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Satzungsteil A.  
Studienrechtliche Bestimmungen

(Geändert mit Beschluss des Senates in der Sitzung am 19.03.2025) 
Stand: MTBl. vom 26.03.2025, Stj 2024/2025, 24. Stk. RN149

I. Abschnitt - Allgemeine Bestimmungen

§ 1. Geltungsbereich 
(1) Dieser Satzungsteil (im Sinne einer Verordnung) regelt gemäß § 19 (2) Z 2, 4, (2a) und (2b) UG idgF 

sowohl studienrechtliche Bestimmungen nach Maßgabe des II. Teiles des UG idgF als auch die Ein-
richtung und Aufgaben eines für die Vollziehung der studienrechtlichen Bestimmungen in erster 
Instanz zuständigen monokratischen Organs.

(2) Auf diesen Satzungsteil sind die studienrechtlichen Bestimmungen der §§ 51 bis 93a UG idgF an-
zuwenden.

(3) Dieser Teil der Satzung tritt mit Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universi-
tät Graz in Kraft.

§ 2. Bildungsziele 
(1) Die Lehre an den Universitäten dient der Bildung der Studierenden durch die Auseinandersetzung 

mit der Wissenschaft. Sie hat die grundlegenden wissenschaftlichen Kenntnisse und Methoden zu 
vermitteln, die für die beruflichen Tätigkeiten der Absolventinnen und Absolventen erforderlich 
sind. Die Lehre orientiert sich am Leitbild der Medizinischen Universität Graz und dient dem Trans-
fer neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Arbeitswelt.

(2) Die Medizinische Universität Graz nimmt ihre Bildungsaufgaben wahr durch: 

1. die wissenschaftliche Berufsvorbildung in den Bachelor-, Master- und Diplomstudien;

2. die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in den Doktoratsstudien durch das He-
ranführen zur Fähigkeit, durch selbständige Forschung zur Entwicklung der Wissenschaften 
beizutragen; 

3. die Heranführung an das biopsychosoziale Modell; 

4. die Entwicklung der Fähigkeit, durch Reflexion von biomedizinischer Ethik zur Weiterwicklung 
und Erschließung der biomedizinischen Ethik beizutragen;

5. die Weiterbildungsangebote in den Universitätslehrgängen.

(3) Bei der Gestaltung von Curricula sind insbesondere folgende Grundsätze zu berücksichtigen: 

1. die Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre; 

2. die Verbindung von Forschung und Lehre (forschungsgeleitete Lehre) sowie die Verbindung 
von Wissenschaft und Kunst; 

3. die Lernfreiheit; 

4. die Offenheit für die Vielfalt wissenschaftlicher Lehrmeinungen und Methoden; 

5. die Wahrnehmung der Verantwortung der Wissenschaft und der Kunst gegenüber der Gesell-
schaft unter Berücksichtigung und Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten; 

6. die Gleichbehandlung der unterschiedlichen Personengruppen im Hinblick auf Geschlecht, 
ethnische Zugehörigkeit, Religion oder Weltanschauung, Alter oder sexuelle Orientierung so-
wie im Hinblick auf Behinderung und/oder chronische Erkrankungen;
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7. die Gleichwertigkeit der Frauen- und Geschlechterforschung mit anderen Forschungsberei-
chen; 

8. das Zusammenwirken der Lehrenden und Lernenden; 

9. die nationale und internationale Mobilität der Studierenden sowie der Absolventinnen und 
Absolventen einschließlich der Berufszugänge;

10. das biopsychosoziale Modell.

II. Abschnitt - Studienrechtliche Organe 

STUDIENANGELEGENHEITEN DES REKTORATES

§ 3. Studienangelegenheiten des Rektorates:
(1) Aufnahme der Studierenden (§ 22 (1) Z 8 UG idgF); 

(2) Einhebung der Studienbeiträge in der gesetzlich festgelegten Höhe (§ 22 (1) Z 9 UG idgF); 

(3) Festlegung der Lehrgangsbeiträge gemäß § 56 (3) UG idgF (§ 22 (1) Z 9a UG idgF); 

(4) Veranlassung von Evaluierungen und der Veröffentlichung von Evaluierungsergebnissen (§ 22 (1) 
Z 10 UG idgF); 

(5) Einrichtung und Auflassung von Studien, Stellungnahmen zu den Curricula, Untersagung von Cur-
ricula oder deren Änderungen, wenn diese dem Entwicklungsplan widersprechen oder wenn diese 
nicht bedeckbar sind, oder, wenn ein vom Rektorat in Auftrag gegebenes nach international an-
erkannten wissenschaftlichen Kriterien erstelltes Gutachten zu dem Schluss kommt, dass der In-
halt des Curriculums in Hinblick auf die wissenschaftliche Berufsvorbildung oder die Qualifizierung 
für berufliche Tätigkeiten, welche die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden 
erfordern, nicht ausreichend ist. Bei der Auflassung eines Studiums oder Untersagung eines Curri-
culums oder dessen Änderung, sowie der Beauftragung eines Gutachtens ist nach Möglichkeit das 
Einvernehmen mit dem Senat herzustellen (§ 22 (1) Z 12 UG idgF);

(6) Genehmigung von Anträgen auf Zulassung zu einem individuellen Studium mit Bescheid (§ 55 (3) 
UG idgF); 

(7) bescheidmäßige Zulassung zum jeweiligen Studium auf Antrag der/des Studierenden (§ 60 (1) UG 
idgF); 

(8) Nachsichterteilung im Zusammenhang mit der Vorlage von Unterlagen bei der Zulassung zum Stu-
dium (§ 60 (3) UG idgF); 

(9) Festsetzung der allgemeinen und besonderen Zulassungsfrist sowie Abweichungen für Universi-
tätslehrgänge (§ 61 (1) und (4) UG idgF); 

(10) Nichtigerklärung von Zulassungen zum Studium bei gleichzeitiger Zulassung für dasselbe Studium 
an mehr als einer Universität (§ 63 (8) UG idgF); 

(11) Vorschreibung von Ergänzungsprüfungen zum Nachweis der Kenntnisse der Unterrichtsprache (§ 
63 (10) UG idgF); 

(12) Entscheidung über die Gleichwertigkeit von Zeugnissen für die Zulassung im Einzelfall (§ 64 (1) Z 
3, (4) UG idgF); 

(13) Erlass von Regelungen zum Nachweis der allgemeinen Universitätsreife für die Zulassung zu einem 
Doktoratsstudium durch den Abschluss eines Bachelorstudiums, wenn dieses innerhalb der vorge-
sehenen Studienzeit und mit besonderem Studienerfolg abgeschlossen wurde (§ 64 (5) UG idgF); 
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(14) Vorschreibung von Ergänzungsprüfungen zur Herstellung der Gleichwertigkeit ausländischer Rei-
feprüfungszeugnisse (§ 64 (2) UG idgF); 

(15) Regelung der Bestimmungen über die Studienberechtigungsprüfung durch Verordnung (§ 64a UG 
idgF); 

(16) Erlass einer Verordnung über das Absehen von der Studieneingangs- und Orientierungsphase (§ 
66 (1) UG idgF); 

(17) Bescheidmäßgie Feststellung des Erlöschens der Zulassung zu ordentlichen bzw. außerordentli-
chen Studien (§ 68 (1) Z 3, 8 und § 71 (1) Z 3, 4, 6 und 7 UG idgF);

(18) Durchführung und Weiterentwicklung des Aufnahmeverfahrens an der Medizinischen Universität 
Graz (§ 71c UG idgF); 

(19) Entscheidung über den Erlass des Studienbeitrags (§ 92 (2) UG idgF); 

(20) Verpflichtung von Studierenden zur nachträglichen Entrichtung des Studienbeitrags (§ 92 (3) UG 
idgF); 

(21) Verpflichtung von Studierenden zur Entrichtung des doppelten Studienbeitrags (§ 92 (4) UG idgF);

(22) Koordination und Sicherstellung des Lehrveranstaltungs- und Prüfungsbetriebes in den an der Me-
dizinischen Universität Graz eingerichteten Studien;

(23) Beauftragung und Betrauung mit Lehre nach Maßgabe der Curricula unter Berücksichtigung von 
Evaluierungsergebnissen und auf Vorschlag der Leiterinnen und Leiter der Lehrstühle sowie der 
nicht-klinischen und klinischen wissenschaftlichen Organisationseinheiten, wobei die Information 
über die beabsichtigte Lehrbeauftragung und -betrauung durch das Rektorat mindestens drei Wo-
chen vor der Lehrbeauftragung und -betrauung erfolgen muss;

(24) Genehmigung von Lehrveranstaltungen über jene hinaus, die in den jeweiligen Curricula vorge-
schrieben sind; 

(25) Erteilung von Anweisungen an Universitätslehrerinnen und Universitätslehrer zur Sicherstellung 
der Ausübung ihrer Lehrverpflichtung im Bereich der Pflichtlehrveranstaltungen, wenn dies zur 
ordnungsgemäßen Aufrechterhaltung des Studienbetriebes nach Maßgabe der Curricula erforder-
lich ist; 

(26) Die Festsetzung von Prüfungsterminen und Anmeldefristen (Satzung § 47);

(27) Die Entgegennahme der Anmeldung zu Fachprüfungen und kommissionellen Prüfungen (Satzung 
§ 47); 

(28) Bescheidmäßiger  Ausschluss vom Studium für längstens 2 Semester aufgrund von schwerwiegen-
dem vorsätzlichem wissenschaftlichen Fehlverhalten.

STUDIENANGELEGENHEITEN DES SENATES

§ 4. Studienangelegenheiten des Senates: 
(1) Erlassung neuer und geänderter Curricula für ordentliche Studien und Lehrgänge (§ 25 (1) Z 10 UG 

idgF); 

(2) Festlegung von akademischen Graden und Bezeichnungen für die Absolventinnen und Absolven-
ten von Universitätslehrgängen (§ 25 (1) Z 11 UG idgF); 

(3) Abgabe von Gutachten im Beschwerdevorentscheidungsverfahren in Studienangelegenheiten  
(§ 25 (1) Z 12 UG idgF); 

(4) Einsetzung von entscheidungsbefugten Kollegialorganen für Studienangelegenheiten (Curricular-
kommissionen - § 25 (7) UG idgF), 
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(5) die Erlassung von Richtlinien für die Tätigkeit dieser Kollegialorgane und die Genehmigung der 
Durchführung von Beschlüssen dieser Kollegialorgane (§ 25 (1) Z 15 und 16 UG idgF); 

(6) Erlassung näherer Bestimmungen über Beginn und Ende der Semester und der lehrveranstal-
tungsfreien Zeit (§ 52 UG idgF); 

(7) Festlegung der Zahl der möglichen Zulassungen von ausländischen Staatsangehörigen und Staa-
tenlosen, die pro Semester zugelassen werden können (§ 63 (4) UG idgF); 

(8) Stellungnahme zu der durch das Rektorat beschlossenen Verordnung zum Aufnahmeverfahren bei 
besonders stark nachgefragten Studien (§ 71c (1) UG idgF);

(9) Festlegung der Zeugnisformulare (§ 74 (2) UG idgF). 

Der Senat ist über alle Studienangelegenheiten zu informieren, welche in der Satzung nicht als explizit be-
schriebener Punkt aufgelistet werden und dem Rektorat oder einem anderen Organ zugeordnet werden.

CURRICULARKOMMISSIONEN 

§ 5. Einrichtung der Curricularkommissionen: 
(1) (1) Der Senat hat für die an der Universität eingerichteten Studien entscheidungsbefug-

te Kollegial- organe in Form von Curricularkommissionen einzusetzen. Dabei ist es zulässig, einer 
Curricular- kommission die Zuständigkeit für mehrere fachlich verwandte Studien zu übertragen. 
Die Curri- cularkommissionen sind einer Studienrichtung zuzuordnen. Die Curricularkommissionen 
bestehen jeweils aus 9 Mitgliedern. 

(2) Folgende Curricularkommissionen sind jedenfalls an der Medizinischen Universität Graz eingerich-
tet: 

1. Humanmedizin;

2. Zahnmedizin;

3. Pflegewissenschaft;

4. Doktoratsstudien;

5. Postgraduale Ausbildungen;

6. Psychotherapie.

(3) Neue Studienrichtungen können vom Senat mit einfacher Mehrheit der fachlich nächststehenden 
Curricularkommission zugewiesen werden, wenn keine neue Curricularkommission eingerichtet 
wird. 

(4) Die Curricularkommissionen setzen sich im Verhältnis 2:3:4 aus Vertreter*innen der folgenden 
Gruppen zusammen: 

1. Universitätsprofessor*innen (§ 94 (2) Z 1 UG idgF) sowie

2. Universitätsdozent*innen, wissenschaftliche Mitarbeiter*innen (§ 94 (2) Z 2 UG idgF);

3. Studierende (§ 94 (1) Z 1 UG idgF). 

(5)  Eingehende Bestimmungen zu den Sitzungsmodalitäten des Senates sowie der Unterkommissio- 
nen finden sich in der Geschäftsordnung des Senates der Medizinischen Universität Graz. Hinsicht- 
lich der Rahmenbedingungen für die Nutzung von Mitteln der elektronischen Kommunikation in 
den Sitzungen iSd § 20 Abs 3a UG wird auf § 6a der Geschäftsordnung des Senates der Medizini- 
schen Universität Graz verwiesen.

Die Vertreter*innen der unter Z 1 und 2 genannten Gruppen sind vom Senat zu wählen. Die Vertreter*innen 
der Studierenden sind vom zuständigen Organ der Hochschüler*innenschaft an der Medizinischen Universität 
Graz zu entsenden. 
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(6)  Abweichend von Satzung § 5 (4) bestehen die Curricularkommissionen gemäß Satzung § 5 (2) Z 
4 und 5 aus acht Mitgliedern, wobei diesen Curricularkommissionen nur Doktoratsstudien bzw. 
postgraduale Ausbildungen zugewiesen werden dürfen. Die folgenden Personengruppen sind im 
Verhältnis 3:3:2 in der Curricularkommission vertreten:

1. Universitätsprofessor*innen (§ 94 (2) Z 1 UG idgF) sowie

2. Universitätsdozent*innen, wissenschaftliche Mitarbeiter*innen (§ 94 (2) Z 2 UG idgF);

3. Studierende (§ 94 (1) Z 1 UG idgF. 

Die Vertreter*innen der unter Z 1 und 2 genannten Gruppen sind vom Senat zu wählen. Die Vertreter*innen 
der Studierenden sind vom zuständigen Organ der Hochschüler*innenschaft an der Medizinischen Universität 
Graz zu entsenden.

(7)  Abweichend von Satzung § 5 (4) ist die Curricularkommission gemäß Satzung § 5 (2) Z 6 als inter-
universitäre Curricularkommission gemeinsam mit der Karl-Franzens-Universität Graz eingerichtet 
und besteht aus insgesamt 12 Mitgliedern (Anteil der Medizinischen Universität Graz: 6 Mitglie-
der). Die folgenden Personengruppen sind im Verhältnis 4:4:4 in der Curricularkommission vertre-
ten: 

1. Universitätsprofessor*innen (§ 94 (2) Z 1 UG idgF) sowie

2. Universitätsdozent*innen, wissenschaftliche Mitarbeiter*innen (§ 94 (2) Z 2 UG idgF);

3. Studierende (§ 94 (1) Z 1 UG idgF).

Über die Zusammensetzung der Vertreter*innen der unter Z 1 und 2 genannten Gruppen entscheiden die Se-
nate der beteiligten Universitäten mittels Beschluss. Jeweils zwei Vertreter*innen der Studierenden (Z 3) sind 
vom zuständigen Organ der Hochschüler*innenschaft der Medizinischen Universität Graz sowie der Karl-Fran-
zens-Universität Graz gemäß HSG 2014 idgF zu entsenden.

Die Wahl, der Rücktritt sowie die Abberufung der Vertreter*innen der unter Z 1 und 2 genannten Gruppen 
erfolgt nach den Bestimmungen jener Universität, von welcher die Vertreter*innen eingesetzt werden.

In der ersten konstituierenden Sitzung ist die*der Vorsitzende und die*der Stellvertreter*in mit einfacher 
Mehrheit aus dem Kreis der Mitglieder zu wählen, die*der die Sitzungen leitet und die Kommunikation zwi-
schen den Universitäten sicherstellt.

Die Funktionsperiode der Curricularkommission endet mit der gleichlaufenden Funktionsperiode der Senate 
der Medizinischen Universität Graz und der Karl-Franzens-Universität Graz. Nach Ablauf einer jeden Funktions-
periode haben die Senate der beiden Universitäten die Möglichkeit, sich mittels Beschluss gegen die neuerliche 
Einsetzung einer interuniversitären Curricularkommission auszusprechen.

§ 6. Aufgaben der Curricularkommissionen: 
(1) Wahl und Abberufung der Sprecherin/ des Sprechers aus dem Kreis der Mitglieder gemäß Satzung 

§ 5 (4) Z 1 und 2 bzw. (5) Z 1 und 2 erfolgt nach den Bestimmungen der Geschäftsordnung des Se-
nates der Medizinischen Universität Graz; 

(2) Wahl und Abberufung der stellvertretenden Sprecherin/des stellvertretenden Sprechers aus dem 
Kreis der Mitglieder gemäß Satzung § 5 (4) Z 3 bzw. (5) Z 3 nach den Bestimmungen der Wahlord-
nung der Medizinischen Universität Graz, außer die Personengruppe verzichtet darauf; 

(3) Erstellung der Curricula nach Maßgabe des § 58 UG idgF; 

(4) Änderungen der Curricula entsprechend der Satzung §§ 32, 39;

(5) Stellungnahme zu Anträgen Studierender auf Zulassung zu individuellen Bachelor-, Master- und 
Diplomstudien (§ 55 UG idgF); 

(6) Beratung der Dekanin bzw. des Dekans für studienrechtliche Angelegenheiten bezüglich (Vor)an-
erkennungen von Studienleistungen, welche Studierende an anderen in- oder ausländischen Uni-
versitäten erbringen (§ 78 UG idgF);
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(7) Beratung des Senats bei der Erstellung von Gutachten (§ 25 (1) Z 12 UG idgF); 

(8) Antragstellung an den Senat auf Erlassung bzw. Änderung genereller Richtlinien für die Curricular-
kommissionen (§ 25 (1) Z 15 UG idgF). 

Zum Zwecke der Möglichkeit der Teilnahme an den Sitzungen der Curricularkommissionen werden der Vize-
rektorin bzw. dem Vizerektor für Studium und Lehre sowie der Dekanin bzw. dem Dekan für studienrechtliche 
Angelegenheiten die Sitzungstermine sowie die jeweilige Tagesordnung übermittelt.

DEKAN*IN FÜR DOKTORATSSTUDIEN
Für Koordination und Agenden der Doktoratsstudien an der Medizinischen Universität Graz ist ein*e Dekan*in 
für Doktoratsstudien verantwortlich.

§ 7. Unvereinbarkeit 
Der*die Dekan*in für Doktoratsstudien und der*die Stellvertreter*in sollten nicht gleichzeitig Mitglieder des 
Rektorates, des Senates, stimmberechtigte Mitglieder der Curricularkommission für Doktoratsstudien, oder 
Vorsitzende bzw. stellvertretende Vorsitzende des Betriebsrates der Medizinischen Universität Graz sein. 

§ 8. Wahl und Funktionsperiode des*der Dekan*in für Doktoratsstudien
(1) Der*die Dekan*in für Doktoratsstudien wird vom Senat im Einvernehmen mit dem*der Rektor*in 

für eine Funktionsperiode von drei Jahren, jedenfalls bis zum Amtsantritt des neu gewählten De-
kans* der neu gewählten Dekanin für Doktoratsstudien, aus dem Kreis der habilitierten Universi-
tätsangehörigen gewählt. Die erforderliche Qualifikation ist dem Anforderungsprofil zu entneh-
men, das vor jedem Wahlgang der Wahlankündigung beigelegt wird.

(2) Die Vertreter*innen im Senat entsprechend Satzung § 5 (4) Z 2 und 3 haben bei der Wahl je zwei 
Stimmen. Bei der Wahl laut (1) ist im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit an Stimmen notwen-
dig. Kommt eine solche nicht zustande, ist eine Stichwahl zwischen den zwei stimmenstärksten 
Kandidatinnen und Kandidaten des ersten Wahlganges durchzuführen, wobei die relative Mehr-
heit entscheidet. Erfolgt auch im zweiten Wahlgang keine Entscheidung, entscheidet das Los.

(3) Die Funktionsperiode des Dekans*der Dekanin für Doktoratsstudien und des Stellvertreters*der 
Stellvertreterin beträgt drei Jahre. Eine Wiederbestellung ist zulässig. Nach Auslaufen der Funk-
tionsperiode übt der*die Dekan*in für Doktoratsstudien bzw. die Stellvertretung bis zur Neube-
stellung seine*ihre Funktion vorübergehend weiter aus.

§ 9. Abberufung des Dekans*der Dekanin für Doktoratsstudien
Der*die Dekan*in für Doktoratsstudien kann vom Senat vor Ablauf ihrer/seiner Funktionsperiode mit Zwei-
drittelmehrheit, insbesondere auf begründeten Vorschlag des Rektors*der Rektorin, abberufen werden. Die 
Vertreter*innen im Senat entsprechend Satzung § 5 (4) Z 2 und 3 haben bei der Wahl je zwei Stimmen

§ 10. Vizedekan*innen für Doktoratsstudien
(1)  Zur Vertretung bei Verhinderung der Dekanin*des Dekans für Doktoratsstudien werden ein bis 

max. zwei Vizedekan*innen für Doktoratsstudien aus dem Kreis der habilitierten Universitätsange-
hörigen gewählt, wobei der*die Dekan*in für Doktoratsstudien ein Vorschlagsrecht hat.

(2)  Für die Wahl und Abberufungder*die Vizedekan*innen für Doktoratsstudien gelten die Bestim-
mungen Satzung § 8 und § 9 sinngemäß.

(3)  Für den zweiten Stellvertreter*die zweite Stellvertreterin des Dekans*der Dekanin für Doktoratss-
tudien wird abweichend von § 8 (3) festgelegt, dass eine Bestellung auch während der laufenden 
Funktionsperiode des Dekans*der Dekanin für Doktoratsstudien möglich ist, wobei dessen*deren 
Funktionsperiode der verbleibenden Funktionsperiode des Dekans*der Dekanin für Doktoratsstu-
dien entspricht.
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§ 11. Aufgaben des Dekans*der Dekanin für Doktoratsstudien
(1) Ausarbeitung eines Vorschlages für das Rektorat für eine Durchführungsrichtlinie für Doktoratss-

tudien; 

(2) Koordination und Durchführung des Verfahrens zur Einrichtung der thematischen Programme/
Doctoral Schools gemäß den Curricula für die Doktoratsstudien; 

(3) Auswahl der Dissertationsthemen auf Vorschlag der Programme/Doctoral Schools und aufgrund 
eines Begutachtungsverfahrens;

(4) Mitwirkung bei der Organisation der Ausschreibung und Erstellung der Vorschläge für die Vergabe 
von Dissertationsthemen unter Mitwirkung der PhD-Programme;

(5) Betrauung von Angehörigen der Universität gemäß § 97, 103 und 104 UG idgF sowie von fachlich 
qualifizierten Expert*innen mit der Betreuung von Dissertationen, die Zuweisung von Dissertan-
tinnen und Dissertanten zu Betreuerinnen und Betreuern sowie die Entgegennahme der Disserta-
tionsvereinbarung; 

(6) Vorschläge für programmübergreifende Lehrveranstaltungen in den Doktoratsstudien gemäß den 
Curricula zur Approbation durch die Curricularkommission; 

(7) Betreuung und Beratung der Doktorats-Studierenden in allgemeinen Angelegenheiten; 

(8) Inhaltliche Konzeption der öffentlichen Präsentationen der Doktoratsstudien (z.B. „Doctoral Day“); 

(9) Erstellung von Vorschlägen zur Beauftragung und Betrauung für Lehrveranstaltungen der Dokto-
ratsstudien an den*die Vizerektor*in für Studium und Lehre; 

(10) Regelmäßige, zumindest einmal pro Studienjahr, Erstellung von Arbeitsberichten an das Rektorat 
und den Senat;

(11) Mitwirkung an Evaluation und Qualitätssicherung der Doktoratsstudien. 

DEKAN*IN FÜR STUDIENRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN
Für die Vollziehung studienrechtlicher Angelegenheiten in erster Instanz wird ein monokratisches Organ ge-
mäß § 19 (2) UG idgF in Form eines Dekans*einer Dekanin für studienrechtliche Angelegenheiten eingerichtet.

§ 12. Unvereinbarkeit 
Der*die Dekan*in für studienrechtliche Angelegenheiten sowie dessen*deren Stellvertretung sollten nicht 
gleichzeitig Mitglieder des Senates, stimmberechtigte Mitglieder der Curricularkommissionen oder Vorsitzen-
de bzw. stellvertretende Vorsitzende des Betriebsrates der Medizinischen Universität Graz sein. 

§ 13. Wahl und Funktionsperiode des Dekans*der Dekanin für studienrechtliche Angelegenheiten 
(1) Der*die Dekan*in für studienrechtliche Angelegenheiten wird vom Senat nach Stellungnahme 

des Rektorates für eine Funktionsperiode von drei Jahren, jedenfalls bis zum Amtsantritt des neu 
gewählten Dekans*der neu gewählten Dekanin für studienrechtliche Angelegenheiten, aus dem 
Kreis der qualifizierten Universitätsangehörigen gewählt, wobei der*die Vizerektor*in für Studium 
und Lehre jedenfalls zur Wahl steht. Die geforderte Qualifikation ist dem Anforderungsprofil zu 
entnehmen, das vor jedem Wahlgang der Wahlankündigung beigelegt wird. 

(2) Der Senat übermittelt einen Wahlvorschlag an das Rektorat, welches das Recht hat, innerhalb von 
drei Wochen eine Stellungnahme zum Wahlvorschlag für den*die Dekan*in für studienrechtliche 
Angelegenheiten abzugeben.



Satzung  Medizinische Universität Graz   |   Stand: MTBl. vom 26.03.2025 |   13

(3) Die Vertreter*innen im Senat entsprechend Satzung § 5 (4) Z 2 und 3Satzung § 5 (4) Z 2 und 3 haben bei der Wahl je zwei 
Stimmen. Bei der Wahl laut (1) ist im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit an Stimmen notwen-
dig. Kommt eine solche nicht zustande, ist eine Stichwahl zwischen den zwei stimmenstärksten 
Kandidatinnen und Kandidaten des ersten Wahlganges durchzuführen, wobei die relative Mehr-
heit entscheidet. Erfolgt auch im zweiten Wahlgang keine Entscheidung, entscheidet das Los.

(4) Die Funktionsperiode des Dekans*der Dekanin für studienrechtliche Angelegenheiten beträgt drei 
Jahre. Die mehrmalige Wiederbestellung ist zulässig. Nach Auslaufen der Funktionsperiode übt 
der*die Dekan*in für studienrechtliche Angelegenheiten bzw. die Stellvertretung bis zur Neube-
stellung seine*ihre Funktion vorübergehend weiter aus.

§ 14. Abberufung des Dekans*der Dekanin für studienrechtliche Angelegenheiten 
Der*die Dekan*in für studienrechtliche Angelegenheiten kann vom Senat vor Ablauf seiner*ihrer Funktions-
periode mit Zweidrittelmehrheit abberufen werden. Die Vertreter*innen im Senat entsprechend der Satzung 
§ 5 (4) Z 2 und 3 führen bei der Abwahl zwei Stimmen.

§ 15. Vizedekan*innen für studienrechtliche Angelegenheiten
(1)  Zur Vertretung bei Verhinderung des Dekans*der Dekanin für studienrechtliche Angelegenheiten 

werden ein bis max. zwei Vizedekan*innen für studienrechtliche Angelegenheiten aus dem Kreis 
der qualifizierten Universitätsangehörigen gewählt, wobei der*die Dekan*in für studienrechtliche 
Angelegenheiten ein Vorschlagsrecht hat. 

(2)  Für die Wahl und Abberufung der Vizedekan*innen für studienrechtliche Angelegenheiten gelten 
die Bestimmungen Satzung § 12 und § 13 sinngemäß.

(3)  Für den zweiten Stellvertreter*die zweite Stellvertreterin* des Dekans*der Dekanin für studien-
rechtliche Angelegenheiten wird abweichend von § 13 (4) festgelegt, dass eine Bestellung auch 
während der laufenden Funktionsperiode des Dekans*der Dekanin für studienrechtliche Angele-
genheiten möglich ist, wobei deren*dessen Funktionsperiode der verbleibenden Funktionsperio-
de des Dekans*der Dekanin für studienrechtliche Angelegenheiten entspricht.

§ 16. Delegation von Aufgaben des Dekans*der Dekanin für studienrechtliche Angelegenheiten bzw. dessen* 
deren Stellvertretung
Der*die Dekan*in für studienrechtliche Angelegenheiten kann die unter Satzung § 17 (10) angeführte Aufgabe 
schriftlich an die für die Prüfungskoordination zuständige Leitung eines Lehrstuhles oder eine nicht klinische 
bzw. klinische wissenschaftliche Einrichtung delegieren (§ 19 (2) Z 2 UG idgF). Der*die Dekan*in für studien-
rechtliche Angelegenheiten kann das Mandat gemäß (1) jederzeit widerrufen.

§ 17. Aufgaben des Dekans*der Dekanin für studienrechtliche Angelegenheiten: 
(1) Verleihung der entsprechenden akademischen Grade an Absolvent*innen individueller Studien (§ 

55 (4) UG idgF); 

(2) Modifizierung der Anforderungen der Curricula für Studierende mit einer Behinderung im Sinne 
des § 3 des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetztes idgF durch Bescheid (§ 58 (11) UG idgF);

(3) bescheidmäßige Vorabgenehmigung der Ablegung von Prüfungen für ein Studium an einer ande-
ren Universität als der Universität der Zulassung, weil die Ablegung der betreffenden Prüfung an 
der Universität nicht möglich ist (§ 63 (9) Z 2 UG idgF); 

(4) bescheidmäßige Genehmigung der Anträge auf Beurlaubung (§ 67 UG idgF);

(5) Nichtigerklärung der Beurteilung von Prüfungen mit Bescheid im Fall der Erschleichung der An-
meldung zur Prüfung und Verwendung unerlaubter Hilfsmittel (§ 73 UG idgF); 

(6) Ausstellen von Zeugnissen über Studienabschlüsse (§ 74 (3) UG idgF); 
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(7) Heranziehung von fachlich geeigneten Prüferinnen oder Prüfern für die Zulassungs- und Ergän-
zungsprüfungen, Bestimmungen der Prüfungsmethode und Festlegung, ob die Prüfung als Einzel-
prüfung oder kommissionelle Prüfung abzulegen ist (§ 75 (1) UG idgF);

(8) bescheidmäßige Anerkennung von positiv beurteilten Prüfungen auf Antrag der Studierenden (§ 
78 UG idgF);

(9) bescheidmäßige Aufhebung von negativ beurteilten Prüfungen bei schwerem Mangel in der 
Durchführung auf Antrag der Studierenden (§ 79 (1) UG idgF); 

(10) Sicherstellung der den Studierenden nicht ausgehändigten Beurteilungsunterlagen für die Dauer 
von mindestens sechs Monaten ab Bekanntgabe der Beurteilung (§ 84 (1) UG idgF); 

(11) Anerkennung von wissenschaftlichen Arbeiten nach Maßgabe (§ 85 (2) UG idgF);

(12) Genehmigung des Antrags auf Ausschluss der Benutzung von an die Universitätsbibliothek gemäß 
§ 86 (1) UG idgF abgelieferten wissenschaftlichen Arbeiten für längstens fünf Jahre nach Übergabe 
(§ 86 (4) UG idgF); 

(13) bescheidmäßige Verleihung akademischer Grade an die Absolvent*innen der ordentlichen Stu-
dien, mit Ausnahme von Erweiterungsstudien (§ 87 (1) UG idgF);

(14) bescheidmäßige Verleihung akademischer Grade an die Absolvent*innen von Universitätslehrgän-
gen (§ 87 (2) UG idgF);

(15) bescheidmäßiger Widerruf inländischer akademischer Grade (§ 89 UG idgF); 

(16) bescheidmäßige Anerkennung eines ausländischen Studienabschlusses als Abschluss eines inländi-
schen ordentlichen Studiums (Nostrifizierung) (§ 90 (3) UG idgF); 

(17) bescheidmäßige Auferlegung von einzelnen Ergänzungsprüfungen und bzw. oder die Anfertigung 
einer wissenschaftlichen Arbeit innerhalb einer angemessenen Frist zur Herstellung der Gleichwer-
tigkeit im Rahmen der Nostrifizierung (§ 90 (4) UG idgF);

(18) bescheidmäßiger Widerruf der Nostrifizierung, insbesondere wenn diese durch gefälschte Zeug-
nisse erschlichen worden ist (§ 90 (5) UG idgF);

(19) Führung des Vorsitzes der Prüfungskommission bei der letzten zulässigen Wiederholung einer Prü-
fung;

(20) Betrauung wissenschaftlicher Mitarbeiter*innen nach §§ 97, 103 und 104 UG idgF der Medizini-
schen Universität Graz und anderer in- und ausländischer postsekundärer Bildungseinrichtungen, 
sowie externer Personen mit äquivalenter Qualifikation mit der Begutachtung von wissenschaft-
lichen Abschlussarbeiten in Diplom-, Master- und Doktoratsstudien sowie in außerordentlichen 
Studien; 

(21) Zustimmung zu bzw. Genehmigung von fachlich qualifizierten Expert*innen ohne Habilitation auf 
Vorschlag der jeweiligen Lehrgangsleitung für die Betreuung und/oder Beurteilung von Master-
arbeiten in außerordentlichen Studien;

(22) Bestellung von Prüfungskommissionen (Satzung § 48);

(23) Ausstellung von Bescheiden im Zusammenhang mit Anträgen von Studierenden bezüglich der Prü-
fungsmethode (§ 59 (1) Z 12 UG idgF) und bei der Abweisung von Anträgen hinsichtlich der Person 
des Prüfers*der Prüferin (§ 59 (1) Z 13 UG idgF);

(24) regelmäßige, zumindest einmal pro Studienjahr erfolgende, Arbeitsberichte im öffentlichen Teil 
der Senatssitzung. 

III. Abschnitt – Studierende
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§ 18. Rechte und Pflichten der Studierenden 
(1) Den Studierenden an der Medizinischen Universität Graz kommen die in § 59 UG idgF festgelegten 

Rechte und Pflichten zu. Darüber hinaus haben alle Studierenden an der Medizinischen Universität 
Graz die im Verhaltenskodex für Studierende (Mitteilungsblatt vom 04.07.2018, Stj. 2017/2018, 
36. Stk) festgelegten Pflichten zu beachten.

(2) Die Studierenden haben insbesondere das Recht:

1. die im jeweiligen Studium vorgeschriebenen Prüfungen je 4-mal zu wiederholen;

2. LV-Prüfungen jedenfalls bis zum Ende des dritten auf die Abhaltung der LV folgenden Semes-
ters abzulegen; 

3. Studierende sind innerhalb von sechs Monaten ab Bekanntgabe der Beurteilung berechtigt 
die Beurteilungsunterlagen einzusehen (§ UG 84 (2) idgF). Bei der Einsichtnahme in Beurtei-
lungsunterlagen wird unmittelbarer Kontakt zu den zuständigen Lehrenden ermöglicht, um 
etwaige inhaltliche Fragen der Studierenden zu beantworten; 

4. bei der Dekanin/dem Dekan für studienrechtliche Angelegenheiten aus wichtigen Gründen 
die Beurlaubung vom Studium gemäß § 67 UG idgF zu beantragen. Als wichtige Gründe gelten

a. Leistung eines Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes;

b. Erkrankung, die nachweislich am Studienfortschritt hindert;

c. Schwangerschaft;

d. Kinderbetreuungspflichten oder andere gleichartige Betreuungspflichten;

e. Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres oder

f. vorübergehende Beeinträchtigung im Zusammenhang mit einer Behinderung.

Die Beurlaubung ist bis längstens zum Beginn des jeweiligen Semesters zu beantragen. Bei un-
vorhergesehenem und unabwendbarem Eintritt eines Beurlaubungsgrundes gemäß § 18 Abs. 
2 Z 4 lit b bis d und lit. f kann die Beurlaubung auch während des Semesters beantragt werden. 
Bis zum Zeitpunkt der Beurlaubung erbrachte Studienleistungen (insbesondere abgeschlos-
sene Lehrveranstaltungen und Prüfungen) bleiben gültig. Während der Beurlaubung können 
keine Leistungen erbracht werden. 

Eine Beurlaubung hemmt nicht den Ablauf von Übergangsfristen nach § 124 UG idgF.

(3) Die Studierenden haben insbesondere folgende Pflichten:

1. Studierende müssen ihren Studierenden-Ausweis bei sämtlichen Lehrveranstaltungen bei sich 
führen;

2. Studierende, die Studien nachgehen, die mit Patientinnen- und Patientenkontakt verbunden 
sind, müssen einen aktuellen Impfschutz bei der Zulassung, spätestens jedoch bei der Fort-
setzungsmeldung ihres Studiums nachweisen. Mangels ärztlichen Nachweises der gemäß der 
Richtlinie 2000.0100 idgF der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (KAGes) 
geforderten Immunitäten wird der/dem Studierenden die Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
im klinischen Bereich von Krankenanstalten der KAGes untersagt. Gleichzusetzendes gilt für 
Lehrkrankenhäuser und Lehrordinationen. Die Medizinische Universität Graz übernimmt kei-
nerlei Haftung für etwaige Studienzeitverzögerungen sowie gesundheitliche oder sonstige 
Schäden der/des Studierenden oder Dritter, die aus der Unterlassung der Erbringung des Im-
munitätsnachweises bzw. der Vornahme von Impfungen durch die/den Studierenden resultie-
ren. Die/der Studierende hält die Medizinische Universität Graz betreffend allfälliger, daraus 
erwachsender Ansprüche Dritter vollkommen schad- und klaglos;

3. Studierende haben sich zu den Prüfungen fristgerecht an- und abzumelden. Zu den Konse-
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quenzenen bei Verletzung dieser Pflicht siehe Satzung § 47 (13). 

IV. Abschnitt – Studien

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN

§ 19. Allgemeine Bestimmungen für Studien
Im Geltungsbereich der Satzung sind zusätzlich zu den in § 51 (2) UG idgF folgende Begriffsbestimmungen 
gültig: 

Die Diplom- und Master-Studien können modular aufgebaut sein.

(1) Ein Modul ist eine überschaubare Lehr- und Lerneinheit, in dem ein Stoffgebiet thematisch und 
zeitlich abgerundet gelehrt wird und klar definierte Lernziele hat. In einem Modul können mehre-
re Lehrveranstaltungen, die inhaltlich aufeinander abgestimmt sind, und Themen verschiedener 
Fächer unterrichtet werden. Ein Modul ist positiv absolviert, wenn alle zugehörigen Lehrveranstal-
tungsprüfungen und prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen positiv absolviert wurden.

(2) Ein Track ist eine Pflichtlehrveranstaltung in Form einer Lehrveranstaltung mit immanentem Prü-
fungscharakter. Dieser erstreckt sich longitudinal über maximal ein Semester.

(3) Fächer sind nicht-klinische und klinische Fach(arzt)-Richtungen im Sinne § 103 UG idgF, die von wis-
senschaftlichen Organisationseinheiten bzw. Lehrstühlen vertreten und vermittelt werden.

(4) Pflicht-Lehrveranstaltungen sind die für ein Studium kennzeichnenden Lehrveranstaltungen über 
die Prüfungen abzulegen sind. 

(5) Wahl-Pflicht-Lehrveranstaltungen sind Lehrveranstaltungen, aus denen die Studierenden nach 
den in den Curricula festgelegten Bedingungen wählen können und über die Prüfungen abzule-
gen sind.

(6) Freie Wahl-Lehrveranstaltungen sind Lehrveranstaltungen bzw. Fächer, aus denen die Studieren-
den frei aus den Lehrveranstaltungen aller anerkannten postsekundären Bildungseinrichtungen 
auswählen können und über die Leistungsnachweise zu erbringen sind.

(7) Lehrveranstaltungen ohne immanenten Prüfungscharakter sind Lehrveranstaltungen bei welchen 
keine Anwesenheitspflicht besteht. Die Beurteilung der Leistung erfolgt über einen schriftlichen 
und/oder mündlichen Prüfungsvorgang.

(8) Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter sind Lehrveranstaltungen, bei denen 
die in den Curricula festzulegenden Mindestanwesenheiten erforderlich sind. Die Beurteilung er-
folgt nicht aufgrund eines einzigen Prüfungsvorganges am Ende der Lehrveranstaltung, sondern 
aufgrund von regelmäßigen schriftlichen und/oder mündlichen Beiträgen der Studierenden. 

(9) Diplomprüfungszeugnisse sind abschnittweise zu beurkundende kumulative Beurteilungen über 
Leistungsnachweise, die in den Studienabschnitten der Diplomstudien abzulegen sind. Mit der po-
sitiven Beurteilung aller im Curriculum festgelegten Teile eines Studienabschnittes wird dieser ab-
geschlossen. Mit Vorliegen aller Diplomprüfungszeugnisse und den in den Curricula festgelegten 
erforderlichen weiteren Leistungsnachweisen wird das betreffende Diplomstudium abgeschlos-
sen. 

(10) Bachelorprüfungszeugnisse sind kumulative Zeugnisse, die die, in den Bachelorstudien vorge-
schriebenen, Leistungsnachweise beurkunden. Mit der positiven Beurteilung aller Leistungsnach-
weise wird das betreffende Bachelorstudium abgeschlossen. 

(11) Masterprüfungszeugnisse sind kumulative Zeugnisse, die, die in den Masterstudien vorgeschriebe-
nen Leistungsnachweise beurkunden. Mit der positiven Beurteilung aller im Curriculum festgeleg-
ten Leistungsnachweise wird das betreffende Masterstudium abgeschlossen. 
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(12) Bachelor-, Master- und Diplom- und Doktorats-Grade sind die akademischen Grade, die nach dem 
Abschluss eines entsprechenden Studiums verliehen werden. Nähere Bestimmungen hat das je-
weilige Curriculum zu enthalten. 

§ 20. Einteilung des Studienjahres und Zulassungsfristen
(1) Das Studienjahr besteht aus dem Wintersemester und dem Sommersemester inklusive der 

lehrveranstaltungsfreien Zeit (§ 52 (1) UG idgF). Es beginnt am 1. Oktober und endet am  
30. September des folgenden Jahres. Abweichende Regelungen für das „Klinisch-Praktische Jahr“ 
und das „Zahnmedizinisch-Klinische Praktikum“ sind zulässig (§ 52 (2) und (3) UG idgF). Wahl-Pflicht-
Lehrveranstaltungen können nach organisatorischer Maßgabe in der lehrveranstaltungsfreien Zeit 
angeboten und absolviert werden, führen jedoch zu keinem Recht auf Studienzeitverkürzung.

(2) Der Senat hat durch Verordnung die Unterrichtswochen und die lehrveranstaltungsfreie Zeit so 
festzulegen, dass: 

1. das Studienjahr maximal 33 Unterrichtswochen und jedes Semester mindestens 14 Unter-
richtswochen enthält;

2. für die lehrveranstaltungsfreie Zeit pro Studienjahr ein ununterbrochener Zeitraum von min-
destens 10 Wochen im Sommersemester und nach dem Wintersemester ein Zeitraum von 
mindestens 3 Wochen vorgesehen ist. 

(2a) Ist die Abhaltung von Präsenzlehrveranstaltungen und –prüfungen aufgrund der behördlichen 
Vorgaben im Zusammenhang mit COVID-19 und/oder auf Anordnung des Rektorats für mehr als 
zwei Wochen vorübergehend nicht möglich, kann der Senat die Einteilung des betreffenden Stu-
dienjahres nachträglich ändern und abweichend von Absatz 2 festlegen, dass in den Monaten Feb-
ruar, Juli und August Lehrveranstaltungen und Prüfungen durchgeführt werden können.

(3) Für alle nicht von § 61 (3) UG idgF erfassten ausländischen Staatsangehörigen und Staatenlosen 
wird eine abweichende besondere Zulassungsfrist festgesetzt. Sie endet bei Antragstellung für 
das Wintersemester am 5. September, bei Antragstellung für das Sommersemester am 5. Februar 
jeden Kalenderjahres. Die Anträge müssen vor dem Ende dieser Frist vollständig an der Medizini-
schen Universität Graz einlangen.

(4) Bei Auftreten von schwerwiegenden Krisen- und Katastrophensituationen kann das Rektorat die in 
§ 20 (3) festgelegte besondere Zulassungsfrist mit Beschluss des Rektorats nach Einholung einer 
Stellungnahme des Senats abändern.

§ 21. Studiendauer und Arbeitsaufwand gemäß ECTS- Anrechnungspunkten
(1) Eine Semesterwochenstunde entspricht 15 Unterrichtseinheiten. Eine Unterrichtseinheit dauert 

45 Minuten. 

(2) Der Umfang der Bachelor-, Master- und Diplom-Studien, sowie außerordentlichen Studien ist im 
Sinne des Europäischen Systems zur Anrechnung von Studienleistungen in ECTS-Anrechnungs-
punkten anzugeben. Mit diesen Anrechnungspunkten ist der relative Anteil des mit den einzelnen 
Studienleistungen verbundenen Arbeitspensums zu bestimmen, wobei das Arbeitspensum eines 
Studienjahres 1500 Echtstunden zu betragen hat und diesem Arbeitspensum 60 Anrechnungs-
punkte zugeteilt werden. Daraus ergibt sich für einen ECTS-Anrechnungspunkt ein Gesamtauf-
wand von 25 Arbeitsstunden. 

(3) Die Studiendauer der Bachelorstudien beträgt sechs Semester. Die Summe der  
ECTS-Anrechnungspunkte beträgt grundsätzlich 180. Der Arbeitsaufwand für ein Bachelorstudium 
kann in Ausnahmefällen, wenn dies zur Erlangung der Beschäftigungsfähigkeit zwingend erforder-
lich ist und diese Studiendauer international vergleichbar ist, bis zu 240 ECTS-Anrechnungspunkte 
betragen (§ 54 (3) UG idgF).

(4) Die Studiendauer der Masterstudien in ordentlichen Studien beträgt vier Semester. Die Summe 
der ECTS-Anrechnungspunkte beträgt 120. 
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(5) Der Arbeitsaufwand für die Diplomstudien richtet sich nach § 54 (3) UG idgF (Diplomstudium Hu-
manmedizin = 360 ECTS-Anrechnungspunkte, Diplomstudium Zahnmedizin = 360 ECTS-Anrech-
nungspunkte). 

(6) Die Studiendauer für Doktoratsstudien beträgt mindestens 3 Jahre (§ 54 (4) UG idgF).

(7) Erweiterungsstudien umfassen mindestens 30 ECTS-Anrechnungspunkte gemäß (§ 54a (2) UG 
idgF).

(8) Studiendauer und ECTS Anrechnungspunkte der Universitätslehrgänge sind im Curriculum festzu-
legen. 

(9) Universitätslehrgänge mit Masterabschluss weisen mindestens 90 ECTS-Anrechnungspunkte auf.

§ 22. Lehrveranstaltungen 
Die unter Satzung § 22 (3) beschriebenen Lehrveranstaltungen können als Blocklehrveranstaltungen vorge-
schrieben werden. Pflicht-Lehrveranstaltungen der Curricula sind mindestens einmal im Studienjahr abzuhal-
ten.

(1) Ein Verzeichnis der Lehrveranstaltungen ist mindestens einmal im Studienjahr digital zu veröffent-
lichen. Dieses hat gemäß § 76 (1) UG idgF Informationen zu Titel, Art, Zeit und Ort der Abhaltung 
der Lehrveranstaltungen zu beinhalten. Der Arbeitsaufwand von Lehrveranstaltungen ist in ECTS-
Anrechnungspunkten anzugeben. 

(2) Die Leiterinnen und Leiter von Lehrveranstaltungen haben die Studierenden zum Zeitpunkt der 
Ankündigung der Lehrveranstaltung in geeigneter Weise über die Ziele, die Inhalte, die Beurtei-
lungskriterien und die Beurteilungsmaßstäbe zu informieren. Bei Einbeziehung von Fernstudien-
einheiten (virtuelle Lehre) in die Lehrveranstaltung sind gemäß § 76 (2) und (3) UG idgF Lerninhalte 
über die Lernplattform der Medizinischen Universität Graz vor dem jeweiligen Semesterbeginn 
bereit zu stellen. 

(3) Es gibt folgende Arten von Lehrveranstaltungen: 

1. Vorlesungen (VO) sind Lehrveranstaltungen ohne Anwesenheitspflicht, bei denen die Wis-
sensvermittlung durch Vortrag der Lehrenden erfolgt; 

2. Übung (UE): Übungen dienen der Vertiefung von bereits bekannten Lehrstoffen durch Ver-
mittlung von praktischen/theoretischen Fertigkeiten und stellen Lehrveranstaltungen mit im-
manentem Prüfungscharakter dar;

3. Seminare (SE) sind forschungs- bzw. theorieorientierte Lehrveranstaltungen, die der Reflexi-
on und/oder Diskussion spezieller wissenschaftlicher Fragestellungen dienen; Seminare sind 
Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter und können z.B. mit einer schrift-
lichen Prüfungsarbeit abschließen, es besteht Anwesenheitspflicht;

4. Seminare mit Übungen (SU) sind Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter, 
in denen Seminare und Übungen kombiniert sind und können z.B. mit einer schriftlichen Prü-
fungsarbeit abschließen; es besteht Anwesenheitspflicht;

5. Praktika (PR) dienen der Berufsvorbildung bzw. ergänzen die wissenschaftliche Ausbildung 
sinnvoll, nähere Bestimmungen sind in den Curricula festzuhalten;

6. (Pflicht)famulatur (PFR) sind Praktika gemäß § 49 (4) Ärztegesetz idgF und sind in Lehrkran-
kenhäusern der Medizinischen Universität Graz, sowie in den von der Österreichischen Ärzte-
kammer als Ausbildungsstätten anerkannten Abteilungen von Krankenanstalten, Universitäts-
kliniken und Universitätsinstituten zu absolvieren. Werden Praktika oder Pflichtfamulaturen 
im Ausland absolviert, gelten für diese die lokalen, gleichzusetzenden Vorschriften. Darüber 
hinaus sind Famulaturen in universitären Lehrordination möglich. Jeder Teil der Pflichtfamu-
latur wird mit dem Kalkül „mit Erfolg teilgenommen“ oder „ohne Erfolg teilgenommen“ be-
urteilt;
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7. Tutorien (TU) sind begleitende Lehrveranstaltungen, die von dazu qualifizierten Studierenden 
geleitet werden;

8. E-Learning: Formen von Lernen bei denen elektronische oder digitale Medien für die Präsenta-
tion und Distribution von Lernmaterialien und/oder die Unterstützung zwischenmenschlicher 
Kommunikation zum Einsatz kommt;

9. Blended Learning (BL): Die Studierenden erwerben, vertiefen und festigen lehrveranstal-
tungsrelevante Inhalte mittels einer Kombination aus traditionellem Präsenzunterricht und 
Selbstlernphasen mit technologieunterstütztem Unterricht;

10. Problemorientiertes Lernen (POL): ist eine Lernform, deren Charakteristikum es ist, dass die 
Studierenden weitgehend selbständig eine Lösung für ein vorgegebenes Problem finden sol-
len. Die Studierenden lernen ein Thema oder eine Frage zu analysieren, geeignete Informa-
tionsquellen zu finden und zu nutzen und schließlich Lösungen zu vergleichen, auszuwählen 
und umzusetzen.

Es ist zulässig, im Curriculum weitere Arten von Lehrveranstaltungen einzuführen, wenn dies auf Grund der 
spezifischen Anforderungen des Studiums erforderlich ist. 

§ 23. Pflicht-Lehrveranstaltungen
Pflichtlehrveranstaltungen sind Lehrveranstaltungen, deren positive Absolvierung Voraussetzung für einen 
Studienabschluss ist. Pflichtlehrveranstaltungen müssen mindestens einmal im Studienjahr angeboten wer-
den.

§ 24. Wahl-Lehrveranstaltungen
(1) Wahl-Pflicht-Lehrveranstaltungen werden an der Medizinischen Universität Graz als Spezielle Stu-

dienmodule oder Spezielle Forschungsmodule (SSM/SFM) angeboten. Nach den in den Curricula 
festgelegten Bedingungen können die Studierenden diese aus einem Angebot auswählen. Es sind 
positive Leistungsnachweise zu erbringen.

(2) Freie Wahlfächer sind jene Lehrveranstaltungen, die die Studierenden frei aus dem Lehrangebot 
an der Med Uni Graz und/oder von in- und ausländischen postsekundären Bildungseinrichtungen 
(als Mitbelegerin/Mitbeleger) wählen können. Es sind positive Leistungsnachweise zu erbringen.

(3) Das Gesamtausmaß an freien Wahl-Lehrveranstaltungen Lehrveranstaltungen darf 20 Prozent des 
Gesamtausmaßes des Studiums nicht überschreiten. 

(4) In den Curricula der Universitätslehrgänge können Wahl-Lehrveranstaltungen vorgesehen werden. 
Eine Pflicht des Angebots von Wahl-Lehrveranstaltungen besteht nicht. 

§ 25. Lehrveranstaltungen mit beschränkter Anzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
Im Curriculum können Lehrveranstaltungen mit beschränkter Anzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
eingerichtet werden. Die Modalitäten betreffend Voraussetzungen, Auswahlverfahren, Reihungen und allfälli-
ger Wartelisten sind im Curriculum festzulegen.

§ 26. Studien in einer Fremdsprache 
(1) Es ist möglich im Curriculum festzulegen, dass Lehrveranstaltungen, Teile von Lehrveranstaltun-

gen, Prüfungen und die Abfassung von wissenschaftlichen Arbeiten gemäß § 19 (2b) UG idgF in 
Englisch abgehalten bzw. verfasst werden können.

(2) Die Leiterinnen und Leiter der Lehrveranstaltungen sind überdies berechtigt, Teile ihre Lehrver-
anstaltungen in Englisch abzuhalten und zu prüfen. Bei diesen Prüfungen hat die Beherrschung 
des Lehrstoffes und nicht das Niveau der Sprachbeherrschung Maßstab der Beurteilung zu sein. 
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(3) Darüber hinaus sind Studierende berechtigt, Prüfungen nach Maßgabe der Möglichkeiten und der 
finanziellen Bedeckbarkeit in einer Fremdsprache abzulegen, wenn die Dekanin/der Dekan für stu-
dienrechtliche Angelegenheiten einem solchen Antrag zustimmt. 

§ 27. Virtuelle Lehre 
(1) Lehrveranstaltungen können auch unter Einsatz von Informations- und Kommunikations-technolo-

gien als virtuelle Lehreinheiten angeboten werden. 

(2) E-Learning-Aktivitäten werden unter anderem über die Moodle-Plattform „Virtueller Medizinischer 
Campus“ durchgeführt (Satzung § 22 (3) Z 9, 10). Virtuelle Lehre kann Präsenzlehre in gewissen Be-
reichen ergänzen bzw. ersetzen.

§ 27a. Validierung gemäß § 78 UG idgF 
(1) Auf Antrag einer*s Studierenden kann die*der Dekan*in für studienrechtliche Angelegenheiten 

gemäß § 78 Abs 3 UG idgF auch andere berufliche oder außerberufliche Qualifikationen nach 
Durchführung einer Validierung der Lernergebnisse bis zu dem in § 78 Abs 4 Z 6 UG idgF festgeleg-
ten Höchstausmaß für ein ordentliches oder außerordentliches Studium anerkennen, wenn diese 
den im jeweiligen Curriculum festgelegten Lernergebnissen und Qualifikationen entsprechen (De-
ckungsgrad von zumindest 80 %). 

(2) Die Validierung der Lernergebnisse erfolgt dabei in erster Linie durch die*den Fachverantwort-
liche*n für die beantragte Lehrveranstaltung oder Prüfung über ein Fachgutachten, das von 
der*dem Dekan*in für studienrechtliche Angelegenheiten bei der* beim Fachverantwortliche*n 
eingeholt wird.

(3) Der*die Fachverantwortliche hat das Fachgutachten grundsätzlich auf Basis des Antrags und der 
beigelegten Unterlagen zu erstellen und der*dem Dekan*in für studienrechtliche Angelegenhei-
ten zur Endbeurteilung und zur bescheidmäßigen Ausfertigung der Entscheidung zu übermitteln.

(4) Wenn eine Validierung der Lernergebnisse allein anhand der beigebrachten Dokumente nicht zwei-
felsfrei möglich ist oder es aus Gründen der Verfahrenseffizienz geboten scheint, kann die*der 
Dekan*in für studienrechtliche Angelegenheiten zusätzliche Beweismittel (Validierungsgespräch, 
Stichprobentest) einholen.

BACHELOR-, MASTER-, DIPLOM-, ERWEITERUNGS- UND DOKTORATSSTUDIEN

§ 28. Einrichtung von Studien 
(1) Die Einrichtung neuer Bachelor-, Master-, Doktorats- und Erweiterungsstudien, sowie die Ein-

richtung von gemeinsamen Studienprogrammen und gemeinsam eingerichteten Studien erfolgt 
durch Beschluss des Rektorates (§ 22 (12) UG idgF).

(2) Folgende Studien können gemäß §§ 54 und 56 UG idgF eingerichtet werden:

1. Bachelorstudien; 

2. Masterstudien; 

3. Doktoratsstudien;

4. Erweiterungsstudien; 

5. Gemeinsame Studienprogramme; 

6. Gemeinsam eingerichtete Studien;

7. Universitätslehrgänge; 

(3) Studierende sind berechtigt zu individuellen Studien gemäß § 55 UG idgF zugelassen zu werden. 
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(4) Der Senat beauftragt die fachlich am nächsten stehende Curricularskommission mit der Erstellung 
des Curriculums. 

§ 29. Erstellung neuer Curricula
(1) Das Erlassen der Curricula ist gemäß § 25 (1) Z 10 UG idgF Aufgabe des Senats. Er setzt hierzu die 

zuständige Curricularskommission als entscheidungsbefugtes Kollegialorgan gemäß § 25 (8) Z 3 
UG idgF ein. 

(2) Die Curricularkommission hat entsprechend den Zielen und den Grundsätzen für die Gestaltung 
von Curricula (Satzung § 2) ein Qualifikationsprofil zu erstellen. Auf der Grundlage dieses Quali-
fikationsprofils ist das Curriculum zu gestalten. 

(3) Der Entwurf des Curriculums ist anschließend zur Begutachtung jedenfalls an folgende Stellen zu 
übermitteln: 

1. Universitätsrat;

2. Senat; 

3. Rektorat; 

4. Dekanin/Dekan für studienrechtliche Angelegenheiten;

5. Rechtsabteilung der Medizinischen Universität Graz; 

6. fachlich zuständigen Organisationseinheiten der Medizinischen Universität Graz; 

7. Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen; 

8. Universitätsvertretung der Hochschülerinnen und Hochschülerschaft an der Medizinischen 
Universität Graz;

9. wissenschaftlicher Betriebsrat.

(3a) Der Entwurf des Curriculums ist anschließend zur Begutachtung jedenfalls an folgende Stellen zu 
übermitteln:

1. Bundes ÖH; 

2. zugehörige Krankenanstaltenträger der Medizinischen Universität Graz; 

3. zuständige Bundesministerien; 

4. betroffene Kammern der freien Berufe;

5. Österreichische Akademie der Wissenschaften und

6. Dachverband der Universitäten.

(4) Weiters kann der Entwurf des Curriculums zur Begutachtung an fachlich oder beruflich zuständige 
Einrichtungen außerhalb der Universität sowie an solche Institutionen und Unternehmen ausge-
sandt werden, die Interesse daran haben könnten, die Absolventinnen/Absolventen des Studiums 
anzustellen. 

(5) Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen, der Bestimmungen dieser Satzung und 
der eingegangenen Stellungnahmen hat die Curricularkommission nach dem Ende des Begutach-
tungsverfahrens das Curriculum zu beschließen und dem Senat zur Genehmigung vorzulegen. 

(6) Das Curriculum bedarf gemäß § 25 (1) Z 10 UG idgF der Genehmigung des Senats. 

(7) Gründe für eine eventuelle Ablehnung eines Curriculums durch den Senat bzw. das Rektorat sind 
insbesondere: 

1. Widersprüche zu geltenden Gesetzen und Verordnungen, insbesondere auch wegen damit 
verbundener Diskriminierungen;

2. Nichtbestätigung aufgrund mangelnder Bedeckbarkeit oder Widerspruch zum Entwicklungs-
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plan (§ 22 (1) Z 12 UG idgF). 

(8) Wird das Curriculum abgelehnt, hat sich die Curricularkommission gemäß den Verfahrensvorschrif-
ten neuerlich damit zu befassen. 

§ 30. Inhalte der Curricula für Bachelor-, Master-, Diplom- und Doktoratsstudien
(1) Diplomstudien können in zwei oder drei Studienabschnitte gegliedert werden. Die Anzahl und 

Dauer der einzelnen Studienabschnitte sind im Curriculum festzulegen. Die Dauer eines Studien-
abschnittes darf zwei Semester nicht unterschreiten. 

(2) Masterstudien können in Studienzweige gegliedert werden. Die Detailregelung erfolgt durch die 
zuständige Curriculumskommission. 

(3) Im Curriculum ist jedenfalls festzulegen: 

1. das  Qualifikationsprofil § 51 (2) Z 29 UG idgF; 

2. die Verwendung von Fremdsprachen bei der Abhaltung von Lehrveranstaltungen und Prüfun-
gen sowie bei der Abfassung von wissenschaftlichen Arbeiten gemäß § 19 (2b) UG idgF;

3. das Verfahren zur Vergabe der Plätze bei Lehrveranstaltungen mit beschränkter Anzahl von 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wobei die Reihenfolge der Anmeldung kein Kriterium sein 
darf; 

4. die Bezeichnung, die Anzahl der ECTS-Anrechnungspunkte und gebenfalls das Stundenaus-
maß der Wahl-Pflicht-und Wahl-Lehrveranstaltungen (§ 51 (2) Z 3, 4 und 5 UG idgF);

5. in Bachelorstudien nähere Bestimmungen über die Anfertigung von Bachelorarbeiten (§ 80 
UG idgF); 

6. die Lehrveranstaltungen aus den Pflicht- und Wahlfächern;

7. wenn die Studienrichtung gemeinsam mit einer anderen Universität eingerichtet ist, die Zu-
ordnung der Lehrveranstaltungen zu den beteiligten Universitäten; 

8. die Bestimmungen über die Wahlpflichtfächer, sowie deren ECTS-Anrechnungspunkte; 

9. die Bestimmungen über die freien Wahlfächer, sowie deren ECTS- Anrechnungspunkte;  

10. die Prüfungsordnung gemäß § 51 (2) Z 25 UG idgF;

11. Äquivalenzliste für Lehrveranstaltungen in vorangegangenen Curricula gleicher Studienkenn-
zahl (Satzung § 31 (4); § 78 (1) letzter Satz UG idgF).

(4) Im Curriculum können überdies festgelegt werden: 

1. gegebenfalls Regelungen über die Durchführung von Auslandsstudien bei Bachelor- und Mas-
terstudien;

2. jene Fernstudieneinheiten, die Teile des Präsenzstudiums ersetzen; 

3. der Nachweis besonderer Vorkenntnisse für die Anmeldung zu Lehrveranstaltungen; 

4. der Ersatz der Diplomarbeit durch einen gleichwertigen Nachweis (§ 81 (1) UG idgF); 

5. Bestimmungen zur Anerkennung von Prüfungen im Sinne von § 78 UG idgF; 

6. die Empfehlung von Studien an anerkannten ausländischen postsekundären Bildungseinrich-
tungen, die für das betreffende Bachelor-, Master- und Diplomstudium anerkennbar sind, wel-
che Studien insbesondere als Zugangsvoraussetzung für ordentliche Master- und Doktoratss-
tudien gelten. 

7. qualitative Bedingungen für die Zulassung zu einem Doktoratsstudium wie insbesondere die 
Eignung für das Dissertationsvorhaben in Hinblick auf die wissenschaftliche Vorbildung und 
die Motivation für das Doktoratsstudium. Zum Nachweis der Eignung und Motivation kann bei-
spielsweise die Vorlage von Unterlagen (Lebenslauf, Publikationsliste, Motivationsschreiben, 
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Empfehlungsschreiben) sowie die Absolvierung eines Hearings verlangt werden.

§ 31. Änderung der Curricula 
(1) Änderungen der Curricula für ordentliche Studien haben nach Maßgabe des § 25 (1) Z 10 UG idgF 

durch Beschluss des Senates zu erfolgen. 

(2) Änderungen der Curricula sind jedenfalls unter Berücksichtigung des § 22 (1) Z 12 und § 58 (5) 
UG idgF dem Rektorat, der Dekanin/dem Dekan für studienrechtliche Angelegenheiten und der 
Rechtsabteilung der Medizinischen Universität Graz zur Stellungnahme vorzulegen. 

(3) Ab in Kraft treten des geänderten Curriculums unterstehen alle Studierenden diesem geänderten 
Curriculum. 

(4) Wird ein Curriculum eines ordentlichen Studiums geändert, sind in diesem Äquivalenzbestimmun-
gen zwingend aufzunehmen. Sind nicht alle Lehrveranstaltungen des neuen Curriculums dies-
bezüglich erfasst worden, wird auf dem Weg über die Dekanin/den Dekan für studienrechtliche 
Angelegenheiten die die zuständige Curricularkommission damit befasst, um eine entsprechende 
Äquivalenzbestimmung festzulegen, welche auch unterjährig Gültigkeit erlangt.

§ 32. Kundmachung und Inkrafttreten der Curricula sowie deren Änderungen
(1) Das Curriculum ist nach Genehmigung durch den Senat gemäß § 20 (6) Z 6 UG idgF im Mitteilungs-

blatt der Universität zu veröffentlichen. 

(2) Curricula ordentlicher Studien und deren Änderungen treten bei Veröffentlichung im Mitteilungs-
blatt vor dem 1. Juli mit 1. Oktober desselben Jahres in Kraft; bei Veröffentlichung nach dem 30. 
Juni treten sie mit 1. Oktober des nächsten Jahres in Kraft (§ 58 (6) UG idgF). 

§ 33. Auflassung von Studien 
(1) Die Auflassung eines bestehenden Studiums erfolgt durch einen Beschluss des Rektorates. Es ist 

Einvernehmen mit dem Senat anzustreben (§ 22 (1) Z 12 UG idgF). 

(2) Werden Studien aufgelassen, treten Curricula bei Veröffentlichung im Mitteilungsblatt vor dem 1. 
Juli mit Ablauf des 30. September desselben Jahres außer Kraft; bei Veröffentlichung nach dem 
30. Juni treten Curricula mit 30. September des nächsten Jahres gemäß § 58 (6) UG idgF außer 
Kraft. 

(3) In Analogie zu § 54 (8) UG idgF können Studierende ordentlicher Studien diese bei Auflassen der-
selben innerhalb einer angemessenen Frist, die jedenfalls die Studiendauer zuzüglich von zwei Se-
mestern zu umfassen hat, abschließen. Detailregelungen werden in Abstimmung mit dem Senat 
durch das Rektorat getroffen.

INDIVIDUELLES STUDIUM

§ 34. Zulassung
Studierende sind berechtigt, einen Antrag auf Zulassung zu einem individuellen Bachelor- oder Masterstudium 
bei der Vizerektorin/dem Vizerektor für Studium und Lehre einzubringen. 

§ 35. Genehmigung
Die Vizerektorin/der Vizerektor für Studium und Lehre hat den Antrag nach Anhörung der facheinschlägigen 
Curriculumskommissionen bescheidmäßig zu genehmigen, wenn das beantragte Studium einem facheinschlä-
gigen Studium gleichwertig ist. In der Genehmigung ist der Zeitpunkt der Zulassung zum individuellen Studium, 
die Durchführung des Studiums und der akademische Grad nach dem Schwerpunkt des Studiums festzulegen. 
(§ 55 UG idgF)
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UNIVERSITÄTSLEHRGÄNGE
Die Medizinische Universität Graz bietet Universitätslehrgänge in Bereichen an, in denen sie über im jeweiligen 
wissenschaftlichen Kontext nachgewiesene Kompetenzen verfügt. Universitätslehrgänge müssen den wissen-
schaftlichen und organisatorischen Qualitätsstandards der Medizinischen Universität Graz genügen und einen 
klaren Bezug zu den strategischen Zielen sowie der Weiterbildungsstrategie der Medizinischen Universität 
Graz aufweisen. Sie dienen der weiteren Berufsqualifikation und können berufsbegleitend absolviert werden. 
Der Betrieb der ordentlichen Studien sowie die individuelle Aufgabenerfüllung in Lehre und Forschung sind 
zu gewährleisten. Die Einrichtung von Universitätslehrgängen erfolgt auf Initiative von Proponentinnen/Pro-
ponenten der Universitätslehrgänge durch Beschluss des Rektorates und die nachfolgende Erlassung des Cur-
riculums durch den Senat. Als Proponentin/Proponent kommen hauptberuflich tätige Angehörige des wissen-
schaftlichen Universitätspersonals der Medizinischen Universität Graz in Betracht. In besonders begründeten 
Fällen können mit Zustimmung des Rektorats auch andere Personen, insbesondere jene nach § 94 (1) Z 7 und 
8 UG idgF, als Proponentin/Proponent fungieren. Im Falle eines Universitätslehrganges, dessen Curriculum die 
Verleihung eines akademischen Grades vorsieht, muss es sich um eine Person mit Lehrbefugnis (venia docendi) 
handeln. Durch das Rektorat festgelegte Regelungen, Richtlinien und Vorgaben zur Einrichtung und Abwick-
lung der Universitätslehrgänge sind einzuhalten.

§ 36. Einrichtung von Universitätslehrgängen 
(1) Nach § 56 UG idgF sind Universitäten berechtigt Universitätslehrgänge einzurichten. Diese sind 

außerordentliche Studien.

(2) Der Beschluss zur Einrichtung eines neuen Universitätslehrganges obliegt gemäß § 22 (1) 12 UG 
idgF dem Rektorat. 

(3) Nach Maßgabe des § 56 UG idgF können Universitätslehrgänge gemeinsam mit anderen dort ge-
nannten Rechtsträgerinnen/Rechtsträgern eingerichtet werden. 

(4) Der Betrieb der ordentlichen Studien darf durch Universitätslehrgänge nicht beeinträchtigt wer-
den. Universitätslehrgänge können auch während der sonst lehrveranstaltungsfreien Zeit abge-
halten werden. Zur wirtschaftlichen und organisatorischen Unterstützung können diese auch in 
Zusammenarbeit mit außeruniversitären Rechtsträgerinnen/Rechsträgern durchgeführt werden.

(5) An der Medizinischen Universität Graz können folgende Universitätslehrgänge eingerichtet wer-
den:

1. Universitätslehrgänge, deren Curriculum 30 ECTS-Anrechnungspunkte ausweist. Nach positi-
vem Abschluss erhalten die Absolventinnen und Absolventen ein Zertifikat. 

2. Universitätslehrgänge, deren Curriculum 60 ECTS-Anrechnungspunkte ausweist Nach positi-
vem Abschluss erhalten die Absolventinnen und Absolventen die akademische Bezeichnung 
„Akademische ...“ bzw. „Akademischer ...“ mit einem die Inhalte des jeweiligen Universitäts-
lehrganges charakterisierenden Zusatz verliehen (§ 87a (2) UG idgF). 

3. Universitätslehrgänge, deren Curriculum 90 bzw. 120 ECTS-Anrechnungspunkte ausweist. 
Absolventinnen und Absolventen von Universitätslehrgängen, deren Zugangsbedingungen, 
Umfang und Anforderungen mit jenen von entsprechenden ausländischen Masterstudien ver-
gleichbar sind, schließen mit einem Mastergrad ab, welcher dem im jeweiligen Fach internatio-
nal gebräuchlichen Mastergrad entspricht (§ 87a (1) UG idgF). 

§ 37. Curricula für Universitätslehrgänge
(1) Die Curriculumskommission für Postgraduale Ausbildungen ist für die Erarbeitung der Curricula 

unter Berücksichtigung der Satzung § 29 (1, 2, 6, 7 und 8) zuständig. 

(2) Der Erlass der Curricula der Universitätslehrgänge erfolgt durch den Senat. 

(3) Curricula haben den inhaltlich/strukturellen Vorgaben der für die angestrebte Qualifikationsstufe 
entsprechenden Mustercurricula idgF zu entsprechen.
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(4) Im Curriculum sind insbesondere folgende Punkte festzulegen und zu definieren:

1. allgemeine Beschreibung;

2. Voraussetzungen für die Zulassung;

3. Qualifikationsprofil, Berufsfelder und Zielgruppen;

4. Studiendauer, wobei bei berufsbegleitenden Universitätslehrgängen der Arbeitsaufwand pro 
Semster deutlich unter 30 ECTS-Anrechnungspunkten liegen muss um eine entsprechende 
Studierbarkeit zu gewährleisten;

5. Aufbau und Gliederung;

6. Lehr- und Lernformen und Unterrichtssprache;

7. Bezeichnung der Pflicht- und Wahlfächer;

8. Prüfungsordnung;

9. Abschluss, Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen.

(5) Den Studienleistungen sind ECTS-Anrechnungspunkte im Sinne von § 54 (2) UG idgF zuzuteilen. 

(6) Im Curriculum eines Universitätslehrganges ist eine Höchststudiendauer vorzusehen, die mindes-
tens die vorgesehene Studienzeit zuzüglich zwei Semester umfasst (§ 56 (5) UG idgF). Die Zulas-
sung erlischt, wenn die oder der Studierende die im Curriculum eines Universitätslehrganges fest-
gelegte Höchststudiendauer überschreitet (§ 71 (1) Z 6 UG idgF).

§ 38. Änderungen der Curricula von Universitätslehrgängen
Änderungen von Curricula einzelner Universitätslehrgänge sind gemäß § 31 (1 und 2) der Satzung vorzuneh-
men.

§ 39. Übergangsbestimmungen bei Änderung von Curricula der Universitätslehrgänge
(1) Wird ein Curriculum eines Universitätslehrganges überarbeitet während Studierende diesen be-

suchen, so können diese Studierenden den Universitätslehrgang in der Curriculum-Fassung des Zu-
lassungszeitpunktes in der in diesem Curriculum vorgeschrieben Höchststudiendauer abschließen. 
Wird diese überschritten erlischt die Zulassung (§ 71 (1) Z 6 UG idgF). 

(2) Eine Zulassung zum Universitätslehrgang, dessen Curriculum in Revision ist, kann erst nach Be-
schluss des geänderten und im Mitteilungsblatt veröffentlichten Curriculums erfolgen.

§ 40. Kundmachung und Inkrafttreten der Curricla von Universitätslehrgängen sowie deren Änderungen
(1) Das Curriculum ist nach Genehmigung durch den Senat gemäß § 20 (6) Z 6 UG idgF im Mitteilungs-

blatt der Universität zu veröffentlichen. 

(2) Curricula von Universitätslehrgängen und deren Änderungen treten ab Veröffentlichung im Mit-
teilungsblatt in Kraft.

V. Abschnitt – Prüfungen

§ 41. Allgemeine Bestimmungen für Prüfungen
Der Studienerfolg wird durch die Beurteilung von Prüfungen und wissenschaftlichen Arbeiten (Bachelorarbeit, 
Diplomarbeit, Masterarbeit oder Dissertation) festgestellt (§ 72 (1) UG idgF). 

(1) Prüfungen dienen dem Nachweis des in einer Lehrveranstaltung erworbenen Wissens. Die Beur-
teilung erfolgt nach § 72 (2) und (3) UG idgF. 
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(2) Die Inhalte von Lehrveranstaltungen sowie die Beurteilungskriterien von Prüfungen sind entspre-
chend den Curricula und den jeweils gültigen Lernzielkatalogen der Medizinischen Universität Graz 
zu Semesterbeginn festzulegen und zu veröffentlichen. 

(3) Mündliche Prüfungen sind gemäß § 79 (2) UG idgF öffentlich abzuhalten. Sie sind in strukturierter 
Weise durchzuführen und zu protokollieren. Gem. § 79 Abs 2 UG kann der Zutritt von dem*der 
Prüfer*in bzw. dem*der Vorsitzenden der Prüfungskommission erforderlichenfalls auf eine den 
räumlichen Verhältnissen entsprechende Anzahl von Personen beschränkt werden. Sind keine Zu-
hörer*innen anwesend, ist von der*dem Prüfer*in ein*e Zuhörer*in beizuziehen.

(4) Schriftliche Prüfungen sind Prüfungen, bei denen die Prüfungsfragen schriftlich zu beantworten 
sind. 

(5) Kommissionelle Prüfungen sind mündliche Prüfungen einer Lehrveranstaltung, die vor einer Prü-
fungskommission abgehalten werden. Die Prüfungskommission wird von der Dekanin/dem Dekan 
für studienrechtliche Angelegenheiten bestellt. Bei der kommissionellen Prüfung sind die Bestim-
mungen des § 79 (2) UG idgF zu beachten.

(6) Gesamtprüfungen sind Prüfungen, die in einem Prüfungsvorgang zu absolvieren sind und dem 
Nachweis der Kenntnisse und Fähigkeiten aus mehr als einer Lehrveranstaltung dienen. Diese sind 
in den Curricula auszuweisen. 

(7) Kommissionelle Gesamtprüfungen sind Prüfungen, die vor einer Prüfungskommission abzulegen 
sind und dem Nachweis der Kenntnisse und Fähigkeiten aus mehr als einer Lehrveranstaltung die-
nen. Diese sind in den Curricula auszuweisen. 

(8) Rigorosen sind Prüfungen, die in den Doktoratsstudien abzulegen sind. Mit der positiven Beurtei-
lung aller Teile eines Rigorosums wird das betreffende Doktoratsstudium abgeschlossen.

(9) Kommissionelle Prüfungen sind in den Curricula in der Prüfungsordnung festzulegen. 

(10) Studierende dürfen abweichend zu § 77 (2) UG idgF negativ beurteilte Prüfungen viermal wieder-
holen. Die dritte Wiederholung einer Prüfung ist kommissionell abzuhalten, wenn die Prüfung in 
Form eines einzigen Prüfungsvorganges durchgeführt wird. Auf Antrag der oder des Studierenden 
gilt dies gemäß § 77 (3) UG idgF auch ab der zweiten Wiederholung.

(11) Die Dekanin/der Dekan für studienrechtliche Angelegenheiten hat zur Abhaltung von Prüfungen 
Universitätslehrerinnen und Universitätslehrer mit einer Lehrbefugnis gemäß §§ 97, 103 und 104 
UG idgF jeweils für die Fächer ihrer Lehrbefugnis heranzuziehen. Die Dekanin/ der Dekan für stu-
dienrechtliche Angelegenheiten ist berechtigt, auch Personen mit einer Lehrbefugnis an einer an-
erkannten ausländischen Universität oder an einer anderen inländischen oder ausländischen den 
Universitäten gleichrangigen Einrichtung zur Abhaltung von Prüfungen heranzuziehen, wenn de-
ren Lehrbefugnis einer Lehrbefugnis im Sinn des aufgeführten Personenkreises gleichwertig ist. 

(12) Bei Bedarf ist die Dekanin/der Dekan für studienrechtliche Angelegenheiten berechtigt, wissen-
schaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und qualifizierte Fachleute als Prüferinnen oder Prü-
fer für Universitätslehrgänge heran zu ziehen. 

§ 42. Prüfungsarten 
Um die in den Lehrveranstaltungen vermittelten Lehrinhalte und Lernziele zu überprüfen, kommen verschiede-
ne Prüfungsarten zum Einsatz. Dadurch können in einem Prüfungsvorgang auch verschiedene Prüfungsarten 
eingesetzt werden. Weitere Prüfungsarten außer den folgend angeführten sind möglich und gegebenenfalls 
in den Curricula festzulegen. Die Bestimmung der Prüfungsart obliegt der Leiterin/dem Leiter der Lehrveran-
staltung in Absprache mit eventuell weiteren, in dieser Lehrveranstaltung vertretenen Fächern.

§ 43. Schriftliche Prüfungen
Schriftliche Prüfungen einer Lehrveranstaltung können verschiedene Prüfungsarten aufweisen. 

(1) Multiple Choice Prüfungen (MC);
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(2) Short Essay Assessment (SEA) und Short Answer (SA);

(3) Seminararbeiten;

(4) Fallberichte und -vignetten;

(5) Andere, in den Prüfungsordnungen der Curricula festgehaltene Prüfungsmodi, sind zulässig.

Die von den Studierenden eigenständig verfassten schriftlichen Prüfungen gemäß (3) und (4) werden stichpro-
benartig oder im Verdachtsfall einer Plagiatsüberprüfung unterzogen. Stellen sich diese Prüfungen als Plagiat 
heraus, sind die Bestimmungen der Satzung § 59 anzuwenden.

§ 44. Mündliche Prüfungen
(1) Mündliche Prüfungen kommen bei verschiedenen Lehrveranstaltungsarten zum Einsatz.

(2) Mündliche und kommissionelle mündliche Prüfungen können unter Verwendung technischer Ein-
richtungen zur Wort- und Bildübertragung (zB. Webex) abgehalten werden, wenn folgende Vor-
gaben erfüllt werden:

1. Der*die Prüfer*in bzw. die Mitglieder der Prüfungskommission und der*die Studierende stim-
men der elektronischen Durchführung der Prüfung zu und führen einen Testlauf durch, um die 
technischen Gegebenheiten zu überprüfen. Stimme, Mimik und Gestik müssen realitätsgetreu 
wahrnehmbar sein. Die Zustimmung des*der Prüfer*in bzw. der Mitglieder der Prüfungskom-
mission und der*des Studierenden ist im Prüfungsprotokoll festzuhalten.

2. Zu Beginn der Prüfung ist die Identität der*des Studierenden zu überprüfen. Dies kann zum 
Beispiel dadurch erfolgen, dass die*der Studierende einen Studierendenausweis oder einen 
anderen amtlichen Lichtbildausweis in die Kamera hält.

3. Der*die Prüfer*in bzw. der*die Vorsitzende der Prüfungskommission bestätigt nach der Prü-
fung im Prüfungsprotokoll, dass der*die Studierende (sowie die Mitglieder der Prüfungskom-
mission bei kommissionellen Prüfungen) während des Prüfungsvorgangs unter wechselseiti-
ger Hörbarkeit und gegenseitiger Sichtbarkeit anwesend (zugeschaltet) war/waren und die 
Prüfung daher ordnungsgemäß stattgefunden hat. Etwaige Unterbrechungen der Prüfung 
werden mit Uhrzeitangaben im Prüfungsprotokoll niedergeschrieben.

4. Da es sich um einen öffentlichen Prüfungsvorgang handelt, können auch weitere Zuhörer*in-
nen zugeschaltet werden. Fragen sind dem*der Prüfer*in bzw. den Mitgliedern der Prüfungs-
kommission vorbehalten. Die zur Prüfung antretende Person ist berechtigt, zur Prüfung eine 
weitere Person beizuziehen, die auf elektronischem Weg zugeschaltet oder auch im Aufent-
haltsraum für den*die Prüfer*in bzw. die Mitglieder der Prüfungskommission sichtbar anwe-
send sein kann.

5. § 61 des Satzungsteils – Studienrechtliche Bestimmungen über das Erschleichen einer Prü-
fungsleistung und die Verwendung unerlaubter Hilfsmittel gilt entsprechend. Bei der Verwen-
dung unerlaubter Hilfsmittel ist die Prüfung abzubrechen und diese ist auf die zulässige Zahl 
der Prüfungsantritte anzurechnen. Der*die Prüfer*in bzw. die Mitglieder der Prüfungskom-
mission ist/sind berechtigt, die Verwendung unerlaubter Hilfsmittel zu überprüfen.

6. Bei technischen Problemen während der Prüfung hat der*die Prüfer*in bzw. der*die Vorsit-
zende der Prüfungskommission zu entscheiden, ob die Prüfung abgebrochen oder weiterge-
führt wird. Wird die Prüfung aufgrund der technischen Probleme abgebrochen, ist die Prüfung 
innerhalb einer Woche fortzusetzen. Bis zum Abbruch erbrachte Leistungen sind bei der Fort-
setzung der Prüfung in die Beurteilung der Prüfung miteinzubeziehen. Ist eine Fortsetzung 
der Prüfung aufgrund der technischen Probleme nicht möglich, ist der abgebrochene Antritt 
nicht auf die zulässige Zahl der Prüfungsantritte anzurechnen.

7. Der Satzungsteil – Studienrechtliche Bestimmungen der Med Uni Graz, insbesondere die §§ 49 
ff über Prüfungskommissionen sowie die Durchführung und Beurteilung von Prüfungen, ist 
anzuwenden.
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§ 45. Praktische Prüfungen
Zu den praktischen Prüfungen zählen insbesondere folgen Formate:

(1) Objective Structured Clinical Examination (OSCE)

(2) Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)

(3) Mini Clinical Evaluation Exercise (MiniCEX) 

§ 46. Bachelor-, Master- und Diplomprüfungen
Die Bachelor-, Master- und Diplomprüfungen setzen sich aus den in der Satzung §§ 42 bis 45 definierten Prü-
fungsarten für die in jeweiligen Curricula vorgeschriebenen Prüfungen zusammen. 

§ 47. Prüfungstermine, Prüfungsanmeldung und Prüfungsverfahren
(1) Prüfungstermine sind Zeiträume, in denen jedenfalls die Möglichkeit zur Ablegung von Prüfungen 

besteht. Prüfungstermine werden von der Organisationseinheit Studienmanagement geplant. Die 
Prüfungstermine werden in der Folge den Lehrenden, der Dekanin/dem Dekan für studienrechtli-
che Angelegenheiten und der Hochschülerinnen und Hochschülerschaft an der Medizinischen Uni-
versität Graz übermittelt, die dazu binnen einer Frist von vierzehn Tagen Stellung nehmen können. 
Vor der endgültigen Festlegung der Prüfungstermine und Anmeldefristen (Satzung § 3 (26) erfolgt 
eine entsprechende Würdigung der allfällig eingelangten Stellungnahme/n.

(2) Prüfungstermine sind gemäß § 76 Abs 3 UG idgF festzusetzen. Um den Studierenden die Einhal-
tung der in den Curricula festgelegten Studiendauer zu ermöglichen, dürfen zusätzliche Prüfungs-
termine auch in den lehrveranstaltungsfreien Zeiten angesetzt werden. 

(3) Ergänzend zu (2) ist für die Diplomstudien Human- und Zahnmedizin Folgendes festgelegt: 

1. Innerhalb einer Woche nach Beendigung eines Moduls, jedoch vor Beginn des nächsten Mo-
duls (d.h. zwischen zwei Modulen) muss es mindestens einen lehrveranstaltungsfreien Tag mit 
einem Prüfungstermin des Moduls geben. In Ausnahmefällen kann nach Maßgabe der Curricu-
la, in Abstimmung mit der Curricularkommission davon Abstand genommen werden.

2. Innerhalb der zwei letzten lehrveranstaltungsfreien Wochen der Semesterferien im Februar 
ist ein Prüfungstermin für jedes Modul anzusetzen. Eine Anmeldung zu diesem Prüfungster-
min kann erfolgen, wenn für den vorangegangenen Prüfungstermin am Ende des Zeitslots 3 
keine Anmeldung erfolgte.

3. Im Zeitraum der fünften und sechsten Woche vor Ende der Sommerferien ist ein Prüfungster-
min für jedes Modul festzulegen.

4. Für mündlich abgehaltene Modulprüfungen (dies gilt auch, wenn die Modulprüfung aus mehr 
als einem Prüfungsformat besteht) und ePrüfungen ist es zulässig, dass diese an bis zu 15 
Werktagen bei den Hautprüfungsterminen bzw. 10 Werktagen bei den Folgeterminen geplant 
werden, beginnend mit dem ersten, nach den Vorgaben gemäß Z 1 – 3 geplanten, Prüfungs-
tag. Überschneidungen von mündlichen Prüfungsterminen mit Abhaltungsterminen von Lehr-
veranstaltungen mit Anwesenheitspflicht sind von der jeweils gastgebenden Organisations-
einheit bzw. vom Lehrstuhl durch das Anbieten von entsprechenden Prüfungsterminen zu 
vermeiden.

5.  Wenn die für die mündlich abgehaltenen Modulprüfungen (dies gilt auch, wenn die Modulprü-
fung aus mehr als einem Prüfungsformat besteht) zuständige/n Organisationseinheit/en bei 
dem betroffenen Prüfungsslot an mehr als einer mündlich abgehaltenen Modulprüfung be-
teiligt ist/sind, ist es abweichend von den Vorgaben der Z 4 zulässig, dass eine der mündlichen 
Modulprüfungen nicht an den nach Z 1 - 3 geplanten Terminen startet (aufeinanderfolgendes 
Abhalten der Modulprüfungen). Die Gesamtdauer für die Abhaltung der Modulprüfungen darf 
dabei aber nicht die in Z 1 - 3 und Z 4 definierten Vorgaben für Beginn und Ende des Prüfungs-
zeitraums überschreiten.



Satzung  Medizinische Universität Graz   |   Stand: MTBl. vom 26.03.2025 |   29

(4) Die Prüfungstermine sind zwei Wochen vor Beginn jedes Studienjahres in geeigneter Weise be-
kannt zu machen. 

(5) Für die Anmeldung zu den Prüfungen ist eine Frist von mindestens drei Wochen festzusetzen, wel-
che frühestens eine Woche vor dem Prüfungstermin zu enden hat.

(6) Zusätzliche persönliche Terminvereinbarungen bei mündlichen Prüfungen zwischen den Studie-
renden und den Prüferinnen und Prüfern sind zulässig. Diese sind von den Prüferinnen und Prüfern 
der Organisationseinheit Studienmanagement schriftlich spätestens eine Woche vor dem geplan-
ten Prüfungsantritt mitzuteilen. 

(7) Lehrveranstaltungsprüfungen aufgelassener Studien gemäß Satzung § 33 sind jedenfalls bis zum 
Ende des dritten auf die Durchführung der Lehrveranstaltung folgenden Semesters abzuhalten. 

(8) Studierende sind berechtigt, Prüfungen abzulegen (§ 59 (1) Z 8 UG idgF) und sich für die Prüfun-
gen in der Organisationseinheit Studienmanagement innerhalb der vorgesehenen Anmeldefrist 
anzumelden (§ 59 (2) Z 4 UG idgF). Sind die in den Curricula festgelegten Voraussetzungen erfüllt, 
ist die Studierende/der Studierende für die Prüfung ohne Vorbehalt anzumelden. Sind die Voraus-
setzungen noch nicht erfüllt, erfolgt eine vorbehaltliche Anmeldung zur Prüfung. Stellt sich im 
Zeitraum bis zum Einlangen der Beurteilung der Prüfung in der Organisationseinheit Studienma-
nagement heraus, dass die Voraussetzung nach wie vor nicht erfüllt ist, wird die Beurteilung annul-
liert. Der unter Vorbehalt absolvierte und annullierte Prüfungsantritt wird nicht auf die Anzahl der 
Prüfungsantritte angerechnet.

(9) Studierende, die zu einer Prüfung antreten, ohne zu dieser angemeldet zu sein, werden nicht be-
urteilt.

(10) Die Studierenden sind berechtigt, im Rahmen der Anmeldung zu Prüfungen bei der Dekanin/dem 
Dekan für studienrechtliche Angelegenheiten folgende Anträge zu stellen:

1. Durchführung der Prüfung in einer von der im Curriculum festgesetzten Prüfungsmethode 
abweichenden Methode, wenn die oder der Studierende eine länger andauernde Behinde-
rung nachweist, die ihr oder ihm die Ablegung der Prüfung in der vorgeschriebenen Methode 
unmöglich macht, und der Inhalt und die Anforderungen der Prüfung durch eine abweichen-
de Methode nicht beeinträchtigt werden. Dem Antrag auf Genehmigung einer abweichenden 
Prüfungsmethode ist in diesen Fällen zu entsprechen (§ 59 (1) Z 12 UG idgF).

2. Anträge hinsichtlich der Person der Prüferin oder des Prüfers sind nach Möglichkeit zu berück-
sichtigen. Bei der zweiten Wiederholung einer Prüfung ist dem Antrag auf eine bestimmte 
Prüferin oder einen bestimmten Prüfer der zulassenden Universität zum Studium, in dem die 
Prüfung abzulegen ist, jedenfalls zu entsprechen, sofern diese oder dieser zur Abhaltung der 
Prüfung berechtigt ist,  (§ 59 (1) Z 13 UG idgF). 

(11) Bei rechtzeitiger Anmeldung zu einem Prüfungstermin und Erfüllung der dazu notwendigen Vo-
raussetzungen laut Curriculum hat die/der Studierende das Recht auf die Ablegung der Prüfung 
zu dem angemeldeten Termin. Gegebenenfalls sind zusätzliche Prüferinnen und Prüfer zu beauf-
tragen.

(12) Studierende sind berechtigt, sich bis spätestens vier Tage vor dem Prüfungstag über das/die für 
die Prüfunganmeldung zur Verfügung gestellte Tool/Plattform (MEDonline) ohne Angaben von 
Gründen abzumelden. 
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(13) Studierende, die zu einer Prüfung nicht erschienen sind und sich nicht zeitgerecht abgemeldet ha-
ben und keinen objektiv nachvollziehbaren Grund für die unterlassene Abmeldung glaubhaft ma-
chen können, werden nicht beurteilt. Sie sind von der Organisationseinheit Studienmanagement 
für den nächsten Prüfungstermin von der Anmeldung zu derselben Prüfung zu sperren. Objektiv 
nachvollziehbare Gründe sind auf jeden Fall akut aufgetretene gesundheitliche Faktoren der/des 
Studierenden, sowie deren in ihrer Obsorge befindlichen Verwandten 1. Grades, welche durch 
eine ärztliche Bestätigung in der Organisationseinheit Studienmanagement nachzuweisen sind. 
Gibt die/der Studierende Gründe ein, welche hier nicht aufgeführt sind, entscheidet die Dekanin/
der Dekan für studienrechtliche Angelegenheiten. Wird die ärztliche Bestätigung oder Begrün-
dung nicht innerhalb der Anmeldungsfrist für den nächsten darauf folgenden Prüfungstermin der 
versäumten Prüfung vorgelegt, oder die Begründung durch die Dekanin/den Dekan für studien-
rechtliche Angelegenheiten abgelehnt, ist die/der Studierende für den nächsten Prüfungstermin 
von der Anmeldung zu derselben Prüfung gesperrt.

§ 48. Prüfungskommissionen 
(1) Für kommissionelle Prüfungen bestellt die Dekanin/der Dekan für studienrechtliche Angelegen-

heiten eine Prüfungskommission.

(2) Einer Prüfungskommission haben wenigstens drei Personen anzugehören. Für jedes Prüfungsfach 
oder dessen Teilgebiet ist eine Prüferin oder ein Prüfer einzuteilen. Ein Mitglied ist zur/zum Vor-
sitzenden der Prüfungskommission zu wählen. 

(3) Bei der letzten zulässigen Wiederholung einer Prüfung ist die Dekanin/der Dekan für studienrecht-
liche Angelegenheit ein Mitglied der Prüfungskommission und hat den Vorsitz zu führen. Einem 
allfälligen Antrag der Studierenden oder des Studierenden auf Heranziehung einer Prüferin oder 
eines Prüfers, die oder der einer anderen in- oder ausländischen Universität angehört, ist nach 
Maßgabe der tatsächlichen Möglichkeiten zu entsprechen. 

(4) Bei der letzten zulässigen Wiederholung der letzten Prüfung des Studiums hat sich die Prüfungs-
kommission abweichend von (2) aus fünf Mitgliedern zusammenzusetzen. 

(5) Die Bestimmungen des § 79 (2), (4) und (5) UG idgF sind zu berücksichtigen.

§ 49. Durchführung der Prüfungen 
(1) Bei Prüfungen ist den Studierenden Gelegenheit zu geben, den Stand der erworbenen Kenntnisse 

und Fähigkeiten nachzuweisen. Dabei ist auf den Inhalt und den Umfang des Stoffes der Lehrver-
anstaltungen und die Lernziele Bedacht zu nehmen. 

(2) Mündliche Prüfungen können in Anlassfällen über audiovisuellen Medien in entsprechend vorge-
sehenen Räumen abgehalten werden. 

(3) Im Rahmen der Prüfungsanmeldung bzw. vor Beginn der Durchführung der Prüfung ist den Studie-
renden zur Kenntnis zu bringen, welche Hilfsmittel nicht erlaubt sind (Satzung § 58). 

(4) Die für die Ausstellung von Zeugnissen erforderlichen Daten des Prüfungsprotokolls sind unver-
züglich der Organisationseinheit Studienmanagement zu übermitteln. Diese hat mittels automa-
tionsunterstützter Datenverarbeitung für die Ausstellung von Zeugnissen und für die Evidenz der 
Prüfungen zu sorgen.
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(5) Beratung und Abstimmung über das Ergebnis einer kommissionellen Prüfung haben in einer nicht-
öffentlichen Sitzung der Prüfungskommission nach einer Aussprache zwischen den Mitgliedern 
derselben zu erfolgen. Die Beschlüsse der Prüfungskommission werden mit Stimmenmehrheit ge-
fasst. Die oder der Vorsitzende übt das Stimmrecht auf dieselbe Art und Weise wie die übrigen 
Mitglieder der Prüfungskommission aus, hat aber zuletzt abzustimmen. Jedes Mitglied hat bei der 
Abstimmung über das Ergebnis in den einzelnen Fächern auch den Gesamteindruck der Prüfung 
zu berücksichtigen. 

(6) Gelangt die Prüfungskommission zu keinem einheitlichen Beschluss über die Beurteilung eines Fa-
ches, sind die von den Mitgliedern vorgeschlagenen Beurteilungen zu addieren, das Ergebnis der 
Addition durch die Zahl der Mitglieder zu dividieren und das Ergebnis, das größer als 0,5 ist, aufzu-
runden und andernfalls abzurunden. Die Beurteilung der kommissionellen Prüfung erfolgt unter 
Berücksichtigung von §§ 72 (2) und (3), 79 UG idgF.

(7) Studierende, die eine mündliche oder kommissionelle Prüfung ohne wichtigen Grund abbrechen, 
werden negativ beurteilt und der Prüfungsantritt wird auf die Anzahl der Prüfungsantritte ange-
rechnet.

(8) Treten während einer Prüfung akute gesundheitliche Probleme bei der oder dem Studierenden 
auf und wird die Prüfung deshalb von der Prüferin/dem Prüfer im Einvernehmen mit der/dem Stu-
dierenden abgebrochen und diese nicht beurteilt. Der Prüfungsantritt wird nicht auf die mögli-
chen Prüfungsantritte angerechnet.

§ 50. Beurteilung von Prüfungen
(1) Bei mündlichen Prüfungen ist das Prüfungsergebnis der/dem Studierenden unmittelbar mitzutei-

len, sofern keine Kombination mit anderen Prüfungsarten besteht. Negative Beurteilungen sind 
der/dem Studierenden gem. §79 (2) UG idgF zu erläutern.

(2) Die Beurteilung von schriftlichen Prüfungen muss spätestens innerhalb vier Wochen abgeschlos-
sen sein, um Zeugnisse termingerecht gemäß § 74 (4) UG idgF auszustellen. Innerhalb des Beurtei-
lungszeitraumes erfolgt die Beurteilung ohne jegliche Einflussnahme von dritter Seite. 

(3) Zusätzlich zu den Beurteilungen ist gemäß § 72 (2) UG idgF eine dem jeweils gültigen ECTS-Leit-
faden entsprechende Beurteilung zu vergeben.

§ 51. Verwendung von unerlaubten Hilfsmitteln 
Werden unerlaubte Hilfsmittel bei Prüfungen verwendet gelten die Bestimmungen der Satzung § 58f. 
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VI. Abschnitt – Abschlussarbeiten

§ 52. Allgemeine Bestimmungen für Abschlussarbeiten
(1) Bachelorarbeiten sind schriftliche Arbeiten, mit denen Studierende zeigen, dass sie in der Lage 

sind, innerhalb der vorgesehenen Zeit ein ausgewähltes Problem selbstständig, aber unter Betreu-
ung, nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und die Ergebnisse sachgerecht darzustel-
len. Bachelorarbeiten werden im Rahmen von Lehrveranstaltungen verfasst.

(2) Diplomarbeiten und Masterarbeiten sind wissenschaftliche Arbeiten, mit denen Studierende zei-
gen, dass sie in der Lage sind, innerhalb der vorgesehenen Zeit, eine wissenschaftliche Fragestel-
lung aus dem Studium selbständig unter Betreuung nach wissenschaftlichen Methoden zu bear-
beiten und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen. Die Ergebnisse werden öffentlich präsentiert.

(3) Dissertationen sind wissenschaftlichen Arbeiten, die dem Nachweis der Befähigung zur selbststän-
digen Bewältigung neuer wissenschaftlicher Fragestellungen dienen und neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse ergeben. Die Ergebnisse werden öffentlich präsentiert.

(4) Bei der Bearbeitung des Themas und der Betreuung der Studierenden sind die Bestimmungen 
des Urheberrechtsgesetzes idgF und der Datenschutzgrundverordnung bzw. des Datenschutzge-
setzes idgF sowie die Richtlinien der Österreichischen Agentur für wissenschaftliche Integrität zu 
beachten.

(5) Alle Abschlussarbeiten werden einer Plagiatsprüfung unterzogen. Es gelten die Bestimmungen 
der Satzungen § 60.

§ 53. Bachelorarbeiten 
In Bachelorstudien sind im Rahmen von Lehrveranstaltungen Bachelorarbeiten abzufassen. Nähere Bestim-
mungen über Bachelorarbeiten sind gemäß § 80 UG idgF im Curriculum festzulegen.

§ 54. Master- und Diplomarbeiten und Abschlussarbeiten aus Universitätslehrgängen mit Masterabschluss
(1) Das Thema der Master- bzw. Diplomarbeit ist einem der im Curriculum vermittelten Fächer zu ent-

nehmen. Im Curriculum kann eine darüberhinausgehende Themenauswahlmöglichkeit festgelegt 
werden. Die/der Studierende ist berechtigt, das Thema vorzuschlagen oder das Thema aus einer 
Anzahl von Vorschlägen der zur Verfügung stehenden Betreuerinnen und Betreuer auszuwählen. 
Es gelten die jeweiligen Richtlinien der Medizinischen Universität Graz zur Erstellung von Master- 
und Diplomarbeiten und Abschlussarbeiten aus Universitätslehrgängen mit Masterabschluss.

(2) Von den in §§ 97, 103 und 104 UG idgF angeführten Personen sind Themen in der elektronischen 
Themenbörse an der Medizinischen Universität Graz bereit zu stellen. Dabei sind eine Hauptbe-
treuerin/ein Hauptbetreuer sowie eine etwaige Zweitbetreuerin/ein Zweitbetreuer und das ent-
sprechende Thema bekannt zu geben. 

(3) Der Dekanin/dem Dekan für studienrechtliche Angelegenheiten wird zu Beginn der Bearbeitung 
die/der Studierende, das Thema und die Betreuerin oder der Betreuer der wissenschaftlichen Ar-
beit schriftlich bekannt gegeben. 

(4) Bis zur Einreichung der wissenschaftlichen Arbeit ist ein Wechsel des Themas oder der Betreuerin 
oder des Betreuers zulässig. Diese Änderungswünsche sind der Dekanin/dem Dekan für studien-
rechtliche Angelegenheiten schriftlich mitzuteilen und von dieser/diesem zu genehmigen.
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(5) Die abgeschlossene wissenschaftliche Arbeit ist bei der Dekanin/dem Dekan für studienrechtliche 
Angelegenheiten zur Beurteilung einzureichen. Diese/dieser teilt die wissenschaftlichen Arbeiten 
zwei Personen gemäß §§ 97, 103 und 104 UG idgF zur Begutachtung zu, wobei eine/einer davon 
die Betreuerin oder der Betreuer sein kann. Gleichermaßen qualifizierte Personen, die an einer 
anderen in- oder ausländischen Universität tätig sind, dürfen als Begutachterin/Begutachter her-
angezogen werden. Die Begutachterin/der Begutachter darf in keiner Weise befangen sein. Diese 
haben die wissenschaftliche Arbeit innerhalb von zwei Monaten ab der Einreichung zu beurteilen. 
Wird die wissenschaftliche Arbeit nicht fristgerecht beurteilt, weist die Dekanin der Dekan für stu-
dienrechtliche Angelegenheiten die wissenschaftliche Arbeit einer anderen in §§ 97, 103 und 104 
UG idgF angeführten Personen zur Begutachtung zu. 

(6) Die Beurteilung der Abschlussarbeit erfolgt anhand eines strukturierten Bewertungsbogens und/
oder in ausführlicher schriftlicher Form. Wird die Abschlussarbeit als „nicht genügend“ beurteilt, so 
sind eine Begründung und gegebenenfalls Auflagen beizufügen.

(7) Gelangen die Begutachtenden bei der Beurteilung der Abschlussarbeit zur gleichen positiven 
Note, ist dies die Note für die Abschlussarbeit. Ist die Differenz der beiden Noten größer als Eins 
und keine der Beurteilungen „nicht genügend“, so kann die Dekanin/der Dekan für studienrecht-
liche Angelegenheiten eine dritte Begutachtung beauftragen. Die Noten der vorgeschlagenen Be-
urteilungen sind zu addieren, das Ergebnis der Addition durch die Anzahl der Begutachtenden zu 
dividieren und das Ergebnis auf eine ganzzahlige Beurteilung zu runden. Dabei ist bei einem Ergeb-
nis, das größer als 0,5 ist, aufzurunden.

(8) Beurteilt eine oder einer der beiden Begutachtenden die Diplomarbeit/Masterarbeit mit „nicht ge-
nügend“ , so ist diese unter Berücksichtigung der Auflagen zu überarbeiten und neu einzureichen. 
Wurden keine Auflagen erteilt, so ist eine neue Diplomarbeit/Masterarbeit zu einem neu gewähl-
ten Thema zu verfassen und einzureichen. 

§ 55. Dissertationen 
(1) Die aktuellen Curricula der Doktoratsstudien definieren die Betreuungsverhältnisse und Themen-

auswahl der Dissertationen. 

(2) Bis zur Einreichung der Dissertation sind ein Wechsel des Themas oder der Betreuerin oder des Be-
treuers zulässig. Diese Änderungswünsche sind der Dekanin für Doktoratsstudien oder dem Dekan 
für Doktoratsstudien mitzuteilen. 

(3) Formale und inhaltliche Vorgaben zur Dissertation, sowie die Beurteilungskriterien für die Disser-
tation sind in der jeweils geltenden „Richtlinie für die Erstellung einer Dissertation“ festgehalten. 
Die abgeschlossene Dissertation ist im Wege der Dekanin/des Dekans für Doktoratsstudien bei 
der Dekanin/dem Dekan für studienrechtliche Angelegenheiten und von dieser/diesem zwei Gut-
achterinnen/Gutachtern vorzulegen. Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftler, die eine Lehrbefugnis 
gemäß § 103 UG idgF oder eine dieser gleichzusetzenden Qualifikation auf dem Gebiet der Disser-
tation vorweisen können und nicht in irgendeiner Weise einer Befangenheit unterliegen, werden 
für Begutachtung herangezogen. Für Dissertationen aus dem PhD-Studium dürfen diese kein akti-
ves Dienstverhältnis zur Medizinischen Universität Graz haben. 

(4) Das Begutachtungsverfahren ist innerhalb eines Zeitraums von höchstens zwei Monaten durchzu-
führen. Die Gutachterin/der Gutachter prüfen die formalen Kriterien und empfehlen die Annahme 
oder die Ablehnung der Dissertation. Falls Revisionen der Dissertation für erforderlich gehalten 
werden, können im Gutachten entsprechende Auflagen vorschlagen werden. Die Dekanin/der 
Dekan für studienrechtliche Angelegenheiten hat die Studierende/ den Studierenden von der Er-
teilung von Auflagen zu informieren. Die/der Studierende hat die Möglichkeit, eine entsprechend 
neu verfasste Arbeit einzureichen. 
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(5) Kommt die Dekanin/der Dekan für studienrechtliche Angelegenheiten aufgrund der beiden Gut-
achten zu dem Ergebnis, dass die Dissertation abzulehnen ist, hat der/die Studierende die Möglich-
keit, die Dissertation nach einer grundlegenden Überarbeitung neu einzureichen. In diesem Fall 
muss der/die Studierende eine schriftliche Stellungnahme zu den Kritikpunkten, die zur Ablehnung 
der Dissertation geführt haben, übermitteln und eine detaillierte Darstellung der durchgeführten 
Änderungen beilegen. 

(6) Nimmt die Dekanin/der Dekan für studienrechtliche Angelegenheiten die Dissertation an, so ist 
diese mit „mit Erfolg teilgenommen“ zu beurteilen. Lehnt die die Dekanin/der Dekan für studien-
rechtliche Angelegenheiten die Dissertation ab, so lautet die Beurteilung „ohne Erfolg teilgenom-
men“. 

(7)  Wird die Dissertation von der Dekanin/dem Dekan für studienrechtliche Angelegenheiten ange-
nommen, folgt das Abschlussrigorosum als mündliche Leistungsüberprüfung und als Verteidigung 
der Dissertation.

(8)  Studierende sind berechtigt, sich zum Abschlussrigorosum in Form einer öffentlichen kommissio-
nellen Gesamtprüfung anzumelden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Die positive Ablegung sämtlicher Lehrveranstaltungsprüfungen der Pflicht- und Wahlfächer 
als ersten Teil des Rigorosums. 

2. Die Annahme der Dissertation durch die Dekanin/den Dekan für studienrechtliche Angelegen-
heiten.

VII. Abschnitt – Integrität im wissenschaftlichen Studien-, Lehr- und 
Forschungsbetrieb

§ 56. Definition und Prinzipien
(1) Integrität im wissenschaftlichen Studien-, Lehr- und Forschungsbetrieb an Bildungseinrichtungen 

gemäß § 1 Abs. 1 umfasst über die Einhaltung guter wissenschaftlicher oder künstlerischer Pra-
xis hinaus eine Kultur der wissenschaftlichen oder künstlerischen Redlichkeit und Qualität. Sie be-
stimmt das Handeln der an diesen Bildungseinrichtungen beteiligten Personen in Wissenschaft 
und Forschung, Entwicklung und Erschließung der Künste sowie Lehre und Studium (§ 2a (1) HS-
QSG).

(2) Gute wissenschaftliche oder künstlerische Praxis ist die Einhaltung rechtlicher Regelungen, ethi-
scher Normen und des aktuellen Erkenntnisstands des jeweiligen Faches im Rahmen der Aufgaben 
und Ziele der jeweiligen Bildungseinrichtung. Bestimmte Formen der Nichteinhaltung guter wis-
senschaftlicher oder künstlerischer Praxis sind wissenschaftliches oder künstlerisches Fehlverhal-
ten (§ 2a (2) HS-QSG).

(3) Die Universität und ihre Angehörigen bekennen sich zur Einhaltung der guten wissenschaftlichen 
Praxis. Eine Grundlage dafür stellen die „Richtlinie der Medizinischen Universität Graz über Stan-
dards für gute wissenschaftliche Praxis“ sowie die „Richtlinien der Österreichischen Agentur für 
wissenschaftliche Integrität (OeAWI) zur Guten Wissenschaftlichen Praxis (GWP-Richtlinien der 
OeAWI)“ idgF dar.

(4) In Anlehnung an die „Richtlinie der Medizinischen Universität Graz über Standards für gute wissen-
schaftliche Praxis“ sowie „Richtlinien der Österreichischen Agentur für wissenschaftliche Integrität 
(OeAWI) zur Guten Wissenschaftlichen Praxis (GWP-Richtlinien der OeAWI)“ liegt ein wissenschaft-
liches Fehlverhalten dann vor, wenn vorsätzlich, wissentlich oder grob fahrlässig gegen Standards 
der guten wissenschaftlichen Praxis verstoßen wird. 

(5)  Jedenfalls als wissenschaftliches Fehlverhalten zu qualifizieren ist gem § 2a (3) HS-QSG, wenn je-
mand
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1. die Forschungstätigkeit oder die künstlerische Tätigkeit anderer Personen behindert oder sa-
botiert,

2. unerlaubte Hilfsmittel benützt, wozu auch die missbräuchliche Nutzung von Anwendungen 
Künstlicher Intelligenz zählt,

3. sich bei der Verfassung einer schriftlichen Arbeit oder Ablegung einer Prüfung oder bei der Er-
stellung einer künstlerischen Arbeit unerlaubterweise einer anderen Person bedient oder eine 
von einer dritten Person erstellte Auftragsarbeit in Anspruch nimmt (Ghostwriting);

4. Texte, Ideen oder künstlerische Werke gänzlich oder in Teilen übernimmt und als eigene aus-
gibt, insbesondere davon umfasst ist, wenn jemand Textpassagen, Theorien, Hypothesen, Er-
kenntnisse oder Daten durch direkte, paraphrasierte oder übersetzte Übernahme, ohne die 
Quelle und die Urheberin oder den Urheber entsprechend kenntlich zu machen und zu zitie-
ren, verwendet (Plagiat) 

5. ein eigenes beurteiltes oder publiziertes Werk ohne entsprechende Kennzeichnung durch ein 
Zitat wiederverwertet (Eigenplagiat) oder

6. Daten oder Ergebnisse erfindet oder fälscht.

(6)  Zur Unterscheidung, ob im Einzelfall ein schwerwiegendes oder leichtes Plagiat vorliegt, sind ins-
besondere folgende Aspekte heranzuziehen: Quantität der Übernahmen absolut und in Relation 
zur gesamten Arbeit, Übernahme ganzer Gedankengänge oder einzelner Formulierungen, geplan-
te und systematische Übernahmen (Vorsatz) oder Ausnützung einer Gelegenheit, „unsauberes Zi-
tieren“, Verschleierungen oder Übersetzungen.

§ 57. Ombudsstelle für gute wissenschaftliche Praxis
(1)  Zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis hat die Medizinische Universität Graz eine Om-

budsstelle für gute wissenschaftliche Praxis eingerichtet. Ihre Aufgaben und Arbeitsweise sind in 
einer gesonderten Geschäftsordnung zu regeln. 

(2) Die Ombudsstelle für gute wissenschaftliche Praxis ist für die Erstellung und laufende Anpassung 
der Richtlinie der Medizinischen Universität Graz über Standards für gute wissenschaftliche Praxis 
zuständig. Das Rektorat beschließt Änderungen der Richtlinie auf Vorschlag der Ombudsstelle. 

(3)  Die Richtlinie der Medizinischen Universität Graz über Standards für gute wissenschaftliche Praxis 
ist für sämtliche Angehörige der Medizinischen Universität Graz verbindlich.

WISSENSCHAFTLICHES FEHLVERHALTEN BEI SCHRIFTLICHEN ARBEITEN IM RAHMEN 
VON LEHRVERANSTALTUNGEN

§ 58. Erschleichen einer Leistung bei Prüfungen
Unter „Erschleichen einer Leistung bei Prüfungen“ wird insbesondere auch die Verwendung unerlaubter Hilfs-
mittel („Schummeln“) sowie die Prüfungsteilnahme unter fremder Identität verstanden. Dies unabhängig da-
von, ob dies bei schriftlichen oder mündlichen Prüfungen im Rahmen von nicht-prüfungsimmanenten Lehr-
veranstaltungen oder bei Prüfungsleistungen im Rahmen von prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen 
geschieht. Im Rahmen der Prüfungsanmeldung und bzw. oder bei der Einlasskontrolle, ist den Studierenden 
jedenfalls vorab zur Kenntnis zu bringen, welche Hilfsmittel nicht erlaubt sind.

§ 59. Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten bei schriftlichen Arbeiten im Rahmen von 
Lehrveranstaltungen
Wird bei schriftlichen Seminararbeiten, Bachelorarbeiten oder Prüfungsarbeiten in prüfungsimmanenten Lehr-
veranstaltungen und bei wissenschaftlichen Arbeiten im Rahmen von Lehrveranstaltungen ein wissenschaft-
liches Fehlverhalten festgestellt, gilt in Abhängigkeit des Zeitpunktes der Feststellung folgendes: 
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(1)  Wird das wissenschaftliche Fehlverhalten vor Abgabe der schriftlichen Arbeit von der Leiterin/dem 
Leiter der Lehrveranstaltung festgestellt, ist dieses zu protokollieren und es erfolgt ein dokumen-
tiertes und verbindliches Gespräch zwischen der Leiterin/dem Leiter der Lehrveranstaltung und 
der/dem Studierenden mit dem Hinweis auf das wissenschaftliche Fehlverhalten,  die Verpflich-
tung zur Überarbeitung und die studienrechtlichen Konsequenzen bei einer Abgabe ohne Über-
arbeitung. 

(2)  Wird wissenschaftliches Fehlverhalten bei der Abgabe, insbesondere durch Überprüfung des Er-
gebnisreports einer Plagiatssoftware durch die Leiterin/den Leiter der Lehrveranstaltung bzw. 
nach Abgabe festgestellt, wird die schriftliche Arbeit negativ bewertet und auf die Anzahl der zu-
lässigen Prüfungsantritte angerechnet. Die Lehrveranstaltung muss wiederholt werden.

(3)  Wird wissenschaftliches Fehlverhalten nach der Beurteilung und vor Studienabschluss festgestellt, 
wird die Beurteilung von der Dekanin/dem Dekan für studienrechtliche Angelegenheiten nach § 
73 UG idgF für nichtig erklärt und auf die Anzahl der zulässigen Prüfungsantritte angerechnet. Die 
Lehrveranstaltung muss wiederholt werden.

(4)  Wird schwerwiegendes wissenschaftliches Fehlverhalten nach Abschluss des Studiums festge-
stellt, wird die Beurteilung von der Dekanin/dem Dekan für studienrechtliche Angelegenheiten 
für nichtig erklärt. Der verliehene akademische Grad wird bescheidmäßig von der Dekanin/dem 
Dekan für studienrechtliche Angelegenheiten aberkannt. Sofern basierend auf dem Abschluss die-
ses Studiums ein Folgestudium erfolgreich absolviert wurde, ist auch dieser akademische Grad von 
der Dekanin/dem Dekan für studienrechtliche Angelegenheiten abzuerkennen

WISSENSCHAFTLICHES FEHLVERHALTEN BEI ABSCHLUSSARBEITEN

§ 60. Umgang mit Plagiaten und anderem Vortäuschen wissenschaftlicher Leistung bei Abschlussarbeiten 
(wissenschaftlichen Arbeiten)
Wird im Rahmen von Abschlussarbeiten ein wissenschaftliches Fehlverhalten festgestellt, gilt in Abhängigkeit 
der zeitlichen Feststellung folgendes: 

(1) Erfolgt der Nachweis des wissenschaftlichen Fehlverhaltens vor Einreichung der schriftlichen 
Arbeit, ist ein dokumentiertes und verbindliches Gespräch zwischen der Betreuerin/dem Betreu-
er und der/dem Studierenden mit dem Hinweis auf das wissenschaftliche Fehlverhalten, die Ver-
pflichtung zur Überarbeitung und die studienrechtlichen Konsequenzen bei einer Einreichung 
ohne Überarbeitung zu führen. Die Betreuerin/der Betreuer kann in schwerwiegenden Fällen die 
weitere Betreuung des aktuellen Themas verweigern oder die Betreuung gänzlich zurücklegen. 
Die/der Studierende muss gegebenenfalls ein neues Thema und eine neue Betreuerin oder neuen 
Betreuer wählen. Die Dokumentation des verbindlichen Gespräches zwischen Betreuerin/Betreu-
er und der/dem Studierenden ist der Dekanin/ dem Dekan für studienrechtliche Angelegenheiten 
zu übermitteln.

(2) Wird der Nachweis des wissenschaftlichen Fehlverhaltens bei Einreichung, insbesondere bei Über-
prüfung des Ergebnisreports einer Plagiatssoftware durch die Betreuerin/den Betreuer der wis-
senschaftlichen Arbeit oder nach Einreichung und bei Beurteilung von einem der Beurteilenden 
festgestellt, so wird die schriftliche Arbeit negativ benotet. In jedem Fall ist die Dekanin/der Dekan 
für studienrechtliche Angelegenheiten und das Rektorat zu informieren. Nach Anhörung der/des 
Studierenden und der Betreuerin/des Betreuers der Abschlussarbeit durch das Rektorat gemein-
sam mit der Ombudsstelle für gute wissenschaftliche Praxis und die Dekanin/der Dekan für stu-
dienrechtliche Angelegenheiten der Medizinischen Universität Graz entscheidet das Rektorat über 
die weitere Vorgangsweise. 

1. Die /der Studierende muss eine neue Abschlussarbeit einreichen. Die Betreuerin/der Betreuer 
kann in schwerwiegenden Fällen die Überarbeitung des aktuellen Themas durch die Studie-
rende/den Studierenden verweigern oder die Betreuung gänzlich zurücklegen. Die/der Stu-
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dierende muss gegebenenfalls ein neues Thema und eine neue Betreuerin oder einen neuen 
Betreuer wählen. 

2. Über  einen Ausschluss vom Studium entscheidet das Rektorat mit Bescheid. Der Ausschluss 
vom Studium kann für die Dauer von bis zu zwei Semestern vom Rektorat verhängt werden. 
Der Ausschluss beginnt mit jenem Semester, das auf das Semester folgt, in dem das wissen-
schaftliche Fehlverhalten festgestellt wird. 

(3) Wird wissenschaftliches Fehlverhalten nach der Beurteilung der schriftlichen Abschlussarbeit und 
vor Studienabschluss festgestellt, so wird diese von der Dekanin/dem Dekan für studienrechtliche 
Angelegenheiten nach § 73 UG idgF für nichtig erklärt. Die weiteren Maßnahmen sind ident zu 
jenen nach (2).

(4) Wird schwerwiegendes wissenschaftliches Fehlverhalten nach Abschluss des Studiums festge-
stellt, wird der akademische Grad aberkannt. Sofern, basierend auf dem Abschluss dieses Studi-
ums, ein Folgestudium erfolgreich absolviert wurde, ist auch dieser akademische Grad von der den 
Grad verleihenden Universität abzuerkennen.

ERSCHLEICHEN EINER PRÜFUNGSLEISTUNG/VERWENDUNG UNERLAUBTER 
HILFSMITTEL

§ 61. Umgang mit anderem Vortäuschen von wissenschaftlichen Leistungen bei Prüfungsleistungen 
(Erschleichen einer Prüfungsleistung/Verwendung unerlaubter Hilfsmittel und Prüfungsteilnahme unter 
fremder Identität)

(1) Bei Vortäuschen einer Prüfungsleistung bei nicht-prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen gilt 
in Abhängigkeit der zeitlichen Feststellung folgendes:

1. Beim Vortäuschen einer Prüfungsleistung, insbesondere bei Verwendung oder beim Versuch 
der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel, hat das Aufsichtspersonal Uhrzeit, Sachverhalt (ins-
besondere Art und Verwendung der unerlaubten Hilfsmittel) im Prüfungsprotokoll festzuhal-
ten und das unerlaubte Hilfsmittel bis zum Ende der Prüfung sicherzustellen. Die Prüfung ist 
fortzusetzen, außer der Studierende bricht ab. Die erschlichene/unter Verwendung unerlaub-
ter Hilfsmittel abgelegte Prüfungsleistung ist von den Prüfenden der Lehrveranstaltung nega-
tiv zu beurteilen. Der Prüfungsantritt ist zu werten. 

2. Wird während der Prüfung festgestellt, dass die Teilnahme an der Prüfung unter fremder 
Identität (insbesondere mit gefälschtem Studierendenausweis bzw. wenn für einen nicht an-
wesende Studierende oder nicht anwesenden Studierenden deren/dessen Anwesenheit be-
stätigt wird) erfolgt, so ist der Ausweis sicherzustellen und die Identität der/des tatsächlich 
anwesenden Studierenden zu klären. Von der Prüferin/dem Prüfer oder dem Aufsichtsperso-
nal ist ein Vermerk auf dem Prüfungsbogen bzw. im Prüfungsprotokoll oder ein Aktenvermerk 
über den Antritt unter falscher Identität anzubringen. Die beteiligten Studierenden sind über 
die studienrechtlichen Folgen sowie die strafrechtlichen Sanktionen (Urkundenfälschung) auf-
zuklären. Jene/jener Studierende, die/der ordnungsgemäß zur Prüfung angemeldet war und 
deren/dessen Identität vorgetäuscht wurde, erhält eine negative Beurteilung. Alle beteiligten 
Studierenden werden für die Dauer von 4 Monaten für weitere Anmeldungen und Antritte zu 
allen Prüfungen jenes Faches gesperrt, in welchem der Erschleichungsversuch erfolgt ist. Er-
schleicht eine Studierende/ein Studierender eine Prüfung durch Vorgabe einer fremden Iden-
tität für eine andere Studierende/anderen Studierenden oder werden Dokumente gefälscht, 
erfolgt zusätzlich eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. 

3. Wird wissenschaftliches Fehlverhalten (insb. Verwendung unerlaubter Hilfsmittel und Prü-
fungsteilnahme unter fremder Identität) nach der Beurteilung und vor Studienabschluss 
festgestellt, wird die Beurteilung von der Dekanin/dem Dekan für studienrechtliche Angele-
genheiten nach § 73 UG idgF mit Bescheid für nichtig erklärt. Die Prüfung muss wiederholt 
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werden. Die Prüfung, deren Beurteilung für nichtig erklärt wurde, ist auf die Gesamtzahl der 
Wiederholungen anzurechnen. 

4. Wird schwerwiegendes wissenschaftliches Fehlverhalten (insb. Verwendung unerlaubter Hilfs-
mittel und Prüfungsteilnahme unter fremder Identität) nach Abschluss des Studiums festge-
stellt, wird die Beurteilung für nichtig erklärt. Der verliehene akademische Grad wird bescheid-
mäßig von der Dekanin/dem Dekan für studienrechtliche Angelegenheiten aberkannt. Sofern 
basierend auf dem Abschluss dieses Studiums ein Folgestudium erfolgreich absolviert wurde, 
ist auch dieser akademische Grad von der den Grad verleihenden Universität abzuerkennen.

5. Studierende haben bei Verdacht auf unberechtigte Sanktionierung die Möglichkeit innerhalb 
von zwei Wochen ab Bekanntgabe der negativ beurteilten Prüfung bei der Dekanin/dem De-
kan für studienrechtliche Angelegenheiten einen Antrag auf Aufhebung der Prüfung zu stel-
len. Die/der Studierende hat einen schweren Mangel bei der Durchführung der Prüfung glaub-
haft zu machen. Die Dekanin/der Dekan für studienrechtliche Angelegenheiten entscheidet 
darüber mit Bescheid. Der Antritt zur Prüfung, die durch einen schweren Mangel aufgehoben 
wurde, ist nicht auf die zulässige Anzahl der Prüfungsantritte anzurechnen. (§ 79 UG idgF)

(2) Bei Vortäuschen einer Teilleistung im Rahmen von prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen gilt 
folgendes:

Wird während der Durchführung einer prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung festgestellt, dass 
die Teilnahme an derselben unter fremder Identität (insbesondere mit gefälschtem Studierenden-
ausweis bzw. wenn für eine nicht anwesende Studierende/einen nicht anwesenden Studierenden 
eine Anwesenheit bestätigt wird) erfolgt, so ist der Ausweis sicherzustellen und die Identität der/
des tatsächlich anwesenden Studierenden zu klären. Von der/dem Lehrenden dieser Lehrver-
anstaltung ist ein Vermerk auf dem Beurteilungsbogen oder ein Aktenvermerk über Teilnahme 
unter falscher Identität anzubringen. Die beteiligten Studierenden sind über die studienrechtli-
chen Folgen sowie die strafrechtlichen Sanktionen (Urkundenfälschung) aufzuklären. Jene/jener 
Studierende, die/der ordnungsgemäß zur Lehrveranstaltung angemeldet war und deren/dessen 
Identität vorgetäuscht wurde, erhält keine Anwesenheit und keine Erfolgsbeurteilung für diesen 
Abhaltungstermin. Erschleicht eine Studierende/ein Studierender eine Anwesenheit durch Vorga-
be einer fremden Identität für eine andere Studierende/einen anderen Studierenden oder werden 
Dokumente gefälscht, erfolgt zusätzlich eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

(3) Die Studierenden sind über die rechtlichen Folgen sowie die Möglichkeit der Einbringung eines 
Antrages gemäß § 79 (1) UG idgF aufzuklären.

VIII.  Abschnitt – Nostrifizierung

§ 62. Antragstellung 
(1) Nostrifizierung ist die Anerkennung eines ausländischen Studienabschlusses als Abschluss eines 

inländischen ordentlichen Studiums. 

(2) Die Antragstellung betreffend Nostrifizierung setzt den Nachweis voraus, dass die Nostrifizierung 
zwingend für die Berufsausübung oder die Fortsetzung der Ausbildung der Antragstellerin oder 
des Antragstellers in Österreich erforderlich ist. 

(3) Der Antrag ist an einer Universität einzubringen, an der das entsprechende inländische Studium 
eingerichtet ist. Es ist unzulässig, denselben Nostrifizierungsantrag gleichzeitig an einer anderen 
inländischen Universität einzubringen. 

(4) Das Rektorat kann Anmeldefristen für die Einbringung von Anträgen auf Nostrifizierung festlegen. 

(5) Im Antrag sind das dem absolvierten ausländischen Studium vergleichbare inländische Studium 
und der angestrebte inländische akademische Grad zu bezeichnen. 

(6) Mit dem Antrag sind insbesondere folgende Nachweise vorzulegen: 



Satzung  Medizinische Universität Graz   |   Stand: MTBl. vom 26.03.2025 |   39

1. Original der Urkunde über den erfolgreich absolvierten Abschluss des entsprechenden Studi-
ums an einer im Studienland staatlich anerkannten postsekundären Bildungseinrichtung, wel-
ches im Ausstellungsland Ausbildungsvoraussetzung für die humanmedizinische Tätigkeit ist; 

2. Original des Reisepasses; 

3. Nachweise über die an der ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung besuchten 
Lehrveranstaltungen und die abgelegten Prüfungen (insb. Prüfungszeugnisse, Curricula, Stu-
dienbuch/Index) mit Angaben der Stundenanzahl/ECTS-Anrechnungspunkte; 

4. Nachweis über allfällige wissenschaftliche Arbeiten (Diplomarbeit, Dissertation, Masterarbeit), 
Vorlage des Originals bzw. der Originale mit selbst verfasster deutsch- oder englischsprachi-
ger Zusammenfassung; 

5. Lebenslauf, aus dem insbesondere der Bildungsweg und eine allfällige berufliche Tätigkeit er-
sichtlich sind; 

6. Nachweis, dass die Nostrifizierung zwingend für die Berufsausübung oder die Fortsetzung der 
Ausbildung der Nostrifizierungswerberin oder des Nostrifizierungswerbers in Österreich er-
forderlich ist; 

7. Nachweis eines Wohnsitzes (Meldezettel) oder Bekanntgabe einer oder eines Zustellbevoll-
mächtigten (persönlich vor Ort unterfertigt oder mittels notariell beglaubigter Vollmacht) in 
Österreich zum Zwecke der Zustellung; 

8. Nachweis über die für das Nostrifizierungsverfahren notwendigen Deutschkenntnisse (zu-
mindest auf dem Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen). 
Der Nachweis wird durch folgende in Österreich anerkannte Sprachdiplome, welche zum Zeit-
punkt der Vorlage (gerechnet ab dem Datum der Prüfung) nicht älter als drei Jahre sein dür-
fen, erbracht: Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD Zertifikat C1), Goethe-Institut e.V. 
(Goethe Zertifikat C1), Telc GmbH (telc Deutsch C1), Deutsches Sprachdiplom der Kultusmi-
nisterkonferenz (DSD II), Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF Niveau 5), Österreichischer 
Integrationsfonds Test (C1 ÖIF-Test) oder Sprachkompetenznachweis eines österreichischen 
universitären Sprachenzentrums auf dem Niveau C1. Der*die Dekan*in für studienrechtliche 
Angelegenheiten kann weitere Nachweise, die den genannten Zertifikaten gleichwertig sind, 
anerkennen. Weiters wird die Kenntnis der deutschen Sprache zumindest auf dem Niveau C1 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen nachgewiesen mit einem 
Reifeprüfungszeugnis einer deutschsprachigen Schule (mit Unterrichts- und Prüfungssprache 
Deutsch) bzw. einer österreichischen oder deutschen Auslandsschule oder mit dem Abschluss 
eines mindestens dreijährigen Studiums an einer anerkannten postsekundären Bildungsein-
richtung mit Deutsch als Unterrichtssprache; 

9. Einzahlungsbestätigung der Nostrifizierungstaxe; 

10. unterfertigte Zustimmungserklärung zur elektronischen Verarbeitung der persönlichen Daten 
für die gemeinsame Abwicklung des Nostrifizierungsverfahrens durch die Medizinischen Uni-
versitäten Graz, Innsbruck und Wien; 

11. unterfertigte Zustimmungserklärung zur Durchführung der allenfalls notwendigen Dokumen-
tenüberprüfung an der ausländischen Universität; 

12. Abgabe einer Erklärung, dass der*die Nostrifizierungswerber*in zur persönlichen Mitwirkung 
im Nostrifizierungsverfahren verpflichtet ist. Die Mitwirkungspflicht umfasst insbesondere die 
Vorlage der erforderlichen Unterlagen samt Übersetzung und Beglaubigung sowie eine allen-
falls notwendige Teilnahme am Stichprobentest; 
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(7) Sämtliche Unterlagen sind mit den vorgeschriebenen Beglaubigungen zu versehen und im Original 
oder – sofern nicht ausdrücklich das Original gefordert wird – in gerichtlich oder notariell beglau-
bigter Abschrift und – bei Dokumenten, die nicht in deutscher oder englischer Sprache abgefasst 
sind – unter Beischluss einer mit dem Original fix verbundenen Urkunde durch eine gerichtlich be-
eidigte Übersetzerin oder einen gerichtlich beeidigten Übersetzer vorzulegen. Für die Abgabe aller 
Unterlagen sind zusätzlich beglaubigte Fotokopien anzufertigen. 

(8) Von der Vorlage einer Übersetzung der wissenschaftlichen Arbeit(en) kann abgesehen werden, 
wenn die Wissenschaftlichkeit der Arbeit(en) auch ohne Übersetzung festgestellt werden kann.

(9) Die Dekanin/der Dekan für studienrechtliche Angelegenheiten ist berechtigt, die Verpflichtung 
zur Vorlage einzelner Unterlagen nachzusehen, wenn glaubhaft gemacht wird, dass deren Beibrin-
gung innerhalb einer angemessenen Frist unmöglich oder mit übergroßen Schwierigkeiten ver-
bunden ist, und die vorgelegten Unterlagen für eine Entscheidung ausreichen. 

§ 63. Ermittlungsverfahren
Die Dekanin/der Dekan für studienrechtliche Angelegenheiten hat zu prüfen, ob das ausländische Studium so 
aufgebaut war, dass es mit dem im Antrag genannten inländischen Studium in Bezug auf das Ergebnis der Ge-
samtausbildung vergleichbar und die Regelstudienzeit des Studiums nicht kürzer als 80 % der Regelstudienzeit 
des entsprechenden inländischen Studiums an der Medizinischen Universität Graz ist. 

§ 64. Österreichweit akkordiertes Nostrifizierungsverfahren für Studien der Humanmedizin 
(1) Eine grundsätzliche Vergleichbarkeit ist insbesondere gegeben, wenn im Studium Lehrinhalte in 

entsprechendem Umfang aus folgenden Fachbereichen vorhanden sind: 

1. Innere Medizin; 

2. Kinder- und Jugendheilkunde; 

3. Neurologie; 

4. Chirurgie; 

5. Gynäkologie; 

6. Dermatologie; 

7. Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten; 

8. Psychiatrie; 

9. Augenheilkunde; 

10. Notfall- und Intensivmedizin; 

(2) Auf Grund der durchgeführten Prüfung der vorgelegten Unterlagen kann die Dekanin/der Dekan 
für studienrechtliche Angelegenheiten:

1. den Nostrifizierungsantrag abweisen, wenn festgestellt wurde, dass eine Vergleichbarkeit im 
Hinblick auf das Gesamtergebnis der Ausbildung auch nicht durch die Vorschreibung von Auf-
lagen erreicht werden kann;

2. ohne weitere Prüfung einen Nostrifizierungsbescheid unter Vorschreibung der jedenfalls ab-
zulegenden Prüfungen aus den Fachbereichen Rezeptierkunde und Gerichtliche Medizin aus-
stellen oder 

3. feststellen, dass zur inhaltlichen Prüfung ein schriftlicher und gegebenenfalls praktischer 
Stichprobentest notwendig ist. Aufgrund des Testergebnisses und der vorgelegten Unterla-
gen kann der Nostrifizierungswerberin oder dem Nostrifizierungswerber als Auflage die Able-
gung von Prüfungen und allenfalls auch die Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit inner-
halb einer angemessenen, im Bescheid festzulegenden, Frist aufgetragen werden. 

(3) Der Stichprobentest erfolgt schriftlich über folgende Fachbereiche: 
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1. Innere Medizin; 

2. Kinder- und Jugendheilkunde; 

3. Neurologie;

4. Chirurgie;

5. Gynäkologie; 

6. Dermatologie; 

7. Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten; 

8. Psychiatrie; 

9. Augenheilkunde; 

10. Notfall- und Intensivmedizin.

(4) Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wird ein gemeinsamer Stichprobentest der Medizinischen 
Universitäten Innsbruck, Graz und Wien durchgeführt. Das Ergebnis des Stichprobentests ist für 
alle Medizinischen Universitäten gültig und bindend. 

(5) Ein Fachbereich des Stichprobentests gilt als positiv absolviert, wenn zumindest 60 % der Fragen 
richtig beantwortet wurden. 

(6) Nostrifizierungswerberinnen und -werbern, welche nicht zumindest sechs Fachbereiche des Stich-
probentests positiv absolviert haben (sechs oder mehr), werden im Nostrifizierungsbescheid Prü-
fungen für die negativen Fachbereiche und allenfalls die Anfertigung einer wissenschaftlichen 
Arbeit vorgeschrieben, um die Vergleichbarkeit der Gesamtausbildung herzustellen. Aufgrund der 
länderspezifischen Unterschiede sind Prüfungen aus den Fachbereichen Rezeptierkunde und Ge-
richtliche Medizin jedenfalls vorzuschreiben. 

(7) Nostrifizierungswerberinnen und -werbern, welche weniger als sechs Fachbereiche des Stich-
probentests positiv absolviert haben (fünf oder weniger), werden im Nostrifizierungsbescheid 
Prüfungen des Regelstudiums und allenfalls die Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit vor-
geschrieben, um die Vergleichbarkeit der Gesamtausbildung herzustellen. Aufgrund der länder-
spezifischen Unterschiede sind die Fachbereiche Rezeptierkunde und Gerichtliche Medizin jeden-
falls vorzuschreiben.

§ 65. Sonstige Nostrifizierungsverfahren 
Als Beweismittel ist auch für andere Studien an der Medizinischen Universität Graz ein Stichprobentest in 
mündlicher oder/und schriftlicher und gegebenenfalls praktischer Form zulässig, um nähere Kenntnisse über 
die Inhalte des ausländischen Studiums zu erzielen. 

§ 66. Nostrifizierungsbescheid 
(1) Die Nostrifizierung ist von der Dekanin/dem Dekan für studienrechtliche Angelegenheiten mit Be-

scheid auszusprechen. Im Bescheid ist festzulegen, welchem inländischen Studienabschluss der 
ausländische Studienabschluss entspricht und welchen inländischen akademischen Grad die An-
tragstellerin/der Antragsteller an Stelle des ausländischen akademischen Grades auf Grund der 
Nostrifizierung zu führen berechtigt ist. Die Ausfertigung des Bescheides ist auf der Urkunde, die 
als Nachweis des ausländischen Studienabschlusses vorgelegt wurde, zu vermerken.

(2) Aufgrund des Ergebnisses des Ermittlungsverfahrens kann der Nostrifizierungswerberin oder dem 
Nostrifizierungswerber als Auflage die Ablegung von Prüfungen und allenfalls auch die Anferti-
gung einer wissenschaftlichen Arbeit innerhalb einer angemessenen, im Bescheid festzulegenden 
Frist, aufgetragen werden. 

(3) Die Nostrifizierung ist bescheidmäßig zu widerrufen, wenn sie insbesondere durch gefälschte 
Zeugnisse erschlichen worden ist. 
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(4) Die Nostrifizierungstaxe ist im Voraus zu entrichten. Sie verfällt, wenn der Antrag auf Nostrifizie-
rung abgewiesen oder zurückgezogen wird. 

§ 67. Allgemeines 
(1) Die im Nostrifizierungsbescheid auferlegten Prüfungen sind Prüfungen im Sinne des UG idgF. Zur 

Absolvierung der im Nostrifizierungsbescheid auferlegten Prüfungen werden die Nostrifizierungs-
werberinnen und Nostrifizierungswerber als außerordentliche Studierende zum Diplomstudium 
der Humanmedizin bzw. zum Zahnmedizin zugelassen. Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen mit 
beschränkter Platzzahl ist mit der Zulassung als außerordentliche Studierende ausschließlich nach 
Maßgabe verfügbarer Plätze möglich. 

(2) Die Bestimmungen des UG idgF über die Anerkennung von Prüfungen und wissenschaftlichen Ar-
beiten sind im Nostrifizierungsverfahren selbst nicht anzuwenden. Der Stichprobentest ist keine 
Prüfung gemäß UG idgF und kann nur einmal abgelegt werden. 

(3) Die Nostrifizierungswerberin oder der Nostrifizierungswerber kann im Falle eines negativen Nos-
trifizierungsbescheides einen Antrag auf Zulassung zum Diplomstudium der Humanmedizin und/
oder Zahnmedizin nach Maßgabe der Regelungen für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger 
und/oder nach Maßgabe der jeweiligen Aufnahmeverfahren für die Zulassung zu den Diplomstu-
dien Human- bzw. Zahnmedizin an der Medizinischen Universität Graz stellen. 
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IX. Abschnitt - Studienbeitrag

§ 68.  Studienbeitrag
(1) Ein Studienbeitrag ist gemäß den Bestimmungen des § 91 UG idgF zu entrichten.

(2) Neben den in § 92 (1) UG idgF genannten Tatbeständen für den Erlass des Studienbeitrags kann 
das Rektorat auf Antrag eines ordentlichen Studierenden den Studienbeitrag für das laufende Se-
mester erlassen, wenn die oder der Studierende vor dem Ende der Nachfrist des betreffenden 
Semesters nachweist, dass sie/er für die Dauer des jeweiligen Semesters als Vertreterin/Vertreter 
der Studierenden gemäß HSG idgF tätig war/ist. Der Nachweis ist dem jeweiligen Antrag beizu-
legen. Dieser Erlasstatbestand kann längstens für die Dauer von 4 Semestern geltend gemacht 
werden.

(3) Abweichend von § 91 (1) Z 3 UG idgF kann das Rektorat auf Antrag eines ordentlichen Studieren-
den den Studienbeitrag für das laufende Semester erlassen, wenn die Studienbeitragspflicht nur 
aufgrund der Überschreitung der für Erweiterungsstudien geltenden beitragsfreien Zeit von drei 
Semestern entsteht und das Erweiterungsstudium neben dem ordentlichen Studium betrieben 
wird.

(4) Darüber hinaus wird ordentlichen Studierenden aus Drittstaaten, die nachweislich über ein Visum 
D-Erwerb gemäß § 24 Abs 1 Fremdenpolizeigesetz 2005 idgF verfügen auf Antrag vom Rektorat 
der Studienbeitrag für das erste Semester des PhD-Studiums erlassen. Das Visum D-Erwerb ist im 
Zuge der Antragstellung persönlich und im Original in der Organisationseinheit Studienmanage-
ment vorzulegen.

(5) Des Weiteren wird ordentlichen Studierenden, die nachweislich unter die Personengruppen ge-
mäß der Personengruppenverordnung 2018 (PersGV 2018) idgF fallen, sowie ordentlichen Studie-
renden aus Drittstaaten, die eine andere Aufenthaltsberechtigung als jene für Studierende gemäß 
§ 64 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG) idgF nachweisen, und die aus diesem Grund 
eine Gleichstellung mit österreichischen Studierenden hinsichtlich des Studienbeitrages gemäß § 
91 Abs 1 UG erhalten haben und sich überdies in der beitragsfreien Zeit befinden, vom Rektorat 
auf Antrag der Studienbeitrag für das laufende Semester erlassen.

(6) Außerordentlichen Studierenden, die ausschließlich für die Absolvierung einzelner Module von 
Universitätslehrgängen als Weiterbildungsveranstaltung zugelassen sind, kann auf Antrag der ge-
mäß § 91 Abs 3 UG idgF vorgeschriebene Studienbeitrag vom Rektorat erlassen werden.

X. Abschnitt – Umgang mit gefährdenden Handlungen und schwierigen 
Studierenden

§ 69. Anwendungsfälle
(1) Sind Studierende aufgrund ihres geistigen und/oder körperlichen Zustandes nicht dazu geeignet, 

die ihnen gemäß § 49 (4) Ärztegesetz (ÄrzteG) idgF übertragbaren Aufgaben zu erfüllen oder nicht 
geeignet bzw. nicht ausreichend vertrauenswürdig, um am weiteren Studium und den dazugehö-
rigen Lehrveranstaltungen – insbesondere, aber nicht ausschließlich, an jenen mit PatientInnen-
kontakt - teilzunehmen, so sind diese durch die jeweiligen Lehrenden von der jeweiligen Lehrver-
anstaltung für den verbleibenden Tag auszuschließen.

(2) Werden Studierende außerhalb von Lehrveranstaltungen, jedoch am Gelände und/oder in Räum-
lichkeiten der Med Uni Graz auffällig im Sinn des (1), so können sie durch die jeweils zuständige 
Organisationseinheitsleiterin /den jeweils zuständigen Organisationsleiter (bzw. bei Zuständig-
keitsüberschneidungen auch durch jeden/jede der zuständigen Organisationsleiterinnen und Or-
ganisationsleiter) von einem Aufenthalt auf dem betreffenden Gelände und/oder in den betref-
fenden Räumlichkeiten für den verbleibenden Tag ausgeschlossen werden.
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(3) Kommt der/die Studierende den Aufforderungen der/des Lehrenden bzw. der Organisationsein-
heitleiterin/dem Organisationseinheitsleiter gemäß Satzung § 69 (1) und (2) nicht nach, liegt es in 
deren Ermessen zu entscheiden, ob die Notwendigkeit besteht, die Polizei zur Hilfe zu rufen. Das 
Rektorat ist über diesen Vorfall zu verständigen.

(4) Treten Auffälligkeiten einer/eines Studierenden im Sinne der Satzung § 69 (1) und (2) wiederholt 
auf und/oder sind diese Auffälligkeiten besonders gravierend (insbesondere Handlungen im Sinne 
des § 68 (1) Z 8 UG idgF, die eine dauerhafte oder schwerwiegende Gefährdung anderer Universi-
tätsangehöriger oder Dritter im Rahmen des Studiums darstellen) so hat die Lehrveranstaltungs-
leiterin/der Lehrveranstaltungsleiter das für diese Angelegenheiten zuständige Rektoratsmitglied 
von diesem Vorfall zu informieren. Dieses hat die Einsetzung eines Studienbeirates zur Vereinba-
rung von Lösungsmöglichkeiten bzw. individueller Lösungsmöglichkeiten zu veranlassen.

§ 70. Studienbeirat
(1) Im Falle von gravierenden und/oder wiederkehrenden Schwierigkeiten iSd Satzung § 69 (4) wird 

unter dem Vorsitz der Vizerektorin/des Vizerektors für Studium und Lehre ad hoc ein Studienbei-
rat eingerichtet, der schnell und effizient eingreifen kann. Er dient als Unterstützung für die Vize-
rektorin/den Vizerektor für Studium und Lehre bei der Fällung von Entscheidungen in disziplinären 
Angelegenheiten im Rahmen des Studiums.

(2) Der Studienbeirat setzt sich jedenfalls zusammen aus der Vizerektorin/dem Vizerektor für Studi-
um und Lehre als Vorsitzende/m, einem/einer VertreterIn der Hochschülerinnen und Hochschü-
lerschaft an der Medizinischen Universität Graz sowie der Vorständin/dem Vorstand der Univer-
sitätsklinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie und/oder der Universitätsklinik für 
Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Die Nominierung der Mitglieder, mit Ausnahme 
derjenigen, die durch die Position definiert sind, erfolgt durch das Rektorat der Medizinischen 
Universität Graz. Die Nominierung der Vertreterin/des Vertreters der ÖH erfolgt durch Letztere 
selbst. Bei Bedarf können im Anlassfall weitere Personen vom Rektorat hinzugezogen werden.

(3) Bestehende fachlich-medizinische Aufsichts- und Weisungsrechte im Bereich der Versorgung von 
Patientinnen und Patienten bleiben unberührt.

§ 71. Ausschluss vom Studium
(1)  Werden die mit dem Studienbeirat getroffenen Vereinbarungen von der/dem Studierenden trotz 

Einforderung durch den Studienbeirat nicht eingehalten oder zeigt die Vereinbarung keine Wir-
kung, so hat das zuständige Mitglied des Rektorates einmalig eine Ermahnung an die/den Studie-
renden ergehen zu lassen, welche jedenfalls darauf zu verweisen hat, dass bei weiterer Nicht-Ein-
haltung der mit dem Studienbeirat getroffenen Vereinbarungen, durch Bescheid des Rektorates 
der Ausschluss vom Studium für höchstens zwei Semester verfügt wird (§ 68 (1) Z 8 UG idgF).

(2)  Kann durch den Studienbeirat aufgrund der besonderen Schwere der Handlung und/oder der psy-
chischen Verfassung der/des Studierenden keine Vereinbarung getroffen werden, ist das Rektorat 
berechtigt, durch Bescheid den Auschluss vom Studium für höchstens zwei Semester zu verfügen 
(§ 68 (1) Z 8 UG idgF).
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Satzungsteil B.  
Einsetzung, Zusammensetzung der Habilitationskommission und 

Verfahrensablauf für Habilitationsverfahren

§ 1. Zielsetzung
Die Habilitation dient der förmlichen Feststellung der hervorragenden wissenschaftlichen sowie der didakti-
schen Qualifikation als Voraussetzung für den Erwerb der Lehrbefugnis (venia docendi), die in den Wirkungs-
bereich der Medizinischen Universität Graz fällt.

§ 2. Größe und Zusammensetzung einer Habilitationskommission
(1) Der Senat hat nach Einlangen des Antrages auf Erteilung der Lehrbefugnis gem. § 103 Abs 7 iVm § 

25 Abs 8 Z 1 UG eine entscheidungsbefugte Habilitationskommission einzusetzen, die aus sieben 
Mitgliedern besteht.

(2) Die Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren gem. § 94 Abs 2 Z 1 UG entsenden 
vier Mitglieder, die Personengruppe der Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten sowie 
der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs- und Lehrbetrieb gem. § 
94 Abs 2 Z 2 UG entsendet zwei Mitglieder und die Studierenden gem. § 94 Abs 1 Z 1 UG entsen-
den ein Mitglied der Habilitationskommission. Zudem wird für jedes Mitglied ein Ersatzmitglied 
aus der jeweiligen Personengruppe bei Bedarf nominiert. Befangene Personen, zB aufgrund eines 
persönlichen Nahverhältnisses, können dem Verhaltenskodex der Medizinischen Universität Graz 
entsprechend nicht Teil der Habilitationskommission sein.

(3) Bei der Zusammensetzung der Habilitationskommission ist § 11 Abs 2 Z 3 Bundes-Gleichbehand-
lungsgesetz sinngemäß anzuwenden. Der Habilitationskommission haben gemäß § 20a UG min-
destens 50 vH Frauen anzugehören.

(4) Die Nominierung der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren erfolgt für zwei Mit-
glieder aus dem Fachbereich, für ein Mitglied aus dem nichtklinisch-wissenschaftlichen Bereich 
und für ein Mitglied aus dem klinisch-wissenschaftlichen Bereich. 

(5) Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen ist dem Verfahren beizuziehen. Die Art der Beizie-
hung wird im Frauenförderplan bzw. Gleichstellungsplan geregelt.

(6) Eingehende Bestimmungen zu den Sitzungsmodalitäten des Senates sowie der Unterkommissio-
nen finden sich in der Geschäftsordnung des Senates der Medizinischen Universität Graz. Hinsicht-
lich der Rahmenbedingungen für die Nutzung von Mitteln der elektronischen Kommunikation in 
den Sitzungen iSd § 20 Abs 3a UG wird auf § 6a der Geschäftsordnung des Senates der Medizini-
schen Universität Graz verwiesen.

§ 3. Durchführung des Habilitationsverfahrens
Es ist § 103 UG idgF mit folgenden Ergänzungen anzuwenden:

(1) Der Antrag auf Erteilung der Lehrbefugnis ist gemäß § 103 Abs 4 UG von den Habilitationswerbe-
rinnen und Habilitationswerbern an das Rektorat zu richten. Das Rektorat prüft die eingegangenen 
Anträge auf Erteilung der Lehrbefugnis auf Vollständigkeit gemäß der jeweils aktuellen Fassung 
der Habilitationsrichtlinie des Senates der Med Uni Graz und hinsichtlich der fachlichen Zuständig-
keit der Universität und leitet diese bei positiver Prüfung an das Büro des Senates weiter.

(2) Die/Der Habilitationswerber/in hat in seinem wissenschaftlichen bzw didaktischen Werk einen an-
gemessenen Bezug zur Medizinischen Universität Graz durch an dieser abgehaltener, universitärer 
Lehre und/oder an dieser durchgeführte wissenschaftlichen Tätigkeit mittels Projekte, Publikati-
onstätigkeit o.ä. nachzuweisen.

5. Nostrifizierung
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(3) Die/Der Habilitationswerber/in hat eine schriftliche, eidesstattliche Erklärung abzugeben, ob/an 
welcher Universität sie/er bereits Anträge auf Erteilung der Lehrbefugnis eingebracht hat bzw. ob 
und in welchem Fach sie/er bereits an einer anderen (österreichischen) Universität habilitiert ist.

(4) Die vom Senat eingesetzte Habilitationskommission wählt eine/n Vorsitzende/n, eine/n Stellver-
treter/in und eine/n Schriftführer/in.

(5) Die Habilitationskommission prüft die Erfüllung der Habilitationskriterien laut Habilitationsrichtli-
nie. Die Universitätsprofessorinnen und -professoren des Senates erteilen den Universitätsprofes-
sorinnen und –professoren des Fachbereichs oder/und des fachlich nahe stehenden Bereichs den 
Auftrag, mindestens zwei Gutachter/innen gem. § 103 Abs. 5 UG zu benennen. Die Universitäts-
professorinnen und –professoren des Senats bestellen die vorgeschlagenen Gutachter/innen, von 
denen mindestens eine/einer universitätsextern sein muss.

(6) Das Büro des Senates ist für die administrative Unterstützung (wie z.B. den Schriftverkehr, die Sit-
zungs- und Kolloquiumsorganisation der Habilitationskommissionen, sowie die korrekte Abwick-
lung einer eventuellen Akteneinsicht iSd § 17 AVG idgF) zuständig. 

(7) Das Büro des Senates hat das Einlangen der Gutachten in geeigneter Weise den Universitätspro-
fessor/innen des Fachbereichs bzw. fachlich nahestehenden Bereichs bekannt zu geben und diese 
auf die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme hinzuweisen.

(8) Ist aufgrund der Gutachten ein positiver Entscheid der Habilitationskommission zu erwarten, so ist 
ein universitäts-öffentliches Habilitationskolloquium abzuhalten. 

(9) Die Habilitationskommission fällt die Entscheidung über die Erteilung der Lehrbefugnis gem § 103 
Abs 8 UG auf Grund der Gutachten und Stellungnahmen.

(10) Zur Ausübung der venia docendi wird dem Rektorat seitens der Habilitationskommission unter Be-
rücksichtigung von Lehre und Forschung eine organisationsrechtliche Zuordnung zu einer (Sub-)
Organisationseinheit der Medizinischen Universität Graz vorgeschlagen.

§ 4. Gutachten
(1) Die Gutachter/innen sind gem § 103 Abs 5 UG idgF zu bestellen.

(2) Die Gutachter/innen haben mögliche Befangenheitsgründe zu beachten und sich insbesondere für 
befangen zu erklären, wenn einer ihrer Angehörigen beteiligt ist oder sonstige wichtige Gründe 
vorliegen, die geeignet sind, ihre volle Unbefangenheit in Zweifel zu ziehen (zB Konkurrenzsituati-
on, enge wissenschaftliche Kooperation). Gutachter/innen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

(3) Die Gutachter/innen haben möglichst binnen sechs Wochen zu prüfen, ob die Habilitationsschrift 
und die vorgelegten wissenschaftlichen Arbeiten methodisch einwandfrei durchgeführt sind und 
neue wissenschaftliche Ergebnisse enthalten. Des Weiteren haben die Gutachter/innen explizit 
dazu Stellung zu nehmen, ob die Habilitationsschrift sowie die vorliegenden wissenschaftlichen 
Arbeiten darauf schließen lassen, dass die/der Habilitationswerber/in das Habilitationsfach be-
herrscht und über die Fähigkeit zu seiner Förderung verfügt.

(4) Von der Habilitationskommission sind auf Grundlage des § 103 Abs 5 UG zwei Gutachten zur Didak-
tik einzuholen, in welchen auch absolvierte Didaktikkurse sowie Evaluierungen der Lehre Berück-
sichtigung finden.

(5) Der/die Habilitationswerber/in kann gemäß § 17 AVG in die Gutachten und Stellungnahmen Ein-
sicht nehmen.

§ 5. Bescheiderstellung
Die/Der Vorsitzende der Habilitationskommission übermittelt über das Senatsbüro das Abschlussprotokoll und 
den vorbereiteten Bescheid an das Rektorat. Unter Bedachtnahme auf §§ 103 Abs. 9 und 10 UG erlässt das 
Rektorat aufgrund des Beschlusses der Habilitationskommission den Bescheid über den Antrag auf Lehrbe-
fugnis bzw. weist diesen bei Verletzung wesentlicher Grundsätze des Verfahrens zurück. Mit Zustellung des 
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stattgebenden Bescheides an die/den Habilitationswerber/in erlangt diese/dieser das Recht zur Führung der 
Bezeichnung „Privatdozentin/Privatdozent“.

§ 6. In-Kraft-Treten
Dieser Satzungsteil tritt mit seiner Verlautbarung im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz in 
Kraft und ersetzt den Satzungsteil „Einsetzung, Zusammensetzung der Habilitationskommission und Verfah-
rensablauf für Habilitationsverfahren, veröffentlicht im Mitteilungsblatt 18. Stk, RN 106 vom 24.03.2010. 

Satzungsteil C.  
Einsetzung, Zusammensetzung und Verfahrensablauf  

für Berufungsverfahren

§ 1. Größe und Zusammensetzung einer Berufungskommission 
(1) Der Senat hat gem. § 98 Abs. 4 UG idgF eine entscheidungsbefugte Berufungskommission, die aus 

neun Mitgliedern besteht, einzusetzen. 

(2) Der Berufungskommission haben gem. § 20a Abs. 2 UG idgF mindestens 50 vH Frauen anzugehö-
ren, dies ist bei den Nominierungen gemäß § 2 zu berücksichtigen. 

(3) Die neun Mitglieder der Berufungskommission setzen sich zusammen aus 

• fünf Universitätsprofessor/innen gem. § 94 Abs. 2 Z 1 UG idgF

• drei Vertreter/innen gem. § 94 Abs. 2 Z 2 UG idgF (Mittelbaukurie) und

• einer /einem Studierenden gem. § 94 Abs. 1 Z 1 UG idgF.

(4) Eingehende Bestimmungen zu den Sitzungsmodalitäten des Senates sowie der Unterkommissio-
nen finden sich in der Geschäftsordnung des Senates der Medizinischen Universität Graz. Hinsicht-
lich der Rahmenbedingungen für die Nutzung von Mitteln der elektronischen Kommunikation in 
den Sitzungen iSd § 20 Abs 3a UG wird auf § 6a der Geschäftsordnung des Senates der Medizini-
schen Universität Graz verwiesen.

§ 2. Nominierung der Mitglieder
(1) Alle Angehörigen der Kurie der Universitätsprofessor/innen sind von der Kuriensprecherin/dem 

Kuriensprecher zu nominieren.

(2) Die Vertreter/innen der Mittelbaukurie sind von der Kuriensprecherin/dem Kuriensprecher zu no-
minieren.

(3) Die/Der Studierende ist vom Vorsitz der ÖH zu nominieren. 

(4) Der Berufungskommission können auch Angehörige der genannten Kurien anderer Universitäten 
gem. § 98 Abs. 4 UG idgF angehören.

(5) Insgesamt sind aus dem Personenkreis des Abs. 1 und 2 zumindest ein/e Vertreter/in aus dem je-
weiligen Fachbereich oder zumindest ein/e Vertreter/in aus dem fachlich nahestehenden Bereich 
zu nominieren.

§ 3. Ersatzmitglieder
(1) Von allen Personengruppen ist auf eine hinreichende Anzahl (jeweils mindestens 2 Ersatzmitglie-

der geschlechterparitätisch) an Nominierungen von Ersatzmitgliedern zu achten.

(2) Die Nominierung der Ersatzmitglieder erfolgt nach den Vorgaben des § 2.
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(3)  Ein Ersatzmitglied wird im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes aus der jeweiligen Kurie bzw. 
einer längerfristigen (durchgehenden) Verhinderung eines Mitglieds, auf Antrag der Berufungs-
kommission, Mitglied der Berufungskommission. 

§ 4. Durchführung/Ablauf des Verfahrens
Die näheren Bestimmungen über den Ablauf und die Durchführung des Berufungsverfahrens gem. § 98 UG 
idgF sind in der „Richtlinie Berufungsprozess für Berufungsverfahren gemäß § 98 Abs. 1 UG“ idgF geregelt.

§ 5. Abgekürztes Berufungsverfahren für Universitätsprofessor/innen gem. § 99 Abs. 1 UG idgF und § 99 Abs. 4 
UG idgF
Die näheren Bestimmungen über den Ablauf und die Durchführung des abgekürzten Berufungsverfah-
rens gem. § 99 Abs. 1 UG idgF bzw. gem. § 99 Abs. 4 UG idgF sind in der „Richtlinie Berufungsprozess für 
Berufungsverfahren gemäß § 99 Abs. 1 UG idgF“ bzw. in der „Richtlinie für Berufungsverfahrung gemäß 
§ 99 Abs. 4 UG idgF“ geregelt.

§ 6. Schlussbestimmung
Dieser Satzungsteil tritt mit der Kundmachung im Mitteilungsblatt der Med Uni Graz in Kraft und ersetzt die 
bisherigen Satzungsteile „Einsetzung, Zusammensetzung und Verfahrensablauf für Berufungsverfahren gem. 
§ 98 iVm § 25 Abs. 8 Z 2 UG idgF“ sowie „Abgekürztes Berufungsverfahren für Universitätsprofessorinnen und 
Universitätsprofessoren (§99)“ vollinhaltlich.

Satzungsteil D.  
Evaluierungen – Planung, Durchführung,  

Veröffentlichung von Evaluierungen

§ 1. Grundsätzliches
(1) Die Medizinische Universität Graz (Med Uni Graz) evaluiert gem. § 14 UG idgF regelmäßig und nach 

Bedarf alle ihre Leistungsbereiche (Forschung, Lehre und Verwaltung). 

(2) Die Evaluierung ist Teil des Qualitätsmanagementsystems der Med Uni Graz.

(3) Evaluierungen erfolgen nach fachbezogenen internationalen Evaluierungsstandards.

(4) Die Ergebnisse der Evaluierungen sind bei den Entscheidungen der Universitätsorgane zugrunde 
zu legen.

§ 2. Ziele der Evaluierung
Ziele der Evaluierung sind die Qualitäts- und Leistungsverbesserung, die Bereitstellung von Entscheidungshil-
fen für die mittel- und langfristige Planung, die Informationsbeschaffung für Selbststeuerungsprozesse sowie 
die Unterstützung bei der Umsetzung organisatorischer und inhaltlicher Entwicklungspotenziale an der Med 
Uni Graz.

§ 3. Gegenstand der Evaluierung
Gegenstände der Evaluierung sind die Aufgaben und das gesamte Leistungsspektrum der Med Uni Graz. Evalu-
iert werden insbesondere:

a. Forschungsleistungen, 

b. der Studien- und Prüfungsbetrieb, die Aufnahmeverfahren sowie die Lehrveranstaltungen 
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bzw. Module, und Curricula 

c. Leistungen von Organisationseinheiten der Verwaltung,

d. personenbezogene Leistungen gem. § 14 Abs. 7 UG idgF.

§ 4. Zuständigkeit
(1) Universitätsinterne Evaluierungen gem. § 14 Abs. 4 UG idgF werden entsprechend § 22 Abs. 1 Z 10 

UG idgF durch das Rektorat veranlasst. Dieses legt die genauen Ziele, die Methodik und den Ver-
fahrensablauf fest und sorgt für die stetige Weiterentwicklung der Evaluierung.

(2) Der Senat hat das Recht, dem Rektorat vorzuschlagen, eine Evaluierung der Forschung und Lehre 
im Rahmen des eigenen Aufgabenbereichs durchzuführen. 

(3) Leiterinnen und Leiter von Organisationseinheiten, klinischen Abteilungen, Lehrstühlen und D&F 
Instituten der Med Uni Graz haben das Recht, dem Rektorat vorzuschlagen, eine Evaluierung im 
Rahmen des jeweils eigenen Aufgabenbereiches durchzuführen. 

(4) Externe Evaluierungen gem. § 14 Abs. 5 UG idgF sind auf Veranlassung des Universitätsrates, des 
Rektorates oder der Bundesministerin oder des Bundesministers durchzuführen.

§ 5. Evaluierungsintervalle
(1) Universitätsinterne Evaluierungen sind regelmäßig in den vom Rektorat festgelegten Abständen 

durchzuführen.

(2) Die personenbezogenen Leistungen gem. § 14 Abs. 7 UG idgF sind regelmäßig, zumindest aber alle 
fünf Jahre, einer Evaluierung zu unterziehen. 

(3) Evaluierungen können auch bei Bedarf durchgeführt werden.

§ 6. Evaluierungskriterien
Universitätsinterne Evaluierungen haben sich auf die Zielerreichung, Zweckmäßigkeit der Durchführung 
sowie die Wirtschaftlichkeit der zu evaluierenden Leistungen zu beziehen und finden insbesondere im Hinblick 
auf

a. Leistungs- und Qualitätspotenziale,

b. strategische Ziele und Entwicklung, sowie

c. Erfüllung gesellschaftlicher Zielsetzungen statt.

§ 7. Verfahrensablauf
Die zentrale Informationsquelle für die Berücksichtigung von Forschungs- und Lehrleistungsdaten für Evaluie-
rungen bildet das „Forschungsportal“ der Med Uni Graz. Die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen der Med Uni 
Graz erfassen und bestätigen ihre Forschungsleistungen laufend im Forschungsportal. Die Forschungsdaten 
werden durch zentrale Metadaten ergänzt, die Lehrleistungsdaten werden automatisiert in das Portal über-
führt. 

(1) Bereich Forschung: Evaluierungen der Forschungsleistungen von Einheiten, Forschungsgruppen 
oder Personen erfolgen entweder anlassbezogen oder turnusmäßig im Zuge von wiederkehren-
den Evaluierungen gemäß § 5 Abs. 1 und 2. Evaluierungen im Forschungsbereich können je nach 
Ziel und Ausrichtung primär datenbasiert (mit oder ohne ergänzenden Informationen im Sinne von 
zB Selbstbeschreibungen) und/oder in Form von inhaltlichen Begutachtungen, ggf. unter Einbin-
dung externer Peers oder eines Advisory Boards, erfolgen. Über Form, Umfang, Inhalt, Häufigkeit 
und Ausrichtung der jeweiligen Evaluierungen entscheidet das Rektorat auf Basis der gesetzlichen 
Vorgaben. Betroffene Einheiten, ForscherInnengruppen bzw. zu evaluierende Personen werden 
zeitgerecht seitens des Rektorates informiert.
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(2) Bereich Studium und Lehre: Evaluierungen der Curricula sind entweder durch externe oder interne 
Gutachterinnen und Gutachter durchzuführen. Vor dem Beginn der Evaluierung ist die zuständi-
ge Curricularkommission einzubeziehen. Die Evaluierung beinhaltet eine Selbstdokumentation als 
Basis für die Gutachterinnen und Gutachter sowie einen Vor-Ort- Besuch und eine Befragung aller 
beteiligten Gruppen, dies sind insbesondere die Studierenden, die Lehrenden, die zuständige Cur-
ricularkommission, das Rektorat sowie die Studienorganisation. Bei der Evaluierung von Curricula 
ist die jeweils zuständige Curricularkommission jedenfalls mit einzubeziehen. 

Der Studien- bzw. Prüfungsbetrieb an der Med Uni Graz wird regelmäßig einer Evaluierung durch 
Studierende und Lehrende unterzogen und orientiert sich in der Gestaltung am hochschuldidak-
tischen Konzept des Constructive Alignement nach J Briggs. Dabei werden Lehr-/Lernaktivitäten 
und Prüfungen stets nach den zu erreichenden Lernzielen ausgerichtet. Die nähere Vorgehens-
weise wird in den „Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Lehrevaluierung“ gesondert geregelt. 

Prüfungen und Aufnahmetests werden laufend nach den Gütekriterien der Klassischen Testtheo-
rie evaluiert. 

(3) Bereich Verwaltung: Evaluierungen der Verwaltung werden durch das Rektorat anlassbezogen ini-
tiiert, wobei dem jeweils zuständigen Mitglied des Rektorates ein Vorschlagsrecht zukommt. 

(4) Bereich personenbezogene Leistungen: Evaluierung der Lehrleistung für die Habilitation, die Eva-
luierung der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren sowie die Evaluierung im 
Rahmen der Qualifizierungsvereinbarung werden in entsprechenden weiterführenden Dokumen-
ten gesondert geregelt.

§ 8. Mitwirkungspflicht
Alle Angehörigen und Organe der Med Uni Graz sind gem. § 14 Abs. 6 UG idgF verpflichtet, die für die Evalu-
ierung erforderlichen Daten und Informationen zur Verfügung zu stellen und an der Evaluierung mitzu-
wirken, sowie die sich daraus ergebenden Maßnahmen zu berücksichtigen und umzusetzen.

§ 9. Transparenz und Persönlichkeitsschutz
(1) Das Rektorat entscheidet über Art und Umfang der Veröffentlichung der Evaluierungsergebnisse.

(2) Das Rektorat trifft in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten Vorkehrungen für die Einhaltung des 
Datenschutzes sowie die notwendige Transparenz der Evaluierungsvorgänge.

(3) Bei jeder Veröffentlichung von Evaluierungsergebnissen ist der Schutz von personenbezogenen 
Daten zu beachten. Personenbezogene Daten dürfen nur an zuständige Personen und leitende 
Organe der Universität zur Erfüllung ihrer Aufgaben weitergegeben werden. Eine Weitergabe an 
andere Personen bedarf der schriftlichen Zustimmung der betroffenen Person.

INKRAFTTRETEN
Dieser Satzungsteil tritt mit Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz in Kraft 
und ersetzt den bisher geltenden „Satzungsteil Evaluierungen – Durchführung, Veröffentlichung und Umset-
zung von Evaluierungen“ vollinhaltlich.
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Satzungsteil E.  
Ethikkommission

(geändert mit Beschluss des Senates vom 27.06.2012, MTBl, 21. Stk, RN 126 vom 18.07.2012)

§ 1. Rechtsgrundlage 
An der Medizinischen Universität Graz ist gemäß § 30 UG eine Ethikkommission eingerichtet. Durch Verein-
barungen mit den jeweiligen für die Einrichtung von Ethikkommissionen zuständigen Organen (z.B. mit der 
Steiermärkischen Krankenanstalten Ges.m.b.H., mit dem Land Steiermark, mit Dritten) kann diese Ethikkom-
mission für weitere Krankenanstalten, die ihren Standort im Bundesland Steiermark haben, sowie für klinische 
Prüfungen außerhalb von Krankenanstalten, die in der Steiermark durchgeführt werden, für zuständig erklärt 
werden. 

§ 2. Aufgaben 
(1) Aufgabe der Ethikkommission ist die Beurteilung klinischer Prüfungen von Arzneimitteln und 

Medizinprodukten, der Anwendung neuer medizinischer Methoden einschließlich Nicht-interven-
tioneller Studien und angewandter medizinischer Forschung am Menschen. Weiters zählt die Be-
urteilung der Durchführung von Pflegeforschungsprojekten, der Anwendung neuer Pflege- und 
Behandlungskonzepte und neuer Pflege- und Behandlungsmethoden zu den Aufgaben der Ethik-
kommission. Die Ethikkommission beurteilt die ihr vorgelegten Projekte unter Beachtung der 
Grundsätze, die in der Deklaration von Helsinki niedergelegt sind, der ICH-GCP und unter Einhal-
tung der einschlägigen Regelungen des AMG, des MPG, der EN ISO 14155, des GTG, des DSG, des 
KAG, des KAKuG, des KALG, sowie aller anderer in Betracht kommenden einschlägigen Rechtsvor-
schriften. Ihre Stellungnahmen ergehen in Beschlussform. Die Ethikkommission ist befugt, ihren 
Beschlüssen aufschiebende oder auflösende Bedingungen sowie Auflagen und Empfehlungen bei-
zusetzen oder sie zu befristen. 

(2) Die Ethikkommission kann weiters zu in ihrem Wirkungsbereich auftretenden medizinisch-ethi-
schen Fragen Stellung nehmen. 

§ 3. Unabhängigkeit 
Die Ethikkommission ist in der inhaltlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig und weisungsfrei. 

§ 4. Ehrenamtlichkeit der Mitglieder 
Die Mitgliedschaft in der Ethikkommission ist ehrenamtlich. 

§ 5. Bearbeitungsbeitrag 
Die Rektorin/Der Rektor ist berechtigt, für die Beurteilung von klinischen Prüfungen nach Anhörung der Ethik-
kommission einen angemessenen Bearbeitungsbeitrag festzusetzen. 

§ 6. Zusammensetzung und Bestellung der Mitglieder 
Die Zusammensetzung und Bestellung der Mitglieder der Ethikkommission der Medizinischen Universität Graz 
richten sich nach den Bestimmungen der Geschäftsordnung der Ethikkommission der Medizinischen Universi-
tät Graz soweit in der Satzung nichts anderes bestimmt ist.

§ 7. Geschäftsordnung 
Die Vorsitzende/Der Vorsitzende hat für die Ethikkommission eine Geschäftsordnung zu erstellen, die nach Be-
schluss in der Ethikkommission dem Universitätsrat und den Rechtsträgern der Krankenanstalten, für die die 
Ethikkommission für zuständig erklärt wurde im Wege der Rektorin oder des Rektors zur Kenntnis zu bringen 
und zu veröffentlichen ist. 
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§ 8. Geschäftsstelle 
(1) Der Ethikkommission steht eine zur Erfüllung dieser Aufgaben personell und sachlich geeignete 

Geschäftsstelle zur Verfügung. Die Geschäftsstelle unterstützt die Ethikkommission nach Maßga-
be ihrer personellen, räumlichen und sachlichen Ausstattung. 

(2) Die Geschäftsstelle ist an Arbeitstagen besetzt und öffentlich zugänglich. Die Kernöffnungszeiten 
der Geschäftsstelle sind zu veröffentlichen. 

§ 9. Inkrafttreten 
Die Bestimmungen der §§ 1-8 betreffend Einrichtung und Zusammensetzung der Ethikkommission sind im 
Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz zu verlautbaren und treten mit Veröffentlichung des 
Mitteilungsblattes in Kraft. Gleichzeitig tritt der Satzungsteil „Ethikkommission“, MTBl, 18. Stk, RN 105 vom 
24.03.2010, außer Kraft.

Satzungsteil F.  
Einrichtung und Zusammensetzung des Arbeitskreises für 

Gleichbehandlungsfragen  
gemäß § 25 Abs 1 Z 18 UG und § 19 Abs 2 Z 5 UG

(geändert mit Beschluss des Senates vom 14.01.2013, MTBl, 8. Stk, RN 73, vom 23.01.2013)  
Stand: MTBl. vom 03.07.2013, StJ 2012/13,21. Stk RN 165

§ 1. Einrichtung des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen
(1) An der Medizinischen Universität Graz ist vom Senat ein Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 

einzurichten. Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen (AKGL) hat die Aufgabe, Diskriminie-
rungen durch Universitätsorgane auf Grund des Geschlechts sowie auf Grund der ethnischen Zu-
gehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung ent-
gegenzuwirken und die Angehörigen und Organe der Universität in diesen Angelegenheiten zu 
beraten und zu unterstützen (§ 42 Abs 1 UG).

(2)  Weiters ist der AKGL mit sämtlichen Fragen der Gleichbehandlung und Frauenförderung befasst (§ 
42 Abs 1 UG iVm § 41 Abs 2 B-GlBG).

(3) Der AKGL ist jenes Gremium, dem die Überprüfung der Einhaltung der ausreichenden Frauenquote 
im Sinne des § 42 Abs 8a UG obliegt.

§ 2. Zusammensetzung des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen
(4) Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen der Medizinischen Universität Graz besteht aus 28 

Mitgliedern. Die im Senat vertretenen Gruppen von Universitätsangehörigen entsenden die Mit-
glieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen in der Weise, dass die in § 94 Abs 2 Z 1 UG 
genannte Personengruppe 4 Mitglieder entsendet, die in § 94 Abs 2 Z 2 genannte Personengruppe 
10 Mitglieder, die in § 94 Abs 3 UG genannte Personengruppe 10 Mitglieder und die in § 94 Abs 1 Z 
1 UG genannte Personengruppe 4 Mitglieder. 

(5) Dabei ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den verschiedenen Organisationseinheiten anzu-
streben. 

(6) Die Funktionsperiode des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen deckt sich mit der des Se-
nats. Kommt bis zum Ablauf der Funktionsperiode eine Entsendung nicht zustande, üben die im 
Amt befindlichen Mitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen ihre Funktion vorü-
bergehend weiter aus. 
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§ 3. Arbeit des Arbeitskreises
(7) Die Mitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen sind bei der Ausübung ihrer Funk-

tion an keine Weisungen oder Aufträge gebunden (§ 42 Abs 3 UG). Sie dürfen bei der Ausübung 
ihrer Befugnisse nicht behindert und wegen dieser Tätigkeit in ihrem beruflichen Fortkommen 
nicht benachteiligt werden. Die Tätigkeit als AKGL - Mitglied gilt als wichtiger Beitrag zur Erfüllung 
der Dienstpflichten.

(8) Den Mitgliedern des AKGL ist vom Rektorat in allen inneruniversitären Angelegenheiten Auskunft 
zu erteilen sowie Einsicht entsprechend den Bestimmungen des § 42 Abs 4 UG zu gewähren.

(9) Dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen sind insbesondere unverzüglich zur Kenntnis zu 
bringen:

1. alle Ausschreibungstexte für die Besetzung von Stellen und Funktionen vor erfolgter Aus-
schreibung;

2. die Liste der eingelangten Bewerbungen sowie sämtliche Bewerbungsunterlagen;

3. die Liste der für Berufungs- und Habilitationsverfahren bestellten Gutachterinnen und Gut-
achter sowie die erstellten Gutachten im jeweiligen Berufungs- und Habilitationsverfahren.

4. die Liste der zu Aufnahmegesprächen eingeladenen Bewerberinnen und Bewerber.

(10) Der AKGL ist bei allen Hearings, Aufnahme- Vorstellungs- und Bewerbungsgesprächen im Zuge von 
Personalauswahlverfahren mindestens 1 Woche vor dem jeweiligen Termin nachweislich schrift-
lich einzuladen. Der AKGL kann mit maximal 2 Mitgliedern diese Termine wahrnehmen.

§ 4. Ressourcen
Das Rektorat hat für die administrative Unterstützung des AKGL Sorge zu tragen sowie die erforderlichen Res-
sourcen des AKGL (Personal, Raum und Sachaufwand) für die Erfüllung seiner Aufgaben zur Verfügung zu stel-
len.

§ 5. Konstituierung des Arbeitskreises
(11) Nach der vollständigen Entsendung der Mitglieder durch den Senat ist der Arbeitskreis für Gleich-

behandlungsfragen von der bzw. dem Vorsitzenden des Senats unverzüglich zur konstituierenden 
Sitzung einzuberufen. Die bzw. der Vorsitzende des Senats leitet die Sitzung bis zur Wahl der bzw. 
des Vorsitzenden.

(12) Bei Ausscheiden von AKGL - Mitgliedern vor Ablauf der Funktionsperiode gilt folgende Regelung: 
Sobald 2 Mitglieder aus derselben Personengruppe (im Sinne des § 2 Abs 1) ausgeschieden sind, 
entsendet die im Senat vertretene und betroffene Gruppe von Universitätsangehörigen 2 neue 
Mitglieder für den Rest der Funktionsperiode.

(13) Die Regelung des § 5 Abs 2 ist sinngemäß auch für den Fall anzuwenden, wenn insgesamt 4 AKGL – 
Mitglieder, unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Personengruppe (im Sinne des 
§ 2 Abs 1), vor Ablauf der Funktionsperiode ausgeschieden sind.

§ 6. Inkrafttreten
Die Bestimmungen lt. § 1-6 betreffend die Einrichtung und Zusammensetzung des Arbeitskreises für Gleich-
behandlungsfragen sind im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz zu verlautbaren und treten mit 
Veröffentlichung des Mitteilungsblattes in Kraft.
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Satzungsteil G.  
Gleichstellungsplan

Es gilt der mit Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz vom 31.10.2018, StJ 2018/19, 5. Stk, RN 15 kundgemachte 
Gleichstellungsplan. 

Satzungsteil H.  
Frauenförderungsplan  

der Medizinischen Universität Graz

Abkürzungsverzeichnis
§ / §§  Paragraph / Paragraphe(n)

Abs   Absatz

ArbVG  Arbeitsverfassungsgesetz

bzw  beziehungsweise

AKGL  Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen

B-GlBG  Bundes-Gleichbehandlungsgesetz

BK  Berufungskommission

B-VG  Bundes-Verfassungsgesetz

FFP  Frauenförderungsplan

GLP  Gleichstellungsplan

GB  Gender Budgeting

GM  Gender Mainstreaming

idgF  in der geltenden Fassung

iSd  im Sinne des

Med Uni  Medizinische Universität Graz

OE  Organisationseinheit

OEMUG  Organisationseinheit der Medizinischen Universität Graz

UG  Universitätsgesetz 2002

VZ  Vollzeit

VZÄ  Vollzeitäquivalente

Präambel
Im Universitätsgesetz 2002 (im Folgenden UG) ist die Gleichstellung von Frauen und Männern als leitender 
Grundsatz sowie Frauenförderung als zentrale Aufgabe implementiert. Die Universitäten sind gemäß § 41 UG 
verpflichtet, ein ausgewogenes Zahlenverhältnis zwischen den dort tätigen Frauen und Männern in allen Berei-
chen anzustreben. Der Frauenförderungsplan (im Folgenden FFP) dient daher - neben dem Gleichstellungsplan 
(im Folgenden GLP) - der Umsetzung der verfassungsrechtlichen Vorgaben zur tatsächlichen Gleichstellung 
sowie der Förderung der faktischen Gleichstellung aller Universitätsangehörigen. Aus diesem Grunde wurden 
Bereiche, welche die Gleichstellung betreffen, sinngemäß aus dem FFP in den GLP überführt. Frauenförde-
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rung ist im Wesentlichen in diesem Frauenförderungsplan geregelt. Da sie jedoch immanenter Bestandteil von 
Gleichstellung ist, sind wesentliche Grundsätze auch im Satzungsteil Gleichstellungsplan verankert und mit 
einem jeweiligen Verweis im FFP gekennzeichnet.

Die Med Uni Graz bekennt sich nachdrücklich zur Chancengleichheit der Geschlechter. Im Bewusstsein, dass 
sich gleiche Chancen nicht von selbst einstellen, verfolgt die Universität eine aktive Politik der Gleichstellung. 
Hierfür gilt es strukturelle Nachteile aufzudecken und abzubauen bzw. durch Fördermaßnahmen auszuglei-
chen. Der Chancengleichheit liegt das Verständnis zu Grunde, dass alle Geschlechter gleichberechtigt sind. 

Die Universität strebt dabei ein umfassendes Gleichstellungsverständnis an, mit dem Ziel eines ausgewogenen 
Geschlechterverhältnisses in allen Bereichen, Hierarchieebenen und Entscheidungsorganen. Die Schaffung von 
positiven und karrierefördernden Bedingungen sowie die Beseitigung von tatsächlich bestehenden Ungleich-
heiten und Nachteilen für Frauen wird als vorrangiges universitäres Ziel und als Aufgabe aller Universitätsange-
hörigen gesehen. Diese Aufgabe ist insbesondere eine Verpflichtung für alle Personen in leitenden Funktionen 
und beinhaltet auch die Förderung aller Studierenden als potentielle künftige Wissenschaftlerinnen. 

Der FFP dient der Umsetzung all dieser Ziele. Diese gelten insbesondere für den Leitungsbereich, um Brücken 
statt Barrieren für Frauen in Führungspositionen bauen zu können. Der FFP gilt für alle Angehörigen der Med 
Uni Graz und ergänzt den GLP, indem er insbesondere auf den Abbau von Hemmnissen und auf den strukturel-
len Aufbau der Chancengleichheit von Frauen im universitären Kontext fokussiert ist.

I. Abschnitt - Allgemeine Bestimmungen

§ 1. Rechtliche Grundlagen und leitende Grundsätze 
(1) Die rechtlichen Grundlagen und leitenden Grundsätze des FFP der Med Uni Graz finden sich in der 

österreichischen Bundesverfassung (vgl. Art 7 B-VG), in den §§ 19 Abs 2 Z 6 UG und § 20b UG sowie 
§§ 41 bis 44 UG. 

(2) Die leitenden Grundsätze der Frauenförderung umfassen das allgemeine Frauenförderungsgebot 
sowie das Frauenförderungsgebot bei der Aufnahme, dem beruflichen Aufstieg und der Aus- und 
Weiterbildung. Sie ergeben sich aus dem Bundes-Gleichbehandlungsgesetz (B-GlBG) in Verbin-
dung mit dem Universitätsgesetz 2002 (UG).

§ 2. Geltungsbereich 
(1) Der FFP gilt für alle Angehörigen der Med Uni Graz gemäß § 94 UG sowie für Bewerber*innen um 

Aufnahme in ein Arbeitsverhältnis zur Universität. Für Studienwerber*innen gelten insbesondere 
§§ 41 f. B-GlBG. 

(2) Den von der Med Uni Graz gemäß § 10 Abs 1 UG gegründeten Gesellschaften, Stiftungen und Ver-
einen sowie jenen Gesellschaften, deren Geschäftsanteile die Universität mittelbar oder unmittel-
bar zu mehr als 50 vH hält, wird dringend empfohlen, diesen Satzungsteil sinngemäß anzuwenden.

§ 3. Ziele des Frauenförderungsplans
Durch die Umsetzung des FFP verfolgt die Med Uni Graz insbesondere folgende strategischen und operativen 
Ziele:

1.  Chancengleichheit für Frauen: Die Verwirklichung von Chancengleichheit für Frauen auf allen Hier-
archieebenen und in allen Funktionen und Tätigkeiten ist ein leitender Grundsatz bei allen zu tref-
fenden Maßnahmen und Entscheidungen der Med Uni Graz. Dabei sind Rahmenbedingungen zu 
schaffen und zu erhalten, die gleich qualifizierten Frauen den Zugang zu allen universitären Funk-
tionen, Arbeits- und Tätigkeitsbereichen ermöglichen. Die Förderung einer gleichberechtigten Re-
präsentanz von Frauen in allen Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsebenen entsprechend 
ihrem Beschäftigungsanteil ist genauso umzusetzen wie die Förderung der beruflichen Identität 
und hiermit das berufliche Selbstbewusstsein von Frauen. 
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2.  Anwendung von Gender Mainstreaming (im Folgenden GM) und Gender Budgeting (im Folgenden 
GB): Im Arbeitskontext sollen die unterschiedlichen Interessen und Lebenssituationen von Frauen 
und Männern in der Struktur, in der Gestaltung von Prozessen und Arbeitsabläufen, in den Ergeb-
nissen und Produkten, in der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit sowie in der Steuerung 
(Controlling) und bei budgetpolitischen Entscheidungen entsprechend berücksichtigt werden.

3.  Frauenförderung: In quantitativer Hinsicht wird Frauenförderung realisiert durch das Bestreben, 
den Anteil der weiblichen Beschäftigten in allen Bereichen (etwa Organisationseinheiten, Hierar-
chieebenen, Funktionen und Tätigkeiten, etc.) auf mindestens 50% zu erhöhen bzw. eine bereits 
erreichte Frauenquote von 50% zu wahren, wobei die Berechnung bereinigt und unabhängig von 
der Dauer des Beschäftigungsverhältnisses erfolgen soll. Alle Universitätsangehörigen und insbe-
sondere Leitungsorgane sind angehalten, Maßnahmen, die direkt oder indirekt auf das Erreichen 
und Bewahren der Frauenquote Einfluss nehmen, an diesem Ziel auszurichten sowie gegebenen-
falls auf eine Beseitigung von bestehenden Benachteiligungen von Frauen im Zusammenhang mit 
dem Beschäftigungsverhältnis hinzuwirken. Kongruente und verzahnte Maßnahmen der Frauen-
förderung sind in die Personalplanung und -entwicklung zu integrieren. Die Dringlichkeit der För-
derung von Frauen bestimmt sich nach dem Ausmaß der Unterrepräsentation im Sinne des § 11 
Abs 2 B-GlBG. In einem qualitativen Ansatz soll Frauenförderung auch durch die Entwicklung von 
karrierefördernden Maßnahmen in Wissenschaft, Organisation und Verwaltung erfolgen und ent-
sprechend Niederschlag finden.

4.  Spezifische Maßnahmen zur Frauenförderung: Zur Erreichung einer ausgewogenen Geschlechter-
repräsentation auf allen Ebenen strebt die Med Uni Graz die Förderung der wissenschaftlichen 
Leistungen von Frauen, des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses, der weiblichen Studie-
renden sowie der Leistungen der administrativen Mitarbeiterinnen an. Darüber hinaus sollen spe-
zielle Karriereprogramme für Jungforscherinnen angeboten werden, um einen ausgewogenen 
Frauenanteil bei Forschungsprojekten und Habilitationen gewähren zu können. Sie unterstützt 
die Karriereentwicklung von Dienstnehmerinnen des administrativen und des wissenschaftlichen 
Personals - insbesondere für Führungspositionen - durch die Förderung der Teilnahme an geeigne-
ten Schulungsmaßnahmen und Fortbildungen. Dazu gehört auch die Sicherstellung von objektiven 
Eignungsbeurteilungen durch nichtdiskriminierende und nichtrollenstereotypen Bewertungskri-
terien.

5.  Verstärkte Integration der fachbezogenen Frauen- und Geschlechterforschung und Gender Stu-
dies in Forschung, Lehre und Weiterbildung.

6.  Adäquate Infrastruktur: Eine entsprechende Infrastruktur zur Verwirklichung der Gleichstellung 
und Frauenförderung soll sichergestellt werden. GB im Sinne einer gendergerechten Budgetge-
staltung und -verwaltung sowie einer geschlechtergerechten Verteilung von Ressourcen soll ge-
währleistet sein.

7.  Bewusstseinsbildung: Die interne Information und Kommunikation zum Thema Gleichstellung 
und Frauenförderung ist als wesentliche Voraussetzung für die aktive Umsetzung dieser Inhalte 
und für die Herstellung eines geschlechtergerechten Bewusstseins durch alle an der Med Uni Graz 
tätigen Personen sicherzustellen. Sprache (in Wort und Schrift) bildet nicht nur gesellschaftliche 
Verhältnisse ab, sondern prägt auch unsere Wahrnehmung. Durch einen bewussten geschlechte-
rinklusiven Gebrauch (mit der schriftlichen Formulierungsempfehlung Asterisk* oder Gender Gap) 
tragen alle Universitätsbediensteten und Studierende aktiv zur Gleichstellung aller Geschlechter 
und zu einer wertschätzenden Ansprache aller bei.

8.  Vereinbarkeit und Ausgleich bestehender Belastungen: Die Erhöhung der Vereinbarkeit beruf-
licher und privater – insbesondere familiärer – Verpflichtungen für Frauen und Männer ist auch 
durch die Schaffung eines diskriminierungsfreien Arbeitsumfeldes anzustreben. Die Med Uni Graz 
unterstützt ihre Mitarbeiter*innen bei der Vereinbarkeit von Studium bzw. Beruf, Familie und Pfle-
ge durch konsequente Verbesserungen des Arbeits- und Studienumfeldes und gewährleistet den 
Schutz der Würde am Arbeitsplatz.
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§ 4. Gender Mainstreaming und Gender Budgeting
(1) Zur Umsetzung von GM und GB werden unter anderem bei der Erstellung des Entwurfs von Sat-

zungsteilen (§ 22 Abs 1 Z 1 UG) und der Erlassung oder Änderung von Satzungsteilen (§§ 19 Abs 
1 und 25 Abs 1 Z 1 UG), der Erstellung des Entwicklungsplans (§ 22 Abs 1 Z 2 UG), der Erstellung 
eines Entwurfs zur Leistungsvereinbarung (§ 22 Abs 1 Z 4 UG) sowie bei deren Verhandlung und 
Abschluss (§ 23 Abs 1 Z 4 UG) die Ziele der Gleichstellung und Frauenförderung einbezogen.

(2) Darüber hinaus werden bei allen Zielvereinbarungen (§§ 21 Abs 1 Z 6 und 22 Abs 1 Z 6 UG) die 
Grundsätze der Gleichstellung und Frauenförderung berücksichtigt.

(3) Bei der Erstellung von Budgets werden die Grundsätze des GB einbezogen.

(4) Bei der Erlassung von Richtlinien für die Tätigkeit von Kollegialorganen gemäß § 25 Abs 1 Z 15 UG 
durch den Senat ist ebenfalls auf die Grundsätze von GM und die Gleichstellung der Geschlechter 
zu achten.

(5) Von Führungskräften und Mitgliedern in universitären Gremien und Kollegialorganen werden 
Kenntnisse der Konzepte des GM inklusive GB sowie des Anti-Bias Ansatzes (Strategien gegen un-
bewusste Vorurteile – Unconscious Biases) zur Unterstützung einer vorurteilsbewussten und re-
flektierenden Verhaltensweise bei Entscheidungsfindungen erwartet.

(6) Das Rektorat sorgt nach Maßgabe der budgetären Mittel für regelmäßige Informations- und Wei-
terbildungsveranstaltungen zum Thema GM bzw. GB sowie zur Gleichstellung der Geschlechter 
-insbesondere für alle Führungskräfte.

Weitere allgemeine Bestimmungen zur Verwirklichung der Gleichstellung und Frauenförderung finden sich in 
den §§ 4 - 8 GLP.

II. Abschnitt -  Frauenförderung

§ 5. Forschung von Frauen und Stipendien
(1)  Die Med Uni Graz fördert unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten die Forschungs-

tätigkeit von Frauen durch spezifische Maßnahmen, die in Zusammenarbeit mit der OE GEN-
DER:UNIT, der Personalentwicklung (OE Human Resources) und dem AKGL erarbeitet werden. Sie 
stellt den gleichberechtigten Zugang zu Stipendienprogrammen sicher und achtet insbesondere 
darauf, dass Stipendienprogramme auch auf besondere Lebensumstände, die strukturell häufiger 
Frauen treffen, ausgerichtet werden (z.B. Möglichkeit der Unterbrechung von Stipendien durch 
Erziehungsurlaub oder Beurlaubung aus familiären Gründen, Erhöhung der Altersgrenze für Sti-
pendien bei familiären Verpflichtungen, etc.). 

(2)  Bei der Vergabe von (Forschungs-)Stipendien und Studienförderungen sind Frauen entsprechend 
ihres jeweiligen Anteils zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist ein transparenter Vergabemodus zu 
verwenden, der eine Gleichbehandlung von Frauen und Männern gewährleistet. Zur Beseitigung 
der Unterrepräsentation von Frauen können als strukturelle Fördermaßnahme auch gezielt Stipen-
dien für Frauen eingerichtet bzw. ausgeweitet werden. 

(3)  Dem AKGL ist einmal jährlich vom Rektorat Einsicht über die Vergaben von sämtlichen Stipendien, 
Studienförderungen und Mitteln aus Forschungsförderungen zu gewähren, wobei die Frauenquo-
te und die Höhe der an Frauen vergebenen Mittel sowie allfällige Analysen im Rahmen des GB 
sichtbar gemacht werden. 

§ 6. Frauen- und Geschlechterforschung
(1) Die Med Uni Graz fördert die Integration der Frauen- und Geschlechterforschung, insbesondere 

die Gender Based Medicine/Gender Health Care in Forschung und Lehre sowie deren Auf- und 
Ausbau. Forschungsprojekte, die sich mit Fragestellungen, Methoden und Ergebnissen aus dem 
Bereich dieser Forschung beschäftigen, werden bei der Mittelvergabe besonders berücksichtigt.
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(2)  Frauen- und Geschlechterforschung insbesondere im Sinne der Gender Based Medicine/Gender 
Health Care, ist in Forschung und Lehre als vorteilhafter zu sämtlichen anderen Disziplinen an-
zusehen. Das bedeutet, dass insbesondere wissenschaftliche Themen und Publikationen aus die-
sem Bereich im Rahmen von Qualifikationsbeurteilungen (z.B. in Personalauswahlverfahren, bei 
Drittmittel-Projekten, im spezifischen Tenure Track Bereich sowie in Habilitations- und Berufungs-
verfahren) innerhalb des wissenschaftlichen Faches als zukunftsträchtig und besonders beach-
tenswert zu Arbeiten zu anderen Forschungsthemen anzusehen sind. Interdisziplinäre und außer-
universitäre Leistungen im Rahmen der Frauen- und Geschlechterforschung (insbesondere Gender 
Based Medicine und Gender Health Care) sind daher angemessen zu berücksichtigen.

(3)  Die Med Uni Graz setzt sich zum mittelfristigen Ziel, zumindest eine Tenure Track Professur oder 
eine § 98 UG Professur für Frauen- und Geschlechterforschung bzw. für den Bereich Gender Based 
Medicine/Gender Health Care innerhalb der nächsten zwei Leistungsvereinbarungsperioden einzu-
richten.

§ 7. Lehre und Studium
(1)  Lehrinhalte werden in gleichstellungsorientierter, insbesondere geschlechtergerechter Weise 

vermittelt (z.B. Verwendung einer geschlechterinklusiven und antidiskriminierenden Sprache und 
Didaktik, Verzicht auf geschlechterdiskriminierende Beispiele und Themenstellungen, etc.). Dies-
bezüglich bietet die Med Uni Graz regelmäßig interne Weiterbildungen an. 

(2)  Das Rektorat bzw. das zuständige Vizerektorat für Studium und Lehre berücksichtigt bei der Eva-
luation der Lehre, ob Lehrinhalte in gleichstellungsorientierter und geschlechtergerechter Weise 
vermittelt werden. 

(3)  Bei der Vergabe externer Lehraufträge ist ein Frauenanteil von 50% anzustreben. 

(4)  Zur Förderung von weiblichen Studierenden setzt die Med Uni Graz geeignete inhaltliche, perso-
nelle und organisatorische Maßnahmen mit dem Ziel 

1. der Förderung des Zugangs von Frauen zu Studien, in denen sie unterrepräsentiert sind, 

2. der Förderung der Teilnahme an Kongressen, Tagungen und Workshops sowie „Summer 
Schools“,

3. des erfolgreichen Abschlusses des Studiums von Frauen und 

4. der Förderung des Zugangs zu Ausbildungsstellen sowie Prae- und Post-Doc-Positionen im kli-
nischen und nichtklinischen Bereich.

(5)  Die Med Uni Graz setzt geeignete personelle, organisatorische und finanzielle Maßnahmen zur 
Förderung des Zugangs von Frauen insbesondere zu Studienrichtungen, Sonderfächern und Stu-
diengängen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind. Unterrepräsentiert sind Frauen in allen Stu-
dien einer Fachrichtung, in denen der Anteil der Studentinnen unter 50% liegt. 

Weitere Regelungen zur Verwirklichung der Gleichstellung und Frauenförderung in den Bereichen Forschung, 
Studium und Lehre sowie zur Vereinbarkeit von Beruf/Studium mit familiären Pflichten finden sich ich den §§ 
33 und 36 - 39 GLP.

§ 8. Unterrepräsentation und Frauenfördergebot
(1)  Frauen gelten als unterrepräsentiert, wenn ihr Anteil an der Gesamtzahl (der VZÄ-Zahl) der an der 

Medizinischen Universität Graz Beschäftigten innerhalb der jeweiligen personalrechtlichen Kate-
gorien, welche sich aus dem UG, dem Kollektivvertrag der Universitäten und aus § 11 Abs 2 B-GlBG 
ergeben, in der jeweiligen Organisationseinheit weniger als 50% beträgt. Unter personalrechtliche 
Kategorien sind sämtliche Hierarchieebenen, Funktions- und Tätigkeitsbereiche, Organisationsein-
heiten und Fachbereiche zu verstehen.
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(2)  Ziel der Med Uni Graz ist es, den Anteil der an der Universität beschäftigten weiblichen Univer-
sitätsangehörigen in sämtlichen befristeten und unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen und 
Ausbildungsverhältnissen, in allen Funktionen der Med Uni Graz und in allen personalrechtlichen 
Kategorien sowie in den jeweiligen organisatorischen Einheiten (OE/Abteilungen/Kliniken/Lehr-
stühle, Instituten/Zentren, etc. - im Folgenden OEMUG,  Organisationseinheiten der Med Uni Graz) 
auf mindestens 50% anzugleichen. Maßnahmen, die direkt oder indirekt auf den Frauenanteil Ein-
fluss nehmen, sind an diesem Ziel auszurichten. Maßnahmen der Frauenförderung sind insbeson-
dere in der Personalplanung und der Personalentwicklung umzusetzen. Die Dringlichkeit der För-
derung von Frauen bestimmt sich nach dem Ausmaß der Unterrepräsentation.

(3)  Dem AKGL ist vom Rektorat auf Anfrage Einsicht in die aktuellen Stellenpläne der jeweiligen OE-
MUG zu gewähren, in denen der jeweilige Frauenanteil in den verschiedenen personalrechtlichen 
Kategorien ausgewiesen ist.

(4)  Alle Universitätsangehörigen und insbesondere solche in Leitungspositionen sind verpflichtet, in-
nerhalb ihres Wirkungsbereiches

1. auf eine Verbesserung der Repräsentation von Frauen an der Gesamtzahl der Beschäftigten 
sowie 

2. auf eine Beseitigung von bestehenden Benachteiligungen von Frauen im Zusammenhang mit 
dem Beschäftigungsverhältnis hinzuwirken, 

3. eine bereits erreichte Frauenquote von 50% jedenfalls zu wahren, 

4. bei allen sonstigen Maßnahmen, die direkt oder indirekt auf die Frauenquote Einfluss nehmen, 
die Ziele gemäß § 3 FFP zu berücksichtigen.

(5) Ein Frauenförderungsbereich ist dann gegeben, wenn entsprechend dem Frauenförderungsgebot 
des § 41 UG und § 11 B-GlBG der Anteil von Frauen in den jeweiligen OEMUG im klinischen und 
nichtklinischen Bereich innerhalb der jeweiligen personalrechtlichen Kategorie, welche sich aus 
dem UG, dem Kollektivvertrag der Universitäten und diesbezüglichen Betriebsvereinbarungen er-
geben, an der Med Uni Graz von mindestens 50% bislang nicht erreicht wurde. (vgl. § 20 Abs 3 GLP).

§ 9. Frauenförderung in Personalverfahren
(1) Bei allen ausgeschriebenen Stellen in Frauenförderungsbereichen (siehe § 8 Abs 5 FFP) sind Be-

werberinnen, die für die angestrebte Stelle in gleichem Maße geeignet sind wie der bestgeeignete 
Mitbewerber, so lange vorrangig aufzunehmen, bis der Frauenanteil von mindestens 50% erreicht 
ist, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

(2)  Zur mittelfristigen Beseitigung von eklatanter Unterrepräsentation (Männeranteil über 75%) von 
Frauen in bestimmten Bereichen (vgl. § 8 Abs 4 FFP) sind vom Rektorat (in Absprache mit dem 
AKGL und der GENDER:UNIT) strukturelle und zeitlich befristete Fördermaßnahmen ins Auge zu 
fassen, um gezielt die Herstellung einer Geschlechterparität zu ermöglichen.

Zusätzliche Bestimmungen für Berufungsverfahren gemäß § 98 UG (iVm § 23 GLP): 

(3)  Um der potentiell ungleichen Chancenverteilung in Berufungsverfahren entgegenzuwirken, wird 
die Bewerberinnensuche durch die verpflichtende Ansprache von möglichst vielen potentiellen 
Kandidatinnen im Zuge der Ausschreibung intensiviert. 
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(4) Werden im Verlauf eines Berufungsverfahrens an der Med Uni Graz Bewerberinnen von der je-
weiligen Berufungskommission (im Folgenden BK) vor der Erstellung des Besetzungsvorschlags 
ausgeschieden, so muss diese Entscheidung mit einer gesonderten sachlich nachvollziehbaren Be-
gründung im Protokoll dargelegt werden (vgl. § 23 Abs 4 GLP). Die Nichtberücksichtigung von ge-
eigneten Bewerberinnen bei der Einladung zum Hearing bzw. zur öffentlichen Präsentation gem. 
§ 98 Abs 6 UG bei Professuren in einem Frauenförderungsbereich kann nur dann erfolgen, wenn 
binnen 5 Arbeitstagen ab Kenntnisnahme durch den AKGL kein Einspruch erfolgt. Erfolgt ein Ein-
spruch des AKGL, so hat sich der Vorsitz der BK und die*der Rektor*in unter Anhörung des AKGL 
umgehend mit dem Einspruch zu befassen. Eine allfällige Erweiterung der Einladungsliste zum 
Hearing ist der BK per Umlaufbeschluss vorzuschlagen. 

(5)  Mit Kandidatinnen im Besetzungsvorschlag, die im gleichen Maße geeignet erscheinen wie ein ge-
eigneter Mitbewerber, sind vorrangig Berufungsverhandlungen zu führen.

(6)  Vom AKGL können bei Bedarf zusätzliche Gutachten und Stellungnahmen von Expert*innen iSd § 
42 Abs. 5 UG für laufende Berufungsverfahren eingeholt und der jeweiligen BK übermittelt wer-
den.

(7)  Die*Der Rektor*in hat in allen Berufungsverhandlungen die Verhandlungspartner*innen auf die 
Frauenquote in der betreffenden OEMUG und auf die gegebenenfalls damit verbundenen recht-
lichen Vorgaben hinzuweisen. 

(8)  Für sämtliche Berufungsverfahren gemäß § 99 UG und Tenure-Track-Professuren gemäß § 99 Abs 
5 UG sowie für weitere interne Karrieremodelle (vgl. § 24 GLP) und Auswahlverfahren an der Med 
Uni Graz gelten die Bestimmungen der Abs 1-7 sinngemäß. 

(9)  Bei Fragen zur Einhaltung von gleichbehandlungsrechtlichen Vorgaben sowie zu den Gleichstel-
lungszielen an der Med Uni Graz kann in den oben genannten Verfahren bei Bedarf die*der Lei-
ter*in des AKGL zusätzlich als Auskunftsperson hinzugezogen werden, wobei es einer entspre-
chenden jeweils im Einzelfall des Verfahrens und/oder der Sitzung vorliegenden nachweislichen 
Einladung seitens der*des Vorsitzenden der jeweiligen Kommission bzw. des jeweiligen Gremiums 
oder der*des Rektor*in bedarf.

§ 10. Karriereplanung sowie Aus- und Weiterbildung
(1)  Die Med Uni Graz setzt geeignete personelle, organisatorische und finanzielle Maßnahmen hin-

sichtlich folgender Bereiche:

1. Förderung wissenschaftlicher Leistungen von Frauen

2.  Förderung des weiblichen wissenschaftlichen und des studierenden Nachwuchses

3.  Weiterbildung und Förderung der beruflichen Qualifizierung der Frauen

(2)  Frauen sind aktiv dahingehend zu fördern, dass sie sich für Karrierestellen und Professuren quali-
fizieren und zur Bewerbung zu motivieren.

(3)  Struktur- und Reorganisationsprogramme haben bestmöglich auf die Zielsetzungen der Frauen-
förderung Bedacht zu nehmen.

(4)  Das Rektorat baut das Angebot an frauenspezifischen Programmen nach Maßgabe der budgetä-
ren Möglichkeiten im Rahmen der Personalentwicklung in Kooperation mit der OE GENDER:UNIT 
aus – insbesondere für den wissenschaftlichen Bereich, um Frauen die Karrierestufen und Hierar-
chieebenen, in denen sie weiter unterrepräsentiert sind, zu ermöglichen.

(5)  Frauen sind über Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen in Kenntnis zu setzen, zur Teilnahme zu mo-
tivieren sowie bei Teilnahme nachdrücklich zu berücksichtigen. Für diese Teilnahme ist eine Frei-
stellung zu ermöglichen, soweit keine zwingenden dienstlichen Interessen entgegenstehen.
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(6)  Bei der Planung und Durchführung von Fortbildungsseminaren ist nach Maßgabe der budgetären 
Mittel auf eine familienfreundliche Organisation Bedacht zu nehmen (z.B. Möglichkeit der Kinder-
betreuung).

(7)  Führungskräfte sind verpflichtet, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen insbesondere in ihrer weite-
ren Ausbildung sowie in der wissenschaftlichen Qualifizierung (Dissertation bzw. wissenschaftli-
ches Doktorat, Habilitation) zu fördern. Sie sind ebenso verpflichtet, Mitarbeiterinnen aus dem 
allgemeinen Universitätspersonal in ihrer Karriereentwicklung (z.B. für Leitungsfunktionen) ent-
sprechend zu fördern.

(8)  Bei der Vergabe von akademischen Ehrungen (z.B. akademische Ehrengrade, Ehrentitel, Ehrenrin-
ge, etc.) sowie bei der Fortführung von Dienstverhältnissen nach dem Zeitpunkt ihrer Emeritierung, 
Ruhestandversetzung und Pensionierung ist unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrund-
satzes dafür Sorge zu tragen, dass eine transparente Gestaltung des Verfahrens gewährleistet ist, 
dies unter besonderer Berücksichtigung möglicher akademischer Ehrungen von Frauen.

§ 11. Leitungsfunktionen/Beruflicher Aufstieg
(1)  Im Sinne des Frauenfördergebotes des § 41 UG und der bestehenden Unterrepräsentation von 

Frauen in Frauenförderungsbereichen hat das Rektorat bei Bestellungen von Leitungsfunktionen 
sowie stellvertretenden Leitungsfunktionen Sorge zu tragen, dass diese Funktionen innerhalb ei-
ner OEMUG möglichst geschlechterparitätisch besetzt werden.

(2) Entscheidungen über die Betrauung von allgemeinen und wissenschaftlichen Universitätsbediens-
teten mit Leitungsfunktionen sowie wesentliche Beförderungen von Mitarbeiter*innen sind vom 
entscheidungszuständigen Organ zu treffen. Dem AKGL sind daher diesbezügliche Entscheidun-
gen bzw. Bestellungen vom Rektorat bzw. von der OE Human Resources nachweislich mitzuteilen. 
Der AKGL hat das Recht, eine Stellungnahme zur Entscheidung im Sinne des Satz 1 dem Rektorat 
zu übermitteln.

(3) Leitungsfunktionen können unter klar definierten Rahmenbedingungen grundsätzlich auch bei 
Teilzeitbeschäftigung (ab mind. 50% Beschäftigungsausmaß) und/oder bei Vorliegen einer Home-
Office-Regelung (max. 2 Arbeitstage pro Arbeitswoche als VZÄ) übernommen werden können.

(4) Bewerberinnen, die für die angestrebte höherwertige Verwendung (Funktion) bzw. Beförderung 
in gleichem Maße geeignet sind wie der bestgeeignete Mitbewerber, sind so lange vorrangig zu 
bestellen, bis der Anteil der Frauen in der Gruppe von Universitätsangehörigen in der jeweiligen 
Organisationseinheit, auf der jeweiligen Hierarchieebene, in der jeweiligen Funktion oder Tätigkeit 
mindestens 50% beträgt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwie-
gen. Kontinuierliche Berufsbiographien ohne Erwerbsunterbrechungen (z.B. Betreuungszeiten) 
stellen jedenfalls keine bevorzugten Bedingungen für Karrieresprünge dar.

(5) Nachbesetzungen bzw. die Aufnahme von Ersatzkräften für den Fall der Mutter- und Elternschaft 
(Beschäftigungsverbot, Karenz, Teilzeitbeschäftigung) erfolgen nach Maßgabe der finanziellen 
Ressourcen nachweislich zum ehest möglichen Zeitpunkt. Das Rektorat hat den AKGL in den Per-
sonalangelegenheiten zu informieren, bei denen eine Aufnahme von Ersatzkräften oder Umver-
teilungen des Beschäftigungsausmaßes unterbleiben.

Weitere Regelungen zur Verwirklichung der Gleichstellung und Frauenförderung in den Bereichen Organisa-
tionsentwicklung und Personalverfahren finden sich in den §§ 6 f. und 20 - 29 GLP.



Satzung  Medizinische Universität Graz   |   Stand: MTBl. vom 26.03.2025 |   62

III. Abschnitt - Umsetzung und Berichtspflichten

§ 12. Allgemeine Bestimmungen zu Umsetzung und Berichtspflichten 
(1) Die Umsetzung der im FFP enthaltenen Maßnahmen obliegt all jenen Organen der Med Uni Graz, 

die Entscheidungen oder Vorschläge hinsichtlich der dafür notwendigen organisatorischen, perso-
nellen und finanziellen Angelegenheiten nach den jeweiligen Organisationsvorschriften zu treffen 
oder zu erstellen haben. 

(2)  Die zuständigen Organe der Med Uni Graz verpflichten sich, die in Gesetzen und internationalen 
Rechtsnormen (insbesondere in Art 7 B-VG; in den §§ 1, 2 Z 9, 10, 3 Z 4, 9 UG; in den §§ 11 – 11d 
B-GlBG; in einschlägigen EU-Normen wie den europäischen Gleichbehandlungsrichtlinien; sowie in 
der UN-Konvention zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frau) vorgesehenen Maß-
nahmen und Ziele umzusetzen. Der bislang erreichte Standard der Geschlechtergleichstellung soll 
kontinuierlich ausgebaut werden. Alle obersten Organe der Med Uni Graz anerkennen die Not-
wendigkeit, bewusstseinsbildende Maßnahmen zu setzen und von Geschlechterdiskriminierung 
betroffenen Personen die Möglichkeit zu geben, ihre Rechte durchzusetzen und dabei auch kon-
krete und zielführende Unterstützung zu finden. 

(3)  Jede Form von diskriminierendem Vorgehen und Diskriminierung auf Grund des Geschlechts stellt 
eine Dienstpflichtverletzung dar und ist entsprechend den dienst- oder arbeitsrechtlichen Vor-
schriften zu sanktionieren. Die Umsetzung der Maßnahmen zur Erreichung der de facto Gleich-
berechtigung von Frau und Mann in allen Funktionen und Tätigkeiten und in allen Beschäftigungs- 
und Ausbildungsverhältnissen an der Med Uni Graz zählt zu den sich aus dem Arbeitsverhältnis 
ergebenden Pflichten. 

(4)  Die Berichtspflichten ergeben sich aus dem GLP und der Wissensbilanzverordnung in der gelten-
den Fassung. Eine darüber hinaus gehende Berichtslegung kann bei Vorliegen sachlicher Gründe 
bedarfs- oder anlassbezogen durch Senat, Universitätsrat und/oder AKGL vom Rektorat unter Be-
rücksichtigung der Verhältnismäßigkeit von Informationsgewinn und Aufwand angefordert wer-
den. Das gleiche gilt umgekehrt auch für das Rektorat.

§ 13. Anreizsysteme
(1)  Unbeschadet allfälliger rechtlicher Maßnahmen durch den AKGL wegen Nichtbeachtung von Be-

stimmungen dieses FFP, ist das Rektorat bemüht, auch im Rahmen der Budgetzuweisung budge-
täre Anreizsysteme zur Frauenförderung zu schaffen und bei Nichteinhaltung des Frauenförde-
rungsgebotes insbesondere in Frauenförderungsbereichen diese zu sanktionieren.

(2)  Oberstes Ziel eines Anreizsystems zur Frauenförderung ist die Angleichung von Einstiegs- und Auf-
stiegschancen von Frauen und Männern in allen einzelnen (Wissenschafts-)zweigen und Bereichen 
sowie Verwendungsgruppen, darüber hinaus umfasst dies auch die ausgewiesenen Leitungsfunk-
tionen pro OEMUG.

(3)  Konkrete und verbindliche Thematisierungen sowie die Erarbeitung von Maßnahmen und deren 
Evaluierung zur Erhöhung des jeweiligen Frauenanteils sind im Rahmen der Zielvereinbarungsge-
spräche vom Rektorat durchzuführen. Als Ausgangspunkt gilt der jeweilige IST-Stand der Frauen-
quoten in den Organisationseinheiten.

Weitere Regelungen zur Verwirklichung der Gleichstellung und Frauenförderung in den Bereichen Monitoring 
und Controlling finden sich in den §§ 40 - 43 GLP.

§ 14. Evaluation und Inkrafttreten 
(1)  Gesellschaftliche, universitäre und gesetzliche Rahmenbedingungen unterliegen dem steten Wan-

del. Der Frauenförderungsplan wird daher spätestens nach Ablauf von vier Jahren auf Vorschlag 
des AKGL an die aktuellen Entwicklungen je nach Notwendigkeit angepasst. 
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(2)  Der Frauenförderungsplan der Medizinischen Universität Graz tritt mit der Veröffentlichung im 
Mitteilungsblatt in Kraft und ersetzt den Frauenförderungsplan kundgemacht im Mitteilungsblatt 
vom 7.7.2004 vollinhaltlich. 

Satzungsteil I.  
Wahlordnung

I.  Abschnitt – Allgemeines
§ A.1 Diese Wahlordnung regelt die Wahlen, Entsendungen, Abberufungen und Rücktritte in oder aus allen 

per Gesetz, Satzung oder Organisationsplan geschaffenen Organe und Gremien der Medizinischen Uni-
versität Graz, sofern diese nicht in anderen Rechtsvorschriften geregelt werden.

§ A.2 Dabei werden sowohl Wahlbestimmungen über allgemeine Wahlen zu Vertretungskörpern durch alle 
oder große, abgrenzbare Gruppen von Universitätsangehörigen (z.B. für Mitgliedschaft im Senat, Ver-
trauensärzte nach Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-AZG)), sondern auch für besondere Wahlen/
Bestellungen durch bereits demokratisch legitimierte Organe (z.B. für Mitgliedschaft im Universitätsrat, 
Vorsitz eines Kollegialorganes) aufgestellt. 

§ A.3 Allgemeine Wahlen an der Medizinischen Universität Graz erfolgen nach den Grundsätzen des gleichen, 
unmittelbaren, geheimen und persönlichen Verhältniswahlrechts. Die Vertretung durch Ersatzmitglieder 
ist gemäß Geschäftsordnung zulässig. Wird ein Mitglied von einem Ersatzmitglied vertreten, hat dieses 
Ersatzmitglied in dieser Zeit die Rechte eines Mitglieds.

§ A.4 Besondere Wahlen an der Medizinischen Universität Graz erfolgen nach den Grundsätzen des gleichen 
und geheimen Verhältniswahlrechts. Sie werden an sich mittelbar durch Mitglieder schon bestehender 
gewählter oder bestellter Organe durchgeführt. Die näheren Bestimmungen ergeben sich aus den nach-
folgenden Hauptstücken im II. Abschnitt dieser Wahlordnung.

§ A.5 Die Wahlen sind so rechtzeitig auszuschreiben, dass die Konstituierung der neu gewählten Organe bis 
zum Ende der Funktionsperiode der amtierenden Organe bzw. zu den gesetzlich vorgegebenen Termi-
nen möglich ist.

§ A.6 Die vorliegende Wahlordnung regelt die Wahlen für Mitglieder und – soweit gesetzlich, in der Satzung 
oder im Organisationsplan der Medizinischen Universität Graz vorgeschrieben und zulässig –Ersatzmit-
glieder abschließend. Sie regelt auch die näheren Modalitäten über die Abberufung und den Rücktritt 
der gewählten/bestellten Mitglieder und Ersatzmitglieder sowie das Nachrücken oder den Ersatz von 
Mitgliedern durch Ersatzmitglieder. Alle folgenden Regelungen gelten an sich immer nur für Mitglieder; 
für Ersatzmitglieder gelten sie nur dann, wenn explizit auf diese Bezug genommen wird (wobei Ersatz-
mitglieder die Rechte eines Mitglieds haben, wenn sie ein Mitglied vertreten.

§ A.7 Die vorliegende Wahlordnung regelt insbesondere nicht die formalen Bedingungen des Zusammenar-
beitens der einmal gewählten/entsandten Mitglieder der verschiedenen Organe und Gremien. Dies wird 
– soweit nicht gesetzlich ohnehin der Regelungskompetenz einzelner Organe und Gremien vorbehalten 
– durch die Geschäftsordnung (GO) des Senates der Medizinischen Universität Graz geregelt.

§ A.8 Unterlagen über Wahlen gelten als Originale und sind zumindest 7 Jahre nach Beendigung der jeweili-
gen Wahl mit Sorgfalt zu archivieren.
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ALLGEMEINE WAHLEN

II.  Abschnitt - Wahl der Mitglieder und Ersatzmitglieder des Senates

1. TEILSTÜCK: WAHLZIEL, WAHLRECHT UND FUNKTIONSPERIODE

§ B.1 Wahlziel ist die Wahl von Mitgliedern und Ersatzmitgliedern des Senates der Medizinischen Universität 
Graz. 

§ B.2 Gemäß § 25 (2) UG besteht der Senat der Medizinischen Universität Graz aus 18 oder 26 Mitgliedern. 
Über eine Änderung der Größe des Senats entscheidet der Senat mit Zweidrittelmehrheit. Der bestehen-
de Senat hat einen Beschluss über die Größe des neuen Senates rechtzeitig vor Ablauf der Funktionspe-
riode zu fassen und im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz kundzumachen. 

§ B.3 (1) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder werden von verschiedenen Gruppen der Universitätsangehöri-
gen („Wählergruppen“ oder „Kurien“) gewählt bzw. bestellt, namentlich:

 – 9 oder 13 Mitglieder und Ersatzmitglieder gemäß § 25 (4) Z 1 UG („Professor*innenkurie“); 

 – 4 oder 6 Mitglieder und Ersatzmitglieder gemäß § 25 (4) Z 2 UG; hierbei muss ein Mitglied jeden-
falls die venia docendi besitzen („Mittelbaukurie“); 

 – 1 Mitglied und Ersatzmitglieder: Personen gemäß § 25 (4) Z 3 UG („Kurie allgemeines Universitäts-
personal“); 

 – 4 oder 6 Mitglieder und Ersatzmitglieder der Studierenden gemäß § 25 (4) Z 4 UG („Studierenden-
kurie“).

Die Anzahl der Ersatzmitglieder ist von den einzelnen Personengruppen am Wahlvorschlag festzulegen. 

(2) Der Senat kann, vor Einsetzung der Wahlkommissionen, die Durchführung einer Briefwahl für alle der 
in § B.5 genannten Personengruppen einzeln beschließen.

§ B.4 Für die Vertreter*innen der Studierendenkurie bestehen die Sonderbestimmungen des § B.64 dieser 
Wahlordnung. § B.5 und die Teilstücke 2 bis 5 des Hauptstückes B der Wahlordnung kommen für die Stu-
dierendenvertreter*innen nicht zur Anwendung.

§ B.5 Aktiv und passiv wahlberechtigt sind alle Personen, die am Stichtag folgenden genannten Personen-
gruppen angehören:

 –  Für die (Teil-)Wahl der Professor*innenkurie: Personen gemäß § 25 (4) Z 1 UG, die am Stichtag in ei-
nem Dienstverhältnis zur Medizinischen Universität Graz stehen bzw. dem Amt der Medizinischen 
Universität Graz zugeordnet sind; 

 – Für die (Teil-)Wahl der Mittelbaukurie Personen gemäß § 25 (4) Z 2 UG, die am Stichtag in einem 
Dienstverhältnis zur Medizinischen Universität Graz stehen bzw. dem Amt der Medizinischen Uni-
versität Graz zugeordnet sind; 

 – Für die (Teil-)Wahl der Kurie des Allgemeines Universitätspersonal Personen gemäß § 25 (4) Z 3 UG, 
die am Stichtag in einem Dienstverhältnis zur Medizinischen Universität Graz stehen bzw. dem Amt 
der Medizinischen Universität Graz zugeordnet sind. 

 –  Nicht wahlberechtigt sind emeritierte Universitätsprofessor*innen, Universitätsprofessor*innen 
im Ruhestand sowie pensionierte Universitätsangehörige.

Personen, die sich zum Stichtag in einem Karenzurlaub nach MSchG bzw VKG befinden, sind sowohl aktiv als 
auch passiv wahlberechtigt und jener Kurie zugehörig, der sie aufgrund ihres Dienstverhältnisses angehören. 
Personen, denen zum Stichtag ein Karenzurlaub oder eine Freistellung aus sonstigem Grund gewährt wurde, 
sind weder aktiv noch passiv wahlberechtigt. 



Satzung  Medizinische Universität Graz   |   Stand: MTBl. vom 26.03.2025 |   65

Mitglieder des Rektorats sind weder aktiv noch passiv wahlberechtigt. 

Jede Person kann nur in einer Kurie gemäß § B.5 wahlberechtigt sein. Bei Personen, die mehreren Kurien zu-
gleich angehören, geht die Zuordnung zur Kurie gemäß § 25 (4) Z 1 UG der Zuordnung zu den Kurien nach § 25 
(4) Z 2 und 3 UG und die Zuordnung zur Kurie gemäß § 25 (4) Z 2 UG der Zuordnung zur Kurie nach § 25 (4) Z 3 
UG vor. 

Als Stichtag gilt der Tag der Ausschreibung der Wahl im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz. 
Die (Teil-)Wahlen der drei Kurien sind zwingend an demselben Tag auszuschreiben und durchzuführen.

§ B.6 Die Funktionsperiode des Senats beträgt drei Jahre und beginnt mit dem 1. Oktober des betreffenden 
Jahres, gemäß § 143 (17) UG erstmalig mit 1. Oktober 2010. Die*der Vorsitzende des abtretenden Senats 
hat rechtzeitig zur Konstituierung des neugewählten Senates einzuladen und diese Sitzung bis zur Wahl 
der*des Vorsitzenden zu leiten. Die Konstituierung kann schon vor Beginn der neuen Funktionsperiode 
erfolgen.

2. TEILSTÜCK: WAHLLEITUNG, VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG DER WAHL

Schritt 1: Konstituierung der Wahlkommissionen

§ B.7 Die*der Vorsitzende des Senates hat spätestens mit der letzten ordentlichen Sitzung des abtretenden 
Senates nach § B.6 dieser Wahlordnung die Bestellung der Mitglieder und Ersatzmitglieder der Wahl-
kommissionen als Tagesordnungspunkt in einer ordentlichen Sitzung des Senates zu behandeln. In der 
diesbezüglichen Einladung zur Sitzung ist darauf hinzuweisen, dass jede Kurie des Senates berechtigt ist, 
Vorschläge gemäß § B.8 dieser Wahlordnung zur Bestellung der Wahlkommissionen zu erstellen. 

§ B.8 Die Mitglieder und Ersatzmitglieder jeder Wahlkommission werden vom Senat, auf Vorschlag der ent-
sprechenden Kurie oder der Mehrheit der entsprechenden Kurie im Senat, bestellt. Ein Vorschlag über 
die Bestellung einer Wahlkommission ist bei der*dem Vorsitzenden des Senates einzubringen. Wird kein 
Vorschlag erstattet, erfolgt die Bestellung durch die*den Vorsitzende*n des Senates. 

§ B.9 Die Wahlleitung erfolgt durch die Wahlkommissionen. Die Wahlkommissionen werden dabei vom Büro 
des Senates in administrativen Belangen und von der Organisationseinheit Recht und Risikomanagement 
rechtsberatend unterstützt. Die Größe jeder Wahlkommission wird mit fünf Mitgliedern und maximal 5 
Ersatzmitgliedern festgelegt. Für jede Kurie nach § B.3 dieser Wahlordnung ist für die Wahl des Senates 
je eine Wahlkommission einzusetzen. Ein Ersatzmitglied wird im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes 
aus der jeweiligen Wahlkommission bzw. einer längerfristigen (durchgehenden) Verhinderung eines Mit-
gliedes, auf Antrag der Wahlkommission, Mitglied der Wahlkommission.

§ B.10 Die*der Vorsitzende des Senates konstituiert innerhalb einer Woche ab Bestellung der Wahlkommissi-
onsmitglieder die jeweilige Wahlkommission und leitet die Sitzung der jeweiligen Wahlkommission allein 
bis zur Bestellung einer*eines Vorsitzenden. Für die Bestellung des Vorsitzes jeder Wahlkommission gilt 
Hauptstück G dieser Wahlordnung. Die Funktionsperiode der Mitglieder der Wahlkommissionen beginnt 
mit Bestellung durch die*den Vorsitzende*n des Senates und endet mit der Konstituierung der neuen 
Wahlkommissionen für die nächste turnusmäßige Wahl des Senates gemäß § B.7 dieser Wahlordnung.

§ B.11 Die Wahlkommissionen haben folgende Aufgaben

 – Anforderung und Auflage der Wähler*innenverzeichnisse; 

 – Prüfung und Zulassung der Wahlvorschläge; 

 – Prüfung der aktiven und passiven Wahlberechtigung; 

 – Definition der Personen für die vorgezogene Stimmabgabe gemäß § B.28 (2) 

 – Leitung der Wahlversammlung 

 – Entgegennahme der Stimmen; 

 – Auszählung der Stimmen und Feststellung des Wahlergebnisses; 
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 – Zuweisung der Mandate; 

 – Veranlassung der Verlautbarung des Wahlergebnisses im Mitteilungsblatt der Medizinischen Uni-
versität Graz; 

 – Feststellung des Erlöschens von Mandaten; 

 – Neuzuweisung von Mandaten.

§ B.12 Die*der Vorsitzende der Wahlkommission hat folgende Aufgaben:

 –  Einberufung, Vorbereitung und Leitung der Sitzungen der Wahlkommission; 

 – Vollziehung der Beschlüsse der Wahlkommission; 

 – Sicherung der Protokollführung; 

 – Weiterleitung der Wahlergebnisse und sämtlicher Unterlagen an das Büro des Senates für die*den 
Vorsitzende*n des Senates;

 – Entscheidung in den Angelegenheiten des § B.20 dieser Wahlordnung.

§ B.13 Jede Wahlkommission hat das Recht, Aufgaben nach § B.11 dieser Wahlordnung mit einfacher Mehrheit 
an eines oder mehrere ihrer Mitglieder zur selbständigen Erledigung zu übertragen. Dies gilt insbeson-
dere auch für die Übernahme der Leitung von Wahlversammlungen (Wahlleiter*in). Die Wahlkommission 
kann einen solchen Beschluss jederzeit wieder mit einfacher Mehrheit aufheben. 

§ B.14 Auf die Tätigkeiten der Wahlkommissionen findet, soweit in dieser Wahlordnung, insbesondere in § B.15 
dieser Wahlordnung nichts Anderes bestimmt ist, die Geschäftsordnung (GO) des Senates Anwendung. 

§ B.15 Die Wahlkommissionen sind beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 
Ist die Wahlkommission in zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen beschlussunfähig, entscheidet die*der 
Vorsitzende der Wahlkommission. Die*der Vorsitzende der Wahlkommission hat bei der Einladung zur 
zweiten Sitzung darauf hinzuweisen, dass bei neuerlicher Beschlussunfähigkeit der Wahlkommission 
sie*er die notwendigen Ersatzmaßnahmen durchführen wird. Beschlüsse der Wahlkommission werden 
mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der*des Vorsitzenden den Aus-
schlag. Ist die Wahlkommission nicht beschlussfähig, entscheidet die*der jeweilige Vorsitzende für die 
Wahlkommission. Sie bzw. er hat in der nächsten Sitzung der Wahlkommission darüber zu berichten. 
Die*der Vorsitzende hat die Wahlkommission nach Kenntnis jedes Sachverhaltes, der eine Entscheidung 
der Wahlkommission erfordert, unverzüglich mündlich, schriftlich oder elektronisch zu einer Sitzung 
unter Bekanntgabe der Tagesordnung einzuberufen. Diese Sitzung der Wahlkommission hat frühestens 
zwei, spätestens sieben Arbeitstage nach der Einberufung stattzufinden. Die Einberufung einer Sitzung 
der Wahlkommission kann auch bereits in der vorhergehenden Sitzung erfolgen. Nicht anwesende Mit-
glieder sind von einer derartigen Einberufung unverzüglich zu verständigen.

SCHRITT 2: AUSSCHREIBUNG DER WAHL, BESTIMMUNG DER BERECHTIGTEN WÄHLER*INNEN

§ B.16 Der Termin der Wahl ist fristgerecht durch die*den Vorsitzende des Senates festzusetzen. 

§ B.17 Die*der Vorsitzende des Senats hat die Ausschreibung der Wahl zum Senat unverzüglich im Mitteilungs-
blatt der Medizinischen Universität Graz kundzumachen. Diese Kundmachung gilt als Ladung zur Wahl-
versammlung. Sie hat mindestens zehn Wochen vor dem Wahltag kundgemacht zu sein. 

§ B.18 Die Wahlkundmachung hat zu enthalten:

 – den Tag, den Ort und die Zeit der Wahl sowie gegebenenfalls den Tag, den Ort und die Zeit des 
vorgezogenen Wahltermins; 

 – die Verständigung über die Möglichkeit der Ausübung des Wahlrechts im Weg der Briefwahl; hier-
bei ist über das Verfahren der Antragstellung zu informieren; 

 – den Stichtag für das Bestehen des aktiven und passiven Wahlrechts (§ B.5 dieser Wahlordnung); 

 – die Zahl der zu wählenden Vertreter*innen der betreffenden Kurien; 
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 – die Bestimmung, dass in jeden Wahlvorschlag mindestens 50 vH Frauen aufzunehmen sind (§ 20a 
UG) 

 – den Zeitraum für die Online-Einsichtnahme in die Wähler*innenerzeichnisse sowie für die Erhe-
bung eines Einspruchs gegen die Wähler*innenverzeichnisse. die Aufforderung, dass für Wahlvor-
schläge ein*e Zustellungsbevollmächtigte*r zu benennen ist und dass Wahlvorschläge spätestens 
sieben Wochen vor dem Wahltag schriftlich oder elektronisch bei der*dem Vorsitzenden der Wahl-
kommission eingelangt sein müssen, widrigenfalls sie nicht berücksichtigt werden können (§ B.21 
dieser Wahlordnung); 

 – die Bestimmung, dass jeder Wahlvorschlag den Bestimmungen der §§ B.22-24 dieser Wahlordnung 
entsprechen muss; 

 – den Zeitraum für die Online-Einsichtnahme in die zugelassenen Wahlvorschläge; 

 – die Vorschrift, dass Stimmen gültig nur für zugelassene Wahlvorschläge abgegeben werden kön-
nen. 

§ B.19 Das Rektorat hat durch die Abteilung Personaladministration jeder Wahlkommission unverzüglich binnen 
fünf Arbeitstagen nach Veröffentlichung des/der Wahltermine/s im Mitteilungsblatt der Medizinischen 
Universität Graz das jeweils zutreffende Wähler*innenverzeichnis der am Stichtag aktiv Wahlberechtig-
ten zu übersenden. Die Wahlkommissionen erstellen daraufhin binnen drei Arbeitstagen ab Erhalt der 
jeweiligen Wähler*innenverzeichnisse die jeweiligen endgültigen Wähler*innenverzeichnisse, in denen 
sie jene ausscheiden oder einfügen, die zu Unrecht in den jeweiligen Wähler*innenverzeichnissen auf-
scheinen oder fehlen. 

§ B.20 Die Einsichtnahme in die Wähler*innenverzeichnisse ist unmittelbar nach deren Fertigstellung von 
der*dem jeweiligen zuständigen Vorsitzenden der Wahlkommission durch elektronische Medien zu er-
möglichen. Jede*r Angehörige der betreffenden Kurie hat das Recht, schriftlich bei der*dem Vorsitzen-
den der Wahlkommission Einspruch gegen Wähler*innenverzeichnis dieser Kurie zu erheben. Die*der 
Vorsitzende der Wahlkommission hat unmittelbar nach Ablauf der Einspruchsfrist über die Einsprüche 
längstens binnen zwei Arbeitstagen zu entscheiden. Die - allfällig berichtigten - Wähler*innenverzeich-
nisse sind Grundlage der Wahlabwicklung. Gegen die Entscheidung der*des Vorsitzenden der Wahlkom-
mission ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig.

SCHRITT 3: BESTIMMUNG DER ZULÄSSIGEN WAHLVORSCHLÄGE

§ B.21 Jede*r Wahlberechtigte kann bis spätestens sieben Wochen vor dem Wahltag schriftlich einen Wahl-
vorschlag für die eigene Kurie bei der*dem Vorsitzenden der Wahlkommission einbringen. Der Wahlvor-
schlag muss eine*n Zustellungsbevollmächtigte*n enthalten. 

§ B.22 Jedem Wahlvorschlag muss die schriftliche Zustimmungserklärung aller darauf angeführten Wahlwer-
ber*innen beigefügt sein, womit diese durch eigenhändige Unterschrift oder qualifizierte elektronische 
Signatur ihre Kandidatur bestätigen. Fehlt die Unterschrift zum Zeitpunkt der Verlautbarung des Wahl-
vorschlages, ist die*der betreffende Wahlwerber*in aus dem Wahlvorschlag zu streichen. 

§ B.23 Ein Wahlvorschlag muss jedenfalls um zwei mehr passiv und höchstens 10 mehr passiv in der Kurie wahl-
berechtigte Kandidat*innen enthalten als zu vergebende Mandate zur Verteilung kommen. In jedem 
Wahlvorschlag sind die wahlwerbenden Kandidat*innen zu reihen. Erfolgt keine explizite Reihung hat 
der*die Zustellungsbevollmächtigte eine Vertretungsregelung bzw. Nachrückung zu formulieren. Jeder 
Wahlvorschlag für die Wahl der Mittelbaukurie hat mindestens zwei Vertreter*innen mit Lehrbefugnis 
zu enthalten; die*der Bestgereihte hiervon muss zumindest auf dem zweiten Listenplatz des Wahlvor-
schlages aufscheinen. Eine allfällige Unterstützungserklärung zum Wahlvorschlag ist durch die eigen-
händige Unterschrift oder qualifizierte elektronische Signatur der unterstützenden Wahlberechtigten 
nachzuweisen. Jede*r aktiv Wahlberechtigte darf mit ihrer*seiner Unterschrift nur einen einzigen Vor-
schlag unterstützen. 



Satzung  Medizinische Universität Graz   |   Stand: MTBl. vom 26.03.2025 |   68

§ B.24 Die Kandidatur auf mehr als einem Wahlvorschlag ist unzulässig. Eine mehrfach angeführte Person ist 
von der Wahlkommission aus allen Wahlvorschlägen zu streichen. Wahlwerber*innen, die nicht passiv 
wahlberechtigt sind, sind ebenso aus dem Wahlvorschlag zu streichen.

§ B.25 Die Wahlkommissionen haben die eingebrachten Wahlvorschläge unverzüglich zu prüfen und vorhande-
ne Bedenken spätestens zwei Arbeitstage nach Ablauf der Einreichfrist des Wahlvorschlages der*dem 
Zustellungsbevollmächtigten des Wahlvorschlages mit dem Auftrag zur Verbesserung des Wahlvorschla-
ges schriftlich oder elektronisch per Email mitzuteilen. Ebenso sind die Wahlvorschläge, die den For-
malerfordernissen der §§ B.22-B.24 nicht entsprechen, den jeweiligen Zustellungsbevollmächtigten zur 
Ergänzung des Wahlvorschlages schriftlich oder elektronisch per Email rückzuübermitteln. Eine Verbes-
serung des Wahlvorschlages ist innerhalb von zwei weiteren Arbeitstagen bei der*dem Vorsitzenden der 
jeweiligen Wahlkommission einzubringen. Nicht zuzulassen sind Wahlvorschläge, welche die Erforder-
nisse des § B.18, 7. Punkt dieser Wahlordnung nicht erfüllen sowie verspätete oder ungültige Vorschläge 
und Verbesserungen. 

Die zugelassenen Wahlvorschläge sind gemäß § 42 (8d) UG im Hinblick auf die Einhaltung der Reihung 
von mindestens 50 vH Frauen an wählbarer Stelle gemäß § 20a (4) UG dem Arbeitskreis für Gleichbe-
handlungsfragen zu übermitteln. Dieser hat binnen einer Woche zu entscheiden, ob der Wahlvorschlag 
einen ausreichenden Frauenanteil enthält. Wird binnen dieser Frist die Einrede der Mangelhaftigkeit des 
Wahlvorschlages an die Schiedskommission erhoben, so hat diese gem § 43 (1) Z 4 UG binnen 14 Tagen 
über die Rechtmäßigkeit des Wahlvorschlags zu entscheiden.

Entscheidet sie, dass die Einrede zu Recht erhoben wurde, so hat die Wahlkommission den Wahlvor-
schlag an die wahlwerbende Gruppe zur Verbesserung zurückzuweisen und dieser dafür eine Frist zu 
setzen. Die Entscheidung der Wahlkommission ist endgültig. 

Die zugelassenen Wahlvorschläge sind spätestens einen Monat vor der Wahl zur Einsicht aufzulegen. 

Eine wahlwerbende Gruppe kann den Wahlvorschlag durch schriftliche Erklärung zurückziehen. Diese 
Erklärung muss jedoch spätestens einen Monat vor dem Wahltag bei der zuständigen Wahlkommission 
einlangen und zumindest von der Hälfte der Wahlberechtigten einschließlich der*des Zustellungsbevoll-
mächtigten, die den eingebrachten Wahlvorschlag unterstützt haben, unterschrieben sein.

SCHRITT 4: WAHLVERSAMMLUNG

§ B.26 (1) ) Die Wahlkommission hat alle zugelassenen Wahlvorschläge in der Reihenfolge ihres erstmaligen 
Einlangens aufzunehmen. Bei gleichzeitigem Einlangen ist eine alphabetische Reihung der betreffenden 
Wahlvorschläge nach dem Familiennamen der*des Listenerstgereihten vorzunehmen. Die*der Vorsit-
zende des Senats hat unverzüglich, spätestens jedoch einen Monat vor der Wahlversammlung amtliche 
Stimmzettel aufzulegen, die sämtliche zugelassenen Wahlvorschläge in der Reihenfolge ihres Einlangens 
zu enthalten haben. Enthält ein Wahlvorschlag keine Bezeichnung, so ist dieser als Liste und mit dem 
Namen der*des Listenerstgereihten zu benennen. Ein Feld für das Ankreuzen des Wahlvorschlages ist 
vorzusehen (Listenwahl).

(2) Für die Briefwahl müssen auf Antrag Stimmzettel, Wahlkuverts und verschließbare Briefumschläge 
(Wahlkarten) in gleicher Größe, Farbe und Beschaffenheit zur Verfügung gestellt werden. Weiters ist das 
3. Teilstück zu beachten.

§ B.27 Die Wahlversammlung ist in geeigneten Räumlichkeiten durchzuführen, wobei für die Aufstellung min-
destens einer Wahlzelle oder für die Abgrenzung eines Bereiches durch die Wahlkommissionen zu sor-
gen ist, so dass die Wähler*innen unbeobachtet die Stimmzettel ausfüllen und in das Wahlkuvert geben 
können.

§ B.28 (1) Die Stimmabgabe erfolgt gültig nur durch Verwendung der Stimmzettel nach § B.26 dieser Wahlord-
nung.

(2) Personen, welche am Wahltag an der Wahlteilnahme verhindert sind, können an dem vom Senat fest-
zulegenden Tag vor dem Wahltag ihre Stimme abgeben. Bei der vorgezogenen Stimmabgabe ist mindes-
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tens ein*e Angehörige*r der jeweiligen Wahlkommission anwesend. Die Wahl hat geheim zu erfolgen. 
Die abgegebenen Stimmzettel sind in einem Kuvert zu versiegeln und versperrt aufzubewahren, sodass 
ein unbefugter Zugriff ausgeschlossen ist. Die vorzeitig abgegebenen Stimmzettel werden am Wahltag 
von der Wahlkommission gemeinsam mit den am Wahltag abgegebenen Stimmen ausgezählt.

(3) Wurde die Stimmabgabe mittels Briefwahl beantragt, ist das 3. Teilstück zu beachten.

§ B.29 Der Stimmzettel ist gültig ausgefüllt, wenn der Wille des Wählers*der Wähler*in aus dem Stimmzettel 
eindeutig hervorgeht. Jede*r Wähler*in kann ihre*seine Stimme gültig nur für einen der zugelassenen 
Wahlvorschläge abgeben. 

§ B.30 Die Wahlversammlung ist von der*dem Vorsitzenden der jeweiligen Wahlkommission oder von einer*ei-
nem von der Wahlkommission Bevollmächtigten zu leiten („Wahlleiter*in“). Sie*er hat für die Aufrecht-
erhaltung der Ruhe und Ordnung bei der Wahlversammlung und für die Beachtung der Bestimmungen 
dieser Wahlordnung zu sorgen. Jede Wahlkommission bestellt eine Protokollführer*in, die*der über den 
Ablauf der Wahl eine Niederschrift zu führen hat. Die Niederschrift hat jedenfalls die Zahl der Wahlbe-
rechtigten, die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen, die Gesamtzahl der gültigen Stimmen, die Zahl 
der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenen Stimmen und Mandate sowie die Namen der gewähl-
ten Personen zu enthalten.

§ B.31 Die Wahl ist im Rahmen einer Wahlversammlung, die sich über einen Zeitraum von mindestens 4 Stunden 
und maximal 8 Stunden erstreckt, durchzuführen. 

§ B.32 Im Laufe der Wahlversammlung ist die Identität der Wählenden, und ihr aktives Wahlrecht anhand der 
Wähler*innenliste festzustellen und in der Wähler*innenliste zu vermerken. Die Zahl der Anwesenden ist 
in das Protokoll aufzunehmen. 

§ B.33 Menschen mit Beeinträchtigung, denen eine Stimmabgabe physisch nicht möglich ist, dürfen sich von 
einer Begleitperson, die sie selbst auswählen können, bei der Stimmabgabe begleiten und unterstüt-
zen lassen. Über die Zulässigkeit der Inanspruchnahme einer Begleitperson entscheidet im Zweifelsfalle 
die*der Wahlleiter*in (§ B.30 dieser Wahlordnung). Jede Stimmabgabe mit Hilfe einer Begleitperson ist 
im Protokoll zu vermerken. Von diesen Fällen abgesehen, darf die Wahlzelle stets nur von einer Person 
betreten werden.

SCHRITT 5: ERMITTLUNG UND VERÖFFENTLICHUNG DER WAHLERGEBNISSE

§ B.34 Nach Beendigung der Wahlversammlung ist die Gültigkeit des Wahlvorganges festzustellen und im Pro-
tokoll zu vermerken.

§ B.35 Die Auszählung der abgegebenen Stimmen und die Ermittlung des Wahlergebnisses erfolgt nach Ende 
der Wahl (Wahlschluss) durch die*den Wahlleiter*in der jeweiligen Kurie unter Zuhilfenahme der von den 
Wahlvorschlägen zu bestellenden Wahlhelfer*innen. Dabei hat die*der Wahlleiter*in festzustellen und 
festzuhalten:

1. die Zahl der abgegebenen Stimmen;

2. die Zahl der ungültigen Stimmen;

3. die Zahl der gültigen Stimmen je Wahlvorschlag.

Danach sind die Stimmzettel der jeweiligen Wahlkommission und anschließend unverzüglich der*dem Vorsit-
zenden des Senates zu übergeben.

§ B.36 Liegt nur ein Wahlvorschlag in einer Kurie vor, ist über diesen gesamthaft mit ja oder nein abzustim-
men. Er gilt als angenommen, wenn der Wahlvorschlag die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhalten hat. Die zu vergebenden Mandate sind den Wahlwerber*innen entsprechend ihrer 
Reihung auf dem Wahlvorschlag zuzuteilen. 
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§ B.37 Wurden zwei oder mehrere Wahlvorschläge in einer Kurie ordnungsgemäß eingebracht, so sind die ge-
wählten Vertreter*innen (Mandate) auf die einzelnen Wahlvorschläge entsprechend den auf sie entfal-
lenden Stimmen zu verteilen. Hierbei ist das d'Hondtsche Verfahren anzuwenden: Es ist die Zahl der 
auf die zugelassenen Wahlvorschläge entfallenden Vertreter*innen mittels der Wahlzahl zu ermitteln. 
Die Wahlzahl ist wie folgt zu berechnen: Die Summen der für jeden Wahlvorschlag gültig abgegebenen 
Stimmen sind nach ihrer Größe geordnet nebeneinander zu schreiben; unter jede dieser Summen ist ihre 
Hälfte, unter diese ihr Drittel, Viertel und nach Bedarf auch ihr Fünftel, usw. zu schreiben. Die Wahlzahl 
ist in Dezimalzahlen zu errechnen. Ist ein*e Vertreter*in zu wählen, so gilt als Wahlzahl die größte, sind 
zwei Vertreter*innen zu wählen, so gilt als Wahlzahl die zweitgrößte, sind drei Vertreter*innen zu wäh-
len, so gilt als Wahlzahl die drittgrößte der angeschriebenen Zahlen. Jedem Wahlvorschlag sind so viele 
Mandate zuzuteilen, als die Wahlzahl in der Summe der für ihn gültig abgegebenen Stimmen enthalten 
ist. Haben nach dieser Berechnungsmethode mehrere Wahlvorschläge den gleichen Anspruch auf ein 
Mandat, entscheidet das Los.

§ B.38 Die auf den Wahlvorschlag entfallenden Mandate werden nach den im Wahlvorschlag angegebenen 
Wahlwerber*innen in der Reihenfolge ihrer Reihung nach § B.23 dieser Wahlordnung zugeteilt. Ersatz-
mitglieder sind Wahlwerber*innen, die auf dem Wahlvorschlag nach den gewählten Vertreter*innen ste-
hen.

§ B.39 Für die Wahl der Vertreter*innen der Mittelbaukurie ist bei der Verteilung der Mandate folgendermaßen 
vorzugehen:

 – Ergibt die Ermittlung des Wahlergebnisses nach § B.37 dieser Wahlordnung, dass kein Mandat auf 
eine*n Vertreter*in der habilitierten Person entfällt, ist die*der Dozierendenvertreter*in nach den 
folgenden Bestimmungen zu ermitteln: 

 – Entfallen die Mandate auf zwei Wahlvorschläge und haben beide Wahlvorschläge die Dozieren-
denreihung gemäß § B.23 dieser Wahlordnung auf den zweiten jenem Wahlvorschlag zu entneh-
men, die die geringere Stimmenanzahl erreicht hat. Diese*r habilitierte Person wird der*dem Lis-
tenführer*in vorgereiht.

§ B.40 Das Ergebnis der Wahl ist in einem von der*dem Wahlleiter*in zu führenden Protokoll festzuhalten. Das 
Protokoll hat zudem die wichtigsten Informationen über Gegenstand, Beschlüsse und Verlauf der Wahl-
versammlung, sowie die Unterschrift einer*eines Schriftführer*in und der*des Wahlleiterin zu enthalten. 

§ B.41 Die*der Vorsitzende der jeweiligen Wahlkommission hat das Wahlergebnis festzustellen. Alle Ergebnisse 
sind durch sie*ihn unverzüglich im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz kundzumachen.

3. TEILSTÜCK: BRIEFWAHL 

§ B.42 (1) Hat der Senat die Durchführung der Briefwahl gemäß § B.3 (2) beschlossen, hat die jeweilige Wahl-
kommission unverzüglich alle notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen. 

(2) Wahlberechtigte haben die Möglichkeit, eine Wahlkarte wie folgt zu beantragen: per E-Mail – von der 
dienstlichen E-Mail-Adresse, und unter Beigabe der Kopie eines Lichtbildausweises (z.B. Reisepass, Perso-
nalausweis, Führerschein, Mitarbeiter*innenausweis). Der formlose schriftliche Antrag kann beginnend 
mit dem Tag der Wahlausschreibung gestellt werden und muss spätestens 10 Arbeitstage vor dem Wahl-
tag per E-Mail an die in der Wahlkundmachung angeführte E-Mail Adresse der jeweiligen Kurie beantragt 
werden. 

§ B.43 Die für die Ausübung der Briefwahl erforderlichen Unterlagen sind von der jeweiligen Wahlkommission 
herzustellen bzw. herstellen zu lassen und bestehen aus: 

(1) der Wahlkarte, auf der insbesondere die fortlaufende Nummer im Wähler*innenverzeichnis, 
Vor- und Nachname, Personengruppe und die Organisationseinheit, der die*der Wahlberech-
tigte zugeordnet ist, zu vermerken sind. Weiters hat die Wahlkarte die Frist, bis zu welchem 
Zeitpunkt die Wahlkarte bei der jeweiligen Wahlkommission eingelangt sein muss, zu enthal-
ten; 
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(2) dem Stimmzettel, wie er auch bei der Stimmabgabe im Wahllokal verwendet wird; 

(3) einem unbedruckten Kuvert in derselben Farbe und Größe, wie es für die Stimmabgabe im 
Wahllokal verwendet wird (Wahlkuvert);

(4) einem Kuvert zur Rücksendung der Wahlkarte samt Wahlkuvert und Stimmzettel (Rücksen-
dekuvert). Das Rücksendekuvert ist bereits adressiert an die jeweilige Wahlkommission, per 
Postadresse Büro des Senates und weist die Wahlberechtigte*den Wahlberechtigten als Ab-
sender*in aus;

(5) einem Informationsblatt, mit dem der*dem Wahlberechtigten der korrekte Wahlvorgang und 
die Rückübermittlung erläutert werden. 

§ B.44 (1) Nach Einlangen des Antrags, sind der*dem Wahlberechtigten die Unterlagen gemäß § B.43 mittels 
eingeschriebenen Briefs zu übermitteln oder persönlich im Büro des Senates gegen Übernahmebestä-
tigung auszuhändigen. Im Wähler*innenverzeichnis ist die Ausstellung jeder Wahlkarte zu vermerken. 

(2) Die Stimmabgabe kann unmittelbar nach Erhalt der Wahlkarte im Büro des Senates erfolgen. Der*die 
Wahlberechtigte hat ihre Identität nachzuweisen und sodann den Stimmzettel in einer Wahlzelle auszu-
füllen. Anschließend hat der*die Wahlberechtigte den Stimmzettel in das Wahlkuvert zu legen und das 
Wahlkuvert verschlossen in die Wahlurne zu werfen. Von einem*r Vertreter*in des Senatsbüros ist die 
Stimmabgabe unter der fortlaufenden Zahl des Wähler*innenverzeichnisses in der dementsprechenden 
Spalte mit Datum einzutragen.

§ B.45 Der Stimmzettel ist in das Wahlkuvert zu legen, die Kuvertlasche einzuschlagen, jedoch nicht zuzukleben. 
Das Wahlkuvert samt Stimmzettel ist in die Wahlkarte zu legen. Die*der Wahlberechtigte hat an der 
hierfür vorgesehenen Stelle auf der Wahlkarte zu unterschreiben, die Wahlkarte zuzukleben und in das 
bereits adressierte Rücksendekuvert zu legen, dieses ist ebenfalls zuzukleben. Das Rücksendekuvert ist 
so rechtzeitig persönlich, per Botin*per Boten oder per Hauspost zu übermitteln, sodass die Wahlkarte 
spätestens fünf Arbeitstage vor dem Wahltag bis spätestens 12 Uhr bei der jeweiligen Wahlkommission, 
per Postadresse Büro des Senates, einlangt, widrigenfalls sie nicht in die Ergebnisermittlung miteinbe-
zogen wird. 

§ B.46 Abhanden gekommene oder unbrauchbar gewordene Unterlagen gemäß § B.43 werden nicht ersetzt.

§ B.47 Auf den eingelangten Rücksendekuverts ist das Datum des Einlangens zu vermerken und bis zur Über-
gabe an die jeweilige Wahlkommission sicher zu verwahren. 

§ B.48 Die eingelangten Rücksendekuverts sind mit dem Wähler*innenverzeichnis zusammen der jeweiligen 
Wahlkommission am Wahltag zu übergeben. Die jeweilige Wahlkommission hat die eingelangten Rück-
sendekuverts zu öffnen, die Wahlkarten zu entnehmen und mit der Eintragung im Wähler*innenver-
zeichnis zu vergleichen. Soweit sich keine Beanstandungen ergeben, hat die jeweilige Wahlkommission 
das Datum und gegebenenfalls die Uhrzeit des Einlangens auf die Wahlkarten zu übertragen sowie die 
Stimmabgabe durch Wahlkarte im Wähler*innenverzeichnis zu vermerken und im Abstimmungsver-
zeichnis einzutragen. Sodann hat die jeweilige Wahlkommission die Unversehrtheit des Verschlusses der 
Wahlkarten sowie die Unterschrift auf den Wahlkarten zu prüfen. Vor Beginn der Wahlhandlung sind die 
verschlossenen Wahlkuverts in die Wahlurne zu legen. 

§ B.49 Will eine zur Briefwahl zugelassene Person ihr*sein Wahlrecht dennoch durch persönliche Stimmabgabe 
im Wahllokal ausüben, hat sie*er der jeweiligen Wahlkommission gegenüber ihre*seine Identität durch 
einen Lichtbildausweis (z.B. Reisepass, Personalausweis, Führerschein, Mitarbeiter*innenausweis) nach-
zuweisen und die in § B.43 genannten Unterlagen zu übergeben. Danach erhält die*der Wahlberechtigte 
die für die Stimmabgabe im Wahllokal erforderlichen Unterlagen. Die Rückgabe der Unterlagen und die 
persönliche Stimmabgabe im Wahllokal sind im Wähler*innenverzeichnis zu vermerken. 

§ B.50 Die Wahlkarten sind bei den Wahlunterlagen zu verwahren. 



Satzung  Medizinische Universität Graz   |   Stand: MTBl. vom 26.03.2025 |   72

§ B.51 Auf den verspätet eingelangten Rücksendekuverts ist das Datum des Einlangens, bei Eingang am letzten 
Arbeitstag vor dem Wahltag auch die Uhrzeit zu vermerken. Im Wähler*innenverzeichnis sind die nicht 
rechtzeitig eingelangten Wahlkarten als verspätet zu vermerken und bei der Wahl als nicht abgegebe-
ne Stimmen zu behandeln. Die in verspätet eingelangten Wahlkarten enthaltenen Wahlkuverts sind un-
geöffnet zu vernichten. Die verspätet eingelangten Wahlkarten sind von den rechtzeitig eingelangten 
Wahlkarten getrennt bei den Wahlunterlagen aufzubewahren. 

§ B.52 Wahlkarten dürfen in die Ermittlung des Wahlergebnisses nicht einbezogen werden, wenn: 

1. die Prüfung der Unversehrtheit ergeben hat, dass die Wahlkarte derart beschädigt ist, dass 
ein vorangegangenes missbräuchliches Entnehmen oder Zurücklegen des Wahlkuverts nicht 
ausgeschlossen werden kann, 

2. die Wahlkarte nicht oder nachweislich nicht durch die Wahlberechtigte*den Wahlberechtigten 
unterschrieben ist, 

3. die Wahlkarte kein Wahlkuvert enthält, 

4. die Wahlkarte mehrere Wahlkuverts enthält, 

5. das Wahlkuvert beschriftet ist oder 

6. sich ein Stimmzettel in der Wahlkarte außerhalb des Wahlkuverts befindet. 

Die Gründe für das Nicht-Einbeziehen der Wahlkarten sind im Wahlprotokoll festzuhalten. Die Wahlku-
verts von nicht einzubeziehenden Wahlkarten sind ungeöffnet zu vernichten, die Wahlkarten sind den 
Wahlunterlagen beizufügen.

4. TEILSTÜCK: WAHLANFECHTUNG

§ B.53 Begründete Einsprüche wegen Verletzung der Bestimmungen über das Wahlverfahren können bis spä-
testens fünf Arbeitstage nach Kundmachung des Wahlergebnisses im Mitteilungsblatt der Medizinischen 
Universität Graz von jeder* jedem aktiv und passiv Wahlberechtigten bei der*dem Vorsitzenden der 
jeweiligen Wahlkommission schriftlich eingebracht werden. Diese*dieser hat die Einsprüche mit einer 
Stellungnahme und zusammen mit einer allfälligen Stellungnahme der Wahlleiterin*des Wahlleiters der 
jeweiligen Wahlkommission zur Entscheidung vorzulegen. 

§ B.54 Die Wahlkommission hat den Einspruch zu prüfen und die Wahl aufzuheben, wenn wesentliche Bestim-
mungen verletzt wurden und wenn bei Einhaltung dieser Bestimmungen ein anderes Ergebnis hätte 
zustande kommen können. Richtet sich der Einspruch lediglich gegen die zahlenmäßige Ermittlung des 
Wahlergebnisses oder gegen rechnerische Ermittlungen bei der Mandatszuweisung, hat die Wahlkom-
mission den Einspruch zu prüfen und unrichtige Ermittlungen richtig zu stellen, die erfolgten Verlautba-
rungen erforderlichenfalls zu widerrufen sowie das richtige Wahlergebnis zu verlautbaren. 

§ B.55 Einsprüche gemäß §§ B.53-B.54 dieser Wahlordnung im Hinblick auf die Rechtsgültigkeit und Rechtswirk-
samkeit der Wahl haben keine aufschiebende Wirkung. 

§ B.56 Nach rechtskräftiger Aufhebung hat die Wahlkommission innerhalb von vier Wochen eine neue Wahl 
auszuschreiben.

5. TEILSTÜCK: ABBERUFUNG, AUSSCHEIDEN UND RÜCKTRITT VON SENATSMITGLIEDERN,  
(TEIL-)NEUWAHLEN

§ B.57 Mitglieder und Ersatzmitglieder des Senats können wegen schwerer Pflichtverletzung, einer strafge-
richtlichen Verurteilung, wegen mangelnder gesundheitlicher Eignung oder wegen eines begründeten 
Vertrauensverlustes, oder wenn sie sonst nicht mehr in der Lage sind, ihre Pflichten zu erfüllen, abbe-
rufen werden.

Die Abberufung muss von einem Mitglied des Senats über das Büro des Senats bei der*dem Vorsitzen-
den des Senats schriftlich beantragt werden. Der Senat hat eine Unterkommission einzurichten, die aus 
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fünf Mitgliedern besteht. Die Unterkommission kann sich sowohl aus Senats- als auch aus Ersatzmitglie-
dern zusammensetzen, wobei aus jeder Kurie je eine Person und aus der betroffenen Kurie eine weitere 
Person entsandt wird. Die zuständige Unterkommission hat bei genügender Unterstützung des Antrags 
unverzüglich mit Beschluss das Verfahren zur Abberufung einzuleiten. Der Beschluss der Unterkommis-
sion bedarf der einfachen Mehrheit. Der Beschluss über die Abberufung erfolgt im Senat und bedarf 
einer Zweidrittelmehrheit aller Stimmen der Senatsmitglieder. Das Ergebnis der Abstimmung ist im Mit-
teilungsblatt der Medizinischen Universität Graz zu verlautbaren. Im Falle der Abberufung eines Mitglie-
des des Senats erfolgt das Nachrücken eines Ersatzmitgliedes nach den Bestimmungen der §§ B.61-B.63 
dieser Wahlordnung.

§ B.58 Mitglieder und Ersatzmitglieder des Senates verlieren ihr Mandat jedenfalls durch Tod oder Verlust der 
Zugehörigkeit zur Kurie nach § B.3 dieser Wahlordnung. Letzterer ist gegenüber der*dem Vorsitzenden 
des Senats schriftlich bekanntzugeben. 

§ B.59 Mitglieder und Ersatzmitglieder des Senats können während einer Funktionsperiode jederzeit ihren 
Rücktritt erklären. Die Rücktrittserklärung ist gegenüber der*dem Vorsitzenden des Senats schriftlich 
abzugeben. 

§ B.60 Die*der Vorsitzende des Senates hat die zuständige Wahlkommission unverzüglich über das Ausscheiden 
eines Mitgliedes oder eines Ersatzmitgliedes zu informieren. Die zuständige Wahlkommission hat darauf-
hin das Nachrücken eines Ersatzmitgliedes nach den Bestimmungen der §§ B.61-B.63 dieser Wahlord-
nung festzustellen. Das neue Mitglied des Senats ist im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität 
Graz kundzumachen. 

§ B.61 Ein Ersatzmitglied tritt bei einer Beendigung der Mitgliedschaft eines Mitgliedes für den Rest deren*des-
sen Funktionsperiode an deren*dessen Stelle. Die Reihenfolge des Nachrückens der Ersatzmitglieder 
erfolgt nach der Reihung auf dem Wahlvorschlag gemäß § B.23 dieser Wahlordnung. 

§ B.62 Scheidet in der Mittelbaukurie das einzige Mitglied aus, welches die Lehrbefugnis besitzt, gilt das Ersatz-
mitglied mit Lehrbefugnis aus demselben Wahlvorschlag als bestellt. Sind alle Ersatzmitglieder dieses 
Wahlvorschlages mit Lehrbefugnis ausgeschieden, wird das Ersatzmitglied mit Lehrbefugnis des ande-
ren Wahlvorschlages Mitglied des Senates, soweit eines besteht. 

§ B.63 Scheiden in einzelnen Kurien so viele Mitglieder und Ersatzmitglieder aus, dass diese Kurie nicht mehr alle 
ihr zustehenden Sitze besetzen kann oder scheiden in der Mittelbaukurie alle Mitglieder und Ersatzmit-
glieder aus, welche die Lehrbefugnis besitzen, ist unverzüglich für den Rest der Funktionsperiode eine 
Neuwahl dieser Kurie gemäß den Bestimmungen der §§ B.16-B.56 dieser Wahlordnung durchzuführen.

6. TEILSTÜCK: SONDERBESTIMMUNGEN FÜR DIE STUDIERENDENKURIE

§ B.64 Für die Entsendung, Wahl und Abberufung von Vertreter*innen der Studierendenkurie gilt § 17 Z 7 f iVm 
§ 32 Hochschüler*innengesetz 1998 (HSG 1998). Für sonstige Beendigungen der Mitgliedschaft oder 
Ersatzmitgliedschaft gelten die Bestimmungen der §§ B.58-B.59 dieser Wahlordnung. Alle Änderungen 
in der Mitgliedschaft oder Ersatzmitgliedschaft sind jedenfalls vom jeweiligen Mitglied oder Ersatzmit-
glied an die*den Vorsitzende*n des Senates schriftlich mitzuteilen und zu belegen. Jede Änderung in der 
Mitgliedschaft oder Ersatzmitgliedschaft ist von der Hochschüler*innen an der Medizinischen Universität 
Graz evident zu halten und von der*dem Vorsitzenden des Senates im Mitteilungsblatt der Medizini-
schen Universität Graz zu veröffentlichen.
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III.  Abschnitt - Wahl der Vertreterinnen/Vertreter der Ärztinnen/Ärzte und 
Zahnärztinnen/Zahnärzte gemäß § 34 UG

1. TEILSTÜCK: WAHLZIEL, WAHLRECHT UND FUNKTIONSPERIODE

§ C.9 Ziel dieses Hauptstückes ist die Wahl der fünf Vertreterinnen und Vertreter der Ärztinnen/Ärzte und 
Zahnärztinnen/Zahnärzte gemäß § 34 UG.

§ C.10 Aktiv und passiv wahlberechtigt sind die als Ärztinnen/Ärzte und Zahnärztinnen/Zahnärzte verwendeten 
Personen mit Ausnahme der Leiterinnen und Leiter von Organisationseinheiten gemäß § 32 (1) UG, die 
am Stichtag in einem aktiven Dienstverhältnis zur Medizinischen Universität Graz stehen und auf die 
das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-AZG) anzuwenden ist. Als Stichtag gilt der Tag der Wahlaus-
schreibung im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz. Die Wahl ist zwingend an demselben 
Tag auszuschreiben und durchzuführen wie jene nach dem Hauptstück B dieser Wahlordnung.

§ C.11 Die Funktionsperiode der Vertreterinnen und Vertreter der Ärztinnen/Ärzte und Zahnärztinnen/Zahn-
ärzte beträgt drei Jahre und folgt dem Wahlturnus der Senatswahlen. Kommt bis zum Ablauf der Funk-
tionsperiode eine Wahl nicht zustande, üben die im Amt befindlichen Vertreterinnen und Vertreter der 
Ärztinnen/Ärzte und Zahnärztinnen/Zahnärzte ihre Funktion weiter aus.

2. TEILSTÜCK: WAHLLEITUNG, VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG DER WAHL

§ C.12 Es gelten die §§ B.7-B.41 dieser Wahlordnung sinngemäß.

3. TEILSTÜCK: WAHLANFECHTUNG

§ C.13 Es gelten die §§ B.42-B.45 dieser Wahlordnung sinngemäß.

4. TEILSTÜCK: ABBERUFUNG UND RÜCKTRITT ALS VERTRETERIN/VERTRETER DER ÄRZTINNEN/ÄRZTE 
UND ZAHNÄRZTINNEN/ZAHNÄRZTE

§ C.14 Es gelten die §§ B.46-B.50 dieser Wahlordnung sinngemäß.

§ C.15 Soweit Vertreterinnen und Vertreter der Ärztinnen/Ärzte und Zahnärztinnen/Zahnärzte gemäß § 34 
UG aus dieser Funktion vor Ablauf der Funktionsperiode nach § C.1 ausscheiden, ist dann eine Neuwahl 
durchzuführen, wenn das Gremium nicht mehr beschlussfähig ist, das heißt weniger als drei Vertreterin-
nen und Vertreter der Ärztinnen/Ärzte sowie Zahnärztinnen/Zahnärzte gemäß § 34 UG verbleiben.

IV.   Abschnitt - Wahl der Personalvertretungen
§ D.16 Die Wahlen der Personalvertretungen werden durch gesondertes Bundesgesetz geregelt.

V.  Abschnitt - Wahl der Studierendenvertretungen
§ E.17 § E.1 Die Wahlen der Studierendenvertretungen werden durch gesondertes Bundesgesetz geregelt.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Die Hauptstücke A – E des Satzungsteiles Wahlordnung treten mit der Kundmachung im Mitteilungsblatt der 
Medizinischen Universität Graz in Kraft. Gleichzeitig treten die Hauptstücke A – E des Satzungsteiles Wahlord-
nung, MTBl, 2. Stk, RN 11 vom 5.10.2006, in der Fassung MTBl, 14. Stk, RN 80 vom 1.4
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BESONDERE WAHLEN/BESTELLUNGEN
(geändert mit Beschluss des Senates vom 06.10.2021, MTBl, vom 20.10.2021, 3. Stk)

VI.  Abschnitt - Bestellungen in den Universitätsrat

1. TEILSTÜCK: WAHLZIEL, WAHLRECHT UND FUNKTIONSPERIODE

§ F.1 Wahlziel ist die gesetzeskonforme Wahl bzw. Bestellung der Mitglieder des Universitätsrates an der Me-
dizinischen Universität Graz.

§ F.2 Der Universitätsrat besteht aus 7 Mitgliedern. Über eine Änderung der Größe des Universitätsrats ent-
scheidet der Senat mit Zweidrittelmehrheit.

§ F.3 Gemäß § 21 (6) UG werden 3 Mitglieder durch den Senat gewählt, 3 Mitglieder werden durch die Bundes-
regierung auf Vorschlag der/des zuständigen Bundesministerin/Bundesministers bestellt und ein weite-
res Mitglied wird von den vorher genannten Mitgliedern des Universitätsrates bestellt.

§ F.4 Aktiv wahlberechtigt für die Wahl der durch den Senat zu wählenden Mitglieder des Universitätsrates 
sind die Mitglieder des Senates. Wird ein Mitglied von einem Ersatzmitglied vertreten, hat dieses Mit-
glied in dieser Zeit die Rechte eines Mitglieds. Passiv wahlberechtigt sind alle Personen, die den Voraus-
setzungen des § 21 (3), (4) und (5) UG – somit im wesentlichen eine verantwortungsvolle Position in der 
Gesellschaft, die Nicht-Zugehörigkeit zu allgemeinen Vertretungskörpern oder politische Parteien und 
die dienstrechtliche Nicht-Zugehörigkeit zur Medizinischen Universität Graz oder dem zuständigen Bun-
desministerium – entsprechen.

§ F.5 Die Funktionsperiode der Mitglieder des Universitätsrats beträgt gemäß § 21 (8) UG fünf Jahre. Sie be-
ginnt mit dem 1. März des betreffenden Jahres. Eine Wiederwahl ist zulässig, soferne nicht insgesamt 
eine Amtszeit von zehn Jahren überschritten wird.

2. TEILSTÜCK: WAHLLEITUNG, VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG DER WAHL

SCHRITT 1: WAHL DER MITGLIEDER DURCH DEN SENAT

§ F.6 Frühestens zwölf (12) und spätestens acht (8) Monate vor turnusmäßiger Beendigung der Funktionspe-
riode des Universitätsrates hat die/der Vorsitzende des Senats den Zeitpunkt des Basis-Wahltermines der 
vom Senat zu wählenden Mitglieder des Universitätsrats festzusetzen und die Wahl im Mitteilungsblatt 
der Medizinischen Universität Graz spätestens acht (8) Wochen und höchstens zehn (10) Wochen vor 
dem Basis-Wahltermin ausschreiben zu lassen. Spätestens gleichzeitig mit der Ausschreibung hat die/der 
Vorsitzende des Senates die Mitglieder des Senates darauf hinzuweisen, dass sie das Recht haben, Wahl-
vorschläge im Einklang mit § 20a UG idgF nach folgenden Bestimmungen einzubringen.

§ F.7 (1) Jedes Senatsmitglied kann binnen zwei Wochen nach erfolgter Ausschreibung der Wahl im Mittei-
lungsblatt der Medizinischen Universität Graz mindestens zwei und höchstens vier namentlich genannte 
Personen iSd. § 21 Abs. 3ff UG idgF als Wahlvorschläge benennen. Gemäß § 20a Abs. 2 und 3 UG idgF sind 
hiervon mindestens die Hälfte Frauen – somit bei zwei oder drei Wahlvorschlägen mindestens eine Frau; 
bei vier Wahlvorschlägen mindestens 2 Frauen – zu benennen.

 – Jede vorgeschlagene Person gilt als ein unabhängiger Wahlvorschlag; die Verknüpfung mehrerer 
Personen zu einem Sammelvorschlag ist unzulässig. Dabei hat das Senatsmitglied der/dem Vorsit-
zenden des Senates für jeden Wahlvorschlag folgende Dokumente zu übermitteln:

 – Einen schriftlichen Wahlvorschlag

 – Einen schriftlichen kurzen Lebenslauf der Person des Wahlvorschlages, aus dem sich zumindest die 
Ausbildung und der berufliche Werdegang der Person des Wahlvorschlages erkennen lässt;
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 – Eine schriftliche Einverständniserklärung der Person des Wahlvorschlages.

§ F.8 Die*Der Vorsitzende des Senates hat alle rechtzeitig eingelangten Wahlvorschläge unverzüglich an alle 
Senatsmitglieder in elektronischer Form auszusenden. Gleichzeitig wird ein Umlaufbeschluss durchge-
führt, ob und wann ein Hearing stattfinden soll.

§ F.9 Zum Basis-Wahltermin hat die*der Vorsitzende des Senates zunächst alle rechtzeitig eingelangten Wahl-
vorschläge kurz zu präsentieren. Erscheint ein Wahlvorschlag nicht zum Hearing, darf sie*er deswegen 
nicht ausgeschlossen werden

§ F.10 Die Wahl ist gültig, wenn zumindest die Hälfte der Mitglieder des Senates anwesend sind. Sie erfolgt 
unmittelbar zum Basis-Wahltermin im Anschluss an den erfolgten Beschluss des Senates, keine Hearings 
durchzuführen oder zum Ersatz-Wahltermin nach Beendigung des letzten Hearings. Die/Der Vorsitzende 
des Senats leitet die Wahl.

§ F.11 Über jedes der vom Senat zu wählenden Mitglieder des Universitätsrats ist gesondert abzustimmen. Alle 
Teilwahlen erfolgen geheim, persönlich und unmittelbar.

§ F.12 Jedes Senatsmitglied hat in jeder Teilwahl eine Stimme.

§ F.13 

(1) Über jeden Wahlvorschlag ist gesondert in alphabetischer Reihenfolge abzustimmen. Gem. § 20 a 
Abs. 2 und 3 UG idgF ist jedenfalls mindestens eine Frau als Universitätsratsmitglied durch die Med 
Uni Graz zu wählen. 

(2) Gewählt sind jene Wahlvorschläge, die die absolute Mehrheit an Stimmen erreicht haben und die 
höchste Anzahl an Stimmen, gereiht nach der Anzahl der Stimmen aufweisen. Ist keine Frau unter 
den drei Wahlvorschlägen mit den meisten Stimmen, so gilt jene Frau als an dritter Stelle gewählt, 
welche die meisten Stimmen unter den weiblichen Wahlvorschlägen sowie die absolute Mehrheit 
an Stimmen erreicht hat. 

(3) Bei Stimmengleichheit, welche Auswirkung auf die Mitgliedschaft im Universitätsrat hätte, ist eine 
Stichwahl durchzuführen, bei der jener Wahlvorschlag als gewählt gilt, der die höchste Stimmenan-
zahl erreicht hat. Führt auch die Stichwahl zu keinem Ergebnis, entscheidet das Los zwischen den 
Wahlvorschlägen, die in der Stichwahl die höchste Stimmenzahl erreicht haben.

§ F.14 

(1) Haben zu wenige Wahlvorschläge oder kein einziger weiblicher Wahlvorschlag die absolute Mehr-
heit an Stimmen erreicht, so ist ein weiterer Wahlgang unter denjenigen Wahlvorschlägen, die 
keine absolute Mehrheit erreicht haben, durchzuführen. 

(2) Gemäß Abs. 1 gewählt sind jene Wahlvorschläge, die die höchste Anzahl der Stimmen, gereiht nach 
der Anzahl der Stimmen, erreicht haben. Hatte kein weiblicher Wahlvorschlag die absolute Stim-
menmehrheit erreicht, so ist unter allen weiblichen Wahlvorschlägen zu wählen und gilt jene Frau 
mit den meisten Stimmen als gewählt.

(3) Bei Stimmengleichheit, welche Auswirkung auf die Mitgliedschaft im Universitätsrat hätte, kommt 
§ F.13 Abs. 3 zur Anwendung.

§ F.15 Unmittelbar nach Beendigung der Stimmabgabe über alle Wahlvorschläge hat die/der Vorsitzende des 
Senates als Wahlleiter/in die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen, die Zahl der ungültigen Stimmen 
und die Zahl der für jede Kandidatin/jeden Kandidaten gültig abgegebenen Stimmen festzustellen. Da-
bei wird die/der Vorsitzende des Senates bei der Stimmenauszählung sowie Feststellung des Wahlergeb-
nisses durch je ein Mitglied in § B.3 dieser Wahlordnung angeführten anwesenden Personengruppen 
unterstützt.

§ F.16 Das Ergebnis der Wahl ist von der/vom Vorsitzenden des Senates zu protokollieren, dem zuständigen 
Bundesministerium schriftlich bekannt zu geben und im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität 
Graz von der/dem Vorsitzenden des Senats bekannt zu machen.



Satzung  Medizinische Universität Graz   |   Stand: MTBl. vom 26.03.2025 |   77

SCHRITT 2: BESTELLUNG DER ANDEREN MITGLIEDER DURCH DIE BUNDESREGIERUNG AUF VORSCHLAG 
DER/DES ZUSTÄNDIGEN BUNDESMINISTERIN/BUNDESMINISTERS

§ F.17 Die Bestellung erfolgt gemäß den jeweils für diesen Rechtsakt notwendigen Vorschriften des Bundes. 
Die erfolgte Bestellung ist jedenfalls vom Rektor im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz 
bekannt zu machen.

SCHRITT 3: BESTELLUNG DES WEITEREN MITGLIEDES § 21 (6) Z 3 UG DURCH DIE ÜBRIGEN MITGLIEDER 
DES UNIVERSITÄTSRATES

§ F.18 Spätestens drei Monate nach erfolgter Wahl/Bestellung der Mitglieder des Universitätsrates haben die-
se ihr weiteres Mitglied einvernehmlich zu bestellen. Hierbei ist § 20a UG idgF zu beachten und sicher-
zustellen, dass dem Universitätsrat der Medizinischen Universität Graz insgesamt mindestens 3 Frauen 
anzugehören haben.

§ F.19 Die Mitglieder des Universitätsrates können innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der erfolgten 
Bestellung der Mitglieder durch die Bundesregierung im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität 
Graz bei dem an Lebensjahren ältesten vom Senat gewählten Mitglied des Universitätsrates Wahlvor-
schläge benennen. § F.7 dieser Wahlordnung gilt sinngemäß.

§ F.20 Für die Durchführung der Wahl gelten die Bestimmungen der §§ F.8-16 dieser Wahlordnung sinngemäß; 
dies unter der Maßgabe, dass als Wahlleiter/in das an Jahren älteste vom Senat gewählten Mitglied tritt 
und dass nach § F.15 dieser Wahlordnung die Wahlleitung durch das an Jahren älteste und das an Jahren 
jüngste von der Bundesregierung bestellte Mitglied unterstützt wird.

§ F.21 Kommt es binnen drei Monaten ab erfolgter Wahl/Bestellung der übrigen sechs Mitglieder des Universi-
tätsrates nicht zu einer Wahl des weiteren Mitgliedes, gilt § 21 (7) UG.

3. TEILSTÜCK: ANFECHTUNG DER WAHL(EN)/BESTELLUNG(EN)

§ F.22 Wahlanfechtungen der gesamten oder einzelner Wahlen oder Bestellungen sind unzulässig.

4. TEILSTÜCK: ABBERUFUNG UND RÜCKTRITT VON MITGLIEDERN DES UNIVERSITÄTSRATES

§ F.23 Die Abberufung eines Mitglieds des Universitätsrats durch die/den zuständigen Bundesminister/in kann 
nur in den Fällen des § 21 (14) UG erfolgen. Der Abberufung hat ein schriftlicher begründeter Antrag von 
zumindest der Hälfte der Mitglieder des Senates oder des Rektorates voranzugehen. Der Antrag ist an 
die/den Vorsitzende/n des Senates und die/den Rektor/in gemeinschaftlich zu stellen und ist über diesen 
im Senat und im Rektorat ehest möglich geheim abzustimmen. Bei übereinstimmenden Beschlüssen auf 
Abberufung durch den Senat und das Rektorat, die jeweils einer Zweidrittelmehrheit bedürfen, ist der 
Antrag an die/den zuständige/zuständigen Bundesminister/in zur Entscheidung weiterzuleiten.

§ F.24 Ein Rücktritt als Mitglied des Universitätsrates ist jederzeit möglich, außer zur Unzeit, wenn für die Me-
dizinische Universität Graz ein Schaden zu befürchten ist. Der Rücktritt ist durch schriftliche Rücktritts-
erklärung an die/den Vorsitzende/n des Universitätsrates und die/den Rektorin/Rektor auszuüben.

§ F.25 Jedes vorzeitige Ausscheiden eines Mitglieds des Universitätsrats ist im Mitteilungsblatt der Medizini-
schen Universität Graz bekannt zu machen. Für den Rest der Funktionsperiode ein neues Mitglied auf 
dieselbe Art wie das ausgeschiedene Mitglied zu wählen/bestellen.
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VII.  Abschnitt – Wahl der Funktion des Vorsitzes/der Stellvertretung von 
Kollegialorganen sowie der Schriftführung

1. TEILSTÜCK: WAHLZIEL, WAHLRECHT UND FUNKTIONSPERIODE

§ G.1 Jedes Kollegialorgan hat nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Bestimmungen dieses Haupt-
stückes aus seinen stimmberechtigten Mitgliedern seinen Vorsitz, dessen Stellvertretung, die Schriftfüh-
rung sowie dessen Stellvertretung zu bestimmen.

§ G.2 Soweit sich nicht gesetzlich ergibt, welches Mitglied eines Kollegialorganes den Vorsitz führt, ist der Vor-
sitz durch alle stimmberechtigten Mitglieder dieses Kollegialorganes, selbst zu wählen. Soweit sich nicht 
gesetzlich anderes ergibt, haben Kollegialorgane eine*n Vorsitzende*n sowie eine erste Stellvertreterin/
einen ersten Stellvertreter zu wählen. Besteht das Kollegialorgan aus mehr als 10 ordentlichen Mitglie-
dern oder beschließt das Kollegialorgan eine*n zweite*n Stellvertreter*in zu wählen, ist ein*e zweite*r 
Stellvertreter*in wählen.

§ G.3 Weiters ist, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt, ein*e Schriftführer*in zu wählen. Besteht ein Kol-
legialorgan aus mehr als 10 ordentlichen Mitgliedern ist eine stellvertretende Schriftführerin*ein stell-
vertretender Schriftführer zu wählen, beschließt das Kollegialorgan eine zweite Stellvertretung zu wäh-
len, ist ein*e zweite*r Stellvertreter*in zu wählen.

§ G.4 Aktiv und passiv wahlberechtigt sind alle stimmberechtigten Mitglieder des Kollegialorganes, so gesetz-
lich nichts anderes vorgesehen ist.

§ G.5 Die Funktionsperiode für die Funktion des Vorsitzes, der Stellvertretung und der Schriftführung dauert 
bei allen Kollegialorganen, die zu einem bestimmten einmaligen Zweck gebildet werden, bis zur Zweck-
erreichung. In allen anderen Fällen, insbesondere bei Kollegialorganen als dauerhafte Einrichtung, endet 
die Funktionsperiode mit der Neukonstituierung des Kollegialorganes nach der nächsten Wahl.

2. TEILSTÜCK: WAHLLEITUNG, VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG DER WAHL

§ G.6 Die Wahl ist bei Konstituierung des Kollegialorgans nach einer Wahl von der/vom Vorsitzenden des ab-
tretenden Kollegialorgans zu leiten. Die Wahl ist jedenfalls in der konstituierenden Sitzung eines Kolle-
gialorganes durchzuführen.

§ G.7 Bei Ausscheiden aus der Funktion des Vorsitzes während der Funktionsperiode ist die Wahl von der ers-
ten Stellvertreterin/vom ersten Stellvertreter zu leiten.

§ G.8 Jedes stimmberechtigte Mitglied des Kollegialorgans kann je einen Wahlvorschlag für die Wahl der/des 
Vorsitzenden, der ersten Stellvertreterin/des ersten Stellvertreters und bei Vorliegen der Voraussetzun-
gen nach § G.2 dieser Wahlordnung der zweiten Stellvertreterin/des zweiten Stellvertreters sowie der 
Schriftführung einbringen. Wahlvorschläge werden in der Wahlsitzung selbst, jeweils vor den einzelnen 
Teilwahlen eingebracht. Eine Verknüpfung von Wahlvorschlägen ist unzulässig.

§ G.9 Über die/den Vorsitzende/Vorsitzenden, die/den erste/ersten Stellvertreterin/Stellvertreter, die/den 
zweite/zweiten Stellvertreterin/Stellvertreter und die/den Schriftführerin/Schriftführer und die stellver-
tretende Schriftführerin/den stellvertretende Schriftführer ist in gesonderten Teilwahlen abzustimmen.

§ G.10 Soweit sich nicht gesetzlich anderes ergibt, ist die eigentliche Wahl zur/zum Vorsitzenden eines Kollegial-
organes oder zur/zum ersten oder zweiten Stellvertreterin/Stellvertreter und die/den Schriftführerin/
Schriftführer und die stellvertretende Schriftführerin/den stellvertretende Schriftführer gültig, wenn zu-
mindest die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder dieses Kollegialorganes anwesend sind.
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§ G.11 Soweit sich nicht gesetzlich anderes ergibt, ist für die gültige Wahl zur/zum Vorsitzenden eines Kolle-
gialorganes im ersten Wahlgang als Konsensquorum die absolute Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
dieses Kollegialorganes notwendig. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Soweit im ersten Wahlgang dieses 
Konsensquorum nicht erreicht wird, ist ein zweiter Wahlgang durchzuführen, in dem nur mehr die bei-
den Mitglieder mit der höchsten Stimmanzahl aus dem ersten Wahlgang – bei mehreren Mitgliedern, die 
stimmgleich den ersten oder zweiten Rang einnehmen, all diese Mitglieder - teilnehmen, zumindest die 
relative Mehrheit der abgegebenen Stimmen notwendig. Erfolgt im zweiten Wahlgang keine Entschei-
dung, entscheidet das Los zwischen den am zweiten Wahlgang teilnehmenden Mitgliedern.

§ G.12 Die Teilwahlen erfolgen geheim, persönlich und unmittelbar.

§ G.13 Unmittelbar nach Beendigung der Stimmabgabe hat die Wahlleiterin/der Wahlleiter die Gesamtzahl der 
abgegebenen Stimmen, die Zahl der ungültigen Stimmen und die Zahl der für jede/jeden Kandidatin/
Kandidaten gültig abgegebenen Stimmen festzustellen und soweit nach der Bestimmung des § G.11 
dieser Wahlordnung die notwendige Mehrheit erreicht ist, die erfolgte Wahl festzustellen. Die Wahllei-
terin/Der Wahlleiter wird bei der Stimmenauszählung und Feststellung des Wahlergebnisses durch je ein 
Mitglied jeder im Kollegialorgan vertretenen, bei der Wahl anwesenden Kurie unterstützt. Von diesen ist 
das Wahlergebnis einstimmig zu bestätigen.

§ G.14 Das Wahlergebnis ist unverzüglich im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz zu veröffent-
lichen.

3. TEILSTÜCK: ANFECHTUNG DER WAHL

§ G.15 Eine Anfechtung der Wahl ist unzulässig.

4. TEILSTÜCK: AUSSCHEIDEN AUS DER FUNKTION DES VORSITZES/DER STELLVERTRETUNG SOWIE DER 
SCHRIFTFÜHRUNG

§ G.16 Das Kollegialorgan kann die gewählten Mitglieder aus der Funktion des Vorsitzes sowie der ersten oder 
zweiten Stellvertretung und der Schriftführung vor Ablauf der Funktionsperiode abberufen. Auf die Mit-
gliedschaft im Kollegialorgan der/des (ehemaligen) Vorsitzenden bzw. Stellvertreterin/Stellvertreters 
hat dies keine Auswirkung.

§ G.17 Die Einberufung einer Sitzung zur Abberufung aus der Funktion des Vorsitzes oder der Stellvertretung 
muss von einem Drittel der Mitglieder des Kollegialorgans schriftlich beantragt werden und ist an den 
Vorsitz des Kollegialorganes sowie die Stellvertretung gemeinschaftlich zu richten. Diese haben eine au-
ßerordentliche Sitzung gemäß der Geschäftsordnung des Senates mit entsprechenden Tagesordnungs-
punkten einzuberufen.

§ G.18 Die Sitzung zur Abberufung aus der Funktion des Vorsitzes, der Stellvertretung oder der Schriftführung 
darf nicht von der durch die mögliche Abberufung betroffenen Person geleitet werden. Soll von der 
Funktion des Vorsitzes und der Stellvertretung abberufen werden, so ist die Sitzung von dem an Jahren 
ältesten anwesenden Mitglied zu leiten.

§ G.19 Ein Beschluss über die Abberufung aus der Funktion des Vorsitzes oder der Stellvertretung bedarf eines 
Präsenzquorums von zumindest der Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder sowie eines Konsensquo-
rums von Zweidrittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

§ G.20 Die/Der Vorsitzende bzw. die Stellvertreterin/der Stellvertreter sowie die Schriftführerin/der Schriftfüh-
rer kann während der Funktionsperiode jederzeit ihren/seinen Rücktritt aus der Funktion des Vorsitzes/
der Stellvertretung/der Schriftführung erklären. Die Rücktrittserklärung ist gegenüber dem Kollegialor-
gan schriftlich (an den Vorsitzenden bzw. Stellvertreter) abzugeben. Im Zweifelsfall gilt der Rücktritt aus 
der Funktion des Vorsitzes, der Stellvertretung oder der Schriftführung nicht als Rücktritt als Mitglied 
dieses Kollegialorganes.
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§ G.21 Jede vorzeitige Beendigung der Funktion des Vorsitzes oder der Stellvertretung des Vorsitzes ist im Mit-
teilungsblatt der Medizinischen Universität Graz bekannt zu machen. Bei Ausscheiden aus der Funktion 
des Vorsitzes oder der Stellvertretung, ist eine Neuwahl für die vakante Funktion des Vorsitzes bzw. der 
Stellvertretung dieser Wahlordnung nach den Bestimmungen dieses Hauptstückes durchzuführen.

VIII.  Abschnitt – Wahl und Entsendung in Organe & Einzelbestellungen 
durch Obergremien oder Kurien („subsidiäre Wahlordnung“)

1. TEILSTÜCK: WAHLZIEL, WAHLRECHT UND FUNKTIONSPERIODE

§ H.1  Wahlziel ist die gesetzeskonforme Wahl oder Entsendung in Organe und/oder sind Einzelbestellungen 
der Medizinischen Universität Graz.

§ H.2 Die subsidiäre Wahlordnung gilt

(a) für alle jene Wahlen und Bestellungen von Mitgliedern oder Ersatzmitgliedern, sofern durch 
gesetzliche Vorschrift ein Obergremium oder ein Teil eines Obergremiums („Kurienbestel-
lung“) Personen in ein Untergremium oder universitätsfremdes Gremium wählt bzw. bestellt 
werden; und

(b) für alle jene Wahlen und Bestellungen von Mitgliedern oder Ersatzmitglieder, sofern durch 
Vorschrift aus dem Organisationsplan oder der Satzung der Medizinischen Universität Graz ein 
Obergremium oder ein Teil eines Obergremiums („Kurienbestellung“) Personen in ein Unter-
gremium oder ein universitätsfremdes Gremium wählt bzw. bestellt.

§ H.3 Die Zahl der Mitglieder des Gremiums, die Funktionsperiode, allenfalls die Art der Bestellung durch Ku-
rien werden gesetzlich geregelt, subsidiär gelten folgende Vorschriften:

 –  Dekan*in für studienrechtliche Angelegenheiten nach § 19 (2) Z 2 UG iVm §§ 12 ff des Satzungsteiles 
Studienrechtliche Bestimmungen: Geheime Wahl durch den Senat aus dem Kreis der qualifizierten 
Universitätsangehörigen; Funktionsperiode von 3 Jahren; passiv wahlberechtigt sind qualifizierte 
Universitätsangehörige und jedenfalls auch das für Studium und Lehre zuständige Rektoratsmit- 
glied; die Mitglieder der Personengruppen lt. § 94 (2) Z 2 UG und § 94 (1) Z 1 UG führen bei dieser 
Wahl zwei Stimmen.

 –  Schiedskommission nach § 43 UG: 6 Mitglieder; Entsendung je eines männlichen und eines weib- 
lichen Mitgliedes durch den Senat, durch den Universitätsrat und durch den Arbeitskreis für Gleich- 
behandlungsfragen; Funktionsperiode von 2 Jahren; dabei ist zu beachten, dass zumindest zwei 
rechtskundige Personen zu entsenden sind; Nominierung je eines Ersatzmitgliedes durch Universi- 
tätsrat, Senat und Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen.

 –  Ethikkommission nach § 30 UG: maximal 15 Mitglieder; Entsendung durch den Senat; Funktionspe- 
riode von 3 Jahren; passiv wahlberechtigt sind die in § 8c (4) KAKuG genannten Personen(grup-
pen).

 –  Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen nach § 42 UG und der Satzung.

 –  Curricularkommissionen nach § 25 (8) Z 3 UG: 9, 8 oder 6 Mitglieder gem. Satzung; Einsetzung 
durch Senat, Funktionsperiode von 3 Jahren; zu entsenden von den jeweiligen Personengruppen 
im Verhältnis 2:3:4 (bei Humanmedizin, Zahnmedizin & Pflegewissenschaften), 3:3:2 (Doktorat und 
Postgraduale Ausbildungen) bzw. 2:2:2 (Psychotherapie) Universitätsprofessor*innen (§ 94 (2) Z 
1 UG); Universitätsdozent*innen und wissenschaftliche Mitarbeiter*innen (§ 94 (2) Z 2 UG) sowie 
Studierende (§ 94 (1) Z 1 UG).
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 –  Habilitationskommissionen nach § 103 UG: 7 Mitglieder; Einsetzung durch Senat; Funktionsperio- 
de bis zur Zweckerfüllung; zu entsenden von den jeweiligen Personengruppen im Verhältnis 4:2:1 
Universitätsprofessor*innen (§ 94 (2) Z 1 UG); Universitätsdozent*innen und wissenschaftliche Mit- 
arbeiter*innen (§ 94 (2) Z 2 UG) sowie Studierende (§ 94 (1) Z 1 UG);

 –  Berufungskommissionen nach § 98 UG: 9 Mitglieder; Einsetzung durch Senat; Funktionsperiode 
bis zur Zweckerreichung; zu entsenden von den jeweiligen Personengruppen im Verhältnis 5:3:1 
Universitätsprofessor*innen (§ 94 (2) Z 1 UG); Universitätsdozent*innen und wissenschaftliche Mit- 
arbeiter*innen (§ 94 (2) Z 2 UG) sowie Studierende (§ 94 (1) Z 1 UG);

 –  Von nach der Satzung oder dem Organisationsplan eingerichteten dauerhaften Gremien oder Be- 
stellungen sind die Art der Wahl bzw. Bestellung, das oder die entsendenden Obergremien bzw. 
Kurien, die Funktionsperiode sowie die passive Wahlberechtigung in der Satzung oder dem Orga- 
nisationsplan festzulegen.

2. TEILSTÜCK: WAHLLEITUNG, VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG DER WAHL, BESTELLUNG ODER 
EINSETZUNG

§ H.4 Die Personengruppen sind von der/dem Vorsitzenden des zuständigen Obergremiums schriftlich zur 
Wahl, Bestellung, Einsetzung oder Entsendung mit zeitlicher Befristung aufzufordern.

§ H.5 Die Wahl, Bestellung, Einsetzung oder Entsendung aus dem Kreis der Universitätsprofessorinnen/-profes-
soren, der Universitätsassistentinnen/-assistenten und der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Forschungs- 
und Lehrbetrieb und der Allgemeinbediensteten erfolgt durch die jeweiligen Personengruppen selbst. 
Die Vertreterinnen/Vertreter der Studierenden werden von der Hochschülerinnen- und Hochschüler-
schaft an der Medizinischen Universität Graz entsandt, gewählt, bestellt oder eingesetzt.

§ H.6 Für Wahlen, Bestellungen, Einsetzungen oder Entsendungen, bei welchen nicht die Personengruppen 
wahl-/bestellungs-/einsetzung-/entsendungsberechtigt sind oder nicht detaillierte Bestimmungen in der 
Wahlordnung enthalten sind, sind die Bestimmungen des Teilstücks F dieser Wahlordnung für die Wahl 
der Mitglieder des Universitätsrates durch den Senat sinngemäß anzuwenden.

§ H.7 Das Ergebnis ist von der/dem Vorsitzenden des Obergremiums im Mitteilungsblatt der Medizinischen 
Universität Graz zu veröffentlichen.

3. TEILSTÜCK: ANFECHTUNG DER WAHL

§ H.8  Anfechtungen von Wahlen und Bestellungen nach diesem Hauptstück sind unzulässig.
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4. TEILSTÜCK: ABBERUFUNG, AUSSCHEIDEN UND RÜCKTRITT VON MITGLIEDERN IN ORGANEN UND 
EINZELBESTELLTEN DURCH OBERGREMIEN ODER KURIEN

§ H.9 Eine gemäß diesem Teilstück als Mitglied oder Ersatzmitglied gewählte oder bestellte Person (ausge-
nommen Mitglieder der Studierendenkurie) kann wegen einer schweren Pflichtverletzung, einer straf-
gerichtlichen Verurteilung, wegen mangelnder körperlicher oder geistiger Eignung oder wegen eines 
begründeten Vertrauensverlustes durch das wählende bzw. bestellende Obergremium – im Falle der 
Kurienbestellung, durch diese - abberufen werden, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Hier-
für hat ein schriftlicher begründeter Antrag eines Drittels der Mitglieder des Obergremiums – im Falle 
der Kurienbestellung, durch ein Mitglied dieser Kurie - vorzuliegen, der an die Vorsitzende/den Vorsit-
zenden des Obergremiums zu richten ist. Diese/Dieser hat zeitgerecht den Antrag in der Tagesordnung 
zur nächsten Sitzung anzukündigen. So turnusmäßig keine Sitzung binnen zwei Wochen ab Erhalt des An-
trages anberaumt ist, so hat sie/er frühestens binnen einer Woche und höchstens binnen zwei Wochen 
einen eigenen Abberufungstermin anzuberaumen. Über den Antrag ist im Obergremium – im Falle der 
Kurienbestellung durch die zuständige Kurie – ehestmöglich geheim abzustimmen. Der Beschluss des 
Obergremiums bzw. der zuständigen Kurie über die Abberufung einer gemäß diesem Teilstück gewähl-
ten oder bestellten Person bedarf der Zweidrittelmehrheit aller Mitglieder des Obergremiums bzw. der 
zuständigen Kurie.

§ H.10 Der Rücktritt einer gemäß diesem Teilstück gewählten oder bestellten Person ist bei dauerhaft einge-
richteten Gremien jederzeit möglich, außer es ist gesetzlich anderes bestimmt oder der Rücktritt erfolgt 
zur Unzeit, wenn für die Medizinische Universität Graz ein Schaden zu befürchten ist. Der Rücktritt ist 
durch schriftliche Rücktrittserklärung an die/den Vorsitzenden des Obergremiums auszuüben.

§ H.11 Eine gemäß diesem Teilstück als Mitglied oder Ersatzmitglied gewählte oder bestellte Person scheidet 
jedenfalls durch Tod oder Verlust der Zugehörigkeit zur Kurie aus dem jeweiligen Gremium aus. Letzterer 
ist gegenüber der/dem Vorsitzenden des zuständigen Obergremiums schriftlich bekanntzugeben.

§ H.12 Jede Abberufung einer gemäß diesem Teilstück gewählten oder bestellten Person (ausgenommen Mit-
glieder der Studierendenkurie) ist im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz bekannt zu ma-
chen. Falls für das ausscheidende Mitglied ein Ersatzmitglied besteht, übernimmt dieses für die restliche 
Funktionsperiode die Funktion des abberufenen/ausgeschiedenen Mitgliedes.

IX.  Abschnitt – Schluss- und Übergangsbestimmungen
§ I.13 Die Hauptstücke G - I des Satzungsteiles Wahlordnung treten mit der Kundmachung im Mitteilungsblatt 

der Medizinischen Universität Graz in Kraft. Gleichzeitig treten die Hauptstücke F - K des Satzungsteiles 
Wahlordnung, MTBl, 23. Stk, RN 87 vom 6.7.2005, in der Fassung MTBl, 14. Stk, RN 80 vom 1.4.2009, 
außer Kraft.
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Satzungsteil J. 
Alumni – Einbindung von Absolventinnen und Absolventen

§ 1. Präambel 
Die Medizinische Universität Graz (Med Uni Graz) pflegt gem. den Vorgaben des § 3 Z 10 UG die Kontakte zu 
Ihren Absolventinnen und Absolventen und strebt auf diese Weise eine langfristige Bindung der Absolventin-
nen und Absolventen an die Med Uni Graz an. 

§ 2. Aufgaben
Der Alumni-Service der Med Uni Graz ist eine Serviceeinrichtung, welche sowohl Absolventinnen und Absolven-
ten der Med Uni Graz sowie Absolventinnen und Absolventen der ehemaligen Medizinischen Fakultät der Karl-
Franzens-Universität Graz betreut. Die Tätigkeit des Alumni-Service besteht insbesondere aus der Vermittlung 
von Informationen über Entwicklungen der Forschung, Lehre, Organisation der Strukturen an den Zentren, 
Kliniken, Lehrstühlen und Instituten sowie der Einladung zu diversen Vorträgen und Veranstaltungen, wie die 
Verleihung der Goldenen Diplome. 

§ 3. Weitere Aufgaben
Der Aufgabenbereich des Alumni-Services besteht darüber hinaus in 

 – der Erstellung und kontinuierlichen Pflege der Daten der Absolventinnen und Absolventen, 

 – der Durchführung von Evaluierungen,

 – der Durchführung von Veranstaltungen,

 – der Information über Angebote im Weiterbildungs- und postgradualen Bildungsbereich der Med 
Uni Graz,

 – der Förderung von Netzwerken zwischen Universitätsangehörigen und Absolventinnen und Ab-
solventen. 

§ 4. Umsetzung und Maßnahmen
(1) Die Information der Absolventinnen und Absolventen über Aktuelles aus den Bereichen Studium 

und Lehre sowie Forschung und PatientInnbetreuung erfolgt unter anderem in Form von elektro-
nischen und postalischen Aussendungen. 

(2) Darüber hinaus findet pro Jahr ein Netzwerk-Treffen für Absolventinnen und Absolventen der Med 
Uni Graz sowie Absolventinnen und Absolventen der ehemaligen Medizinischen Fakultät der Karl-
Franzens-Universität Graz statt. 

§ 5. In-Kraft-treten
Dieser Satzungsteil tritt mit Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Graz in Kraft.
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Satzungsteil K.  
Richtlinien für akademische Ehrungen an der  

Medizinischen Universität Graz

I. Abschnitt - Akademische Ehrungen gem. § 19 Abs. 2 Z 8 UG

§ 1. Ehrendoktorat
Die Med Uni Graz kann an Personen die auf Grund ihrer wissenschaftlichen Leistungen in Fachkreisen hohes 
Ansehen genießen und/oder sich um die durch die Med Uni Graz zu erfüllenden wissenschaftlichen Aufgaben 
hervorragende Verdienste erworben haben, ehrenhalber ein Doktorat im Wirkungsbereich der Med Uni Graz 
ohne Erfüllung der in den Studienvorschriften geforderten Voraussetzungen verleihen.

§ 2. Ehrensenatorin oder Ehrensenator
Die Med Uni Graz kann an hervorragende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sich in besonderem 
Maße um die Med Uni Graz und um die Förderung ihrer wissenschaftlichen und humanitären Aufgaben ver-
dient gemacht haben, den Titel einer Ehrensenatorin oder eines Ehrensenators verleihen. Die Verdienste der 
oder des zu Ehrenden haben in einem außergewöhnlichen und langzeitigen Engagement zu bestehen.

§ 3. Ehrenbürgerin oder Ehrenbürger
Die Med Uni Graz kann an Personen, die sich um die Ausgestaltung oder Ausstattung der Med Uni Graz be-
sondere Verdienste erworben haben, den Titel einer Ehrenbürgerin oder eines Ehrenbürgers verleihen. Unter 
Ausgestaltung soll auch ein ideeller Verdienst zugunsten der Med Uni Graz verstanden werden.

§ 4. Honorarprofessorin oder Honorarprofessor
Das Rektorat kann wissenschaftlich besonders qualifizierten und angesehenen Persönlichkeiten, die nicht in 
einem Dienstverhältnis zur Med Uni Graz stehen, in Würdigung ihrer Leistungen eine Honorarprofessur für ein 
wissenschaftliches Fach verleihen. Mit der Verleihung ist das Recht verbunden, den Titel „Honorarprofessorin“ 
oder „Honorarprofessor“ (abgekürzt: „„Hon.-Prof.in“ bzw. „Hon.-Prof.“) der Med Uni Graz zu führen. Der Titel 
kann auf bestimmte oder unbestimmte Zeit verliehen werden. Ein Dienstverhältnis wird dadurch nicht begrün-
det. Die Verleihung einer Lehrbefugnis (venia docendi) gemäß § 103 UG erfolgt dadurch nicht.

§ 5. Erneuerung akademischer Grade
Das Rektorat kann die bereits erfolgte Verleihung eines akademischen Grades aus besonderem Anlass, insbe-
sonders anlässlich der 50. Wiederkehr des Tages der Verleihung, erneut vornehmen.

II. Abschnitt - Sonstige Auszeichnungen

§ 1. Ehrenmedaille
(1) Die Med Uni Graz kann an Personen, die sich besondere Verdienste um die Med Uni Graz als Insti-

tution erworben haben oder der Med Uni Graz, ihren Organisationseinheiten oder ihren Studieren-
den hervorragende ideelle oder materielle Förderungen zu Teil werden ließen, als höchste sicht-
bare Auszeichnung eine Ehrenmedaille verleihen. Die Ehrenmedaille wird gemeinsam mit einem 
Anstecker verliehen, der eine Miniatur der Medaille darstellt und als sichtbares Zeichen an der 
Kleidung getragen wird. 
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§ 2. Ehrenring 
(1) Das Rektorat kann an Universitätsangehörige sowie ehemalige Universitätsangehörige, die über 

einen längeren Zeitraum hinweg im besonderen Maße die Entwicklung der Med Uni Graz durch ihr 
außergewöhnliches Wirken in Forschung, Lehre, Wissenschaft und/oder für ausgewöhnliche Leis-
tungen im Dienste der Med Uni Graz gefördert haben, als sichtbare Auszeichnung einen Ehrenring 
verleihen. 

(2) Der Ehrenring soll insbesondere auch an besonders verdiente Akademische Funktionsträgerinnen/ 
Funktionsträger verliehen werden.

§ 3. Ehrennadel
(1)  Das Rektorat kann sowohl externen als auch internen Persönlichkeiten, die sich in hervorragender 

Weise und mit besonderer Nachhaltigkeit um die Förderung der Med Uni Graz verdient gemacht 
haben, in Anerkennung der besonderen Leistungen, eine Ehrennadel verleihen. 

(2)  Die Ehrennadel soll insbesondere an Personen, welche sich im wissenschaftlichen sowie im nicht-
wissenschaftlichen Bereich im besonderen Maße für die inhaltliche und/oder organisatorische Auf-
gabenerfüllung auf dem Gebiet der Lehre, Forschung, Nachwuchsförderung sowie Ausbildung von 
Studierenden im besonderen Maße engagiert haben, verliehen werden.

§ 4. Dank- und Anerkennungsurkunde
Das Rektorat kann physischen oder juristischen Personen, die die Med Uni Graz inner- und/oder außeruniversi-
tär entscheidend fördern, eine Dank- und Anerkennungsurkunde verleihen. 

§ 5. Verleihung des Berufstitels Universitätsprofessor/Universitätsprofessorin
Die Verleihung des Berufstitels Universitätsprofessorin/Universitätsprofessor erfolgt auf Basis der „Richtlinie 
der Medizinischen Universität Graz betreffend das Verfahren für die Verleihung des Berufstitels einer Univer-
sitätsprofessorin/eines Universitätsprofessors“ idgF sowie auf Basis der in der Entschließung des Bundespräsi-
denten (BGBl II Nr. 261/2002 idgF) festgelegten Erfordernissen.

III. Abschnitt - Gemeinsame Bestimmungen für akademische Ehrungen 
und sonstige Auszeichnungen

§ 1. Vorschlags- und Antragsrechte
(1)  Vorschlagsberechtigt sind der Senat, das Rektorat, Leiter/innen von Organisationseinheiten, Lei-

ter/innen von Klinischen Abteilungen sowie Lehrstuhlinhaber/innen und D&F-Institutsleiter/innen. 
Hiervon ausgenommen ist die Beantragung der Verleihung des Berufstitels einer Universitätspro-
fessorin/eines Universitätsprofessors, welchen die/der Antragsteller/in ohne Vorschlag einbringen 
kann. Die Anträge auf Verleihung von akademischen Ehrungen und sonstigen Auszeichnungen 
sind vom Antragsberechtigten begründet und schriftlich beim Rektorat einzubringen. 

(2)  Jedem Antrag ist eine ausführliche Begründung mit curriculum vitae und gegebenenfalls das Ver-
zeichnis der wissenschaftlichen Publikationen und Lehrtätigkeit an der Med Uni Graz beizufügen.

§ 2. Verfahren
(1) Der eingelangte Antrag für akademische Ehrungen 

 – Ehrendoktorat

 – Ehrensenatorin oder Ehrensenator

 – Ehrenbürgerin oder Ehrenbürger

sowie für sonstige Auszeichnungen



Satzung  Medizinische Universität Graz   |   Stand: MTBl. vom 26.03.2025 |   86

 –  Ehrenmedaille

 – Verleihung des Berufstitels Universitätsprofessor/ Universitätsprofessorin

wird vom Rektorat an den Senat zur Stellungnahme weitergeleitet.

1. Die Ehrungskommission erarbeitet innerhalb von maximal sechs Monaten eine Stellungnahme, 
welche sowohl dem Senat wie dem Rektorat innerhalb der darauffolgenden Woche übermittelt 
wird. 

2. Der Senat sowie das Rektorat beschließen in der Folge jeweils ihre Zustimmung oder aber Ableh-
nung des vorliegenden Antrags. 

3. Für die Verleihung dieser akademischen Ehrungen sowie dieser/sonstigen Auszeichnungen ist so-
wohl der befürwortende Beschluss des Senats, wie auch des Rektorats erforderlich.

(2) Betreffend der Verleihung der akademischen Ehrung

 – Honorarprofessorin oder Honorarprofessor

sowie der sonstigen Auszeichnungen

 – Ehrenring

 – Ehrennadel

durch das Rektorat obliegt dem Senat ein Stellungnahmerecht.

(3) Hinsichtlich der Verleihung der akademischen Ehrung durch das Rektorat

 – Erneuerung akademischer Grade 

sowie sonstiger Auszeichnung

 – Dank- und Anerkennungsurkunde

erfolgt die Information an den Senat.

§ 3. Rechtsanspruch
Ausdrücklich festgehalten wird, dass selbst bei Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen kein Rechtsanspruch auf 
die Verleihung einer akademischen Ehrung oder Sonstigen Auszeichnung besteht. 

§ 4. Verleihung
Die Verleihung einer akademischen Ehrung und sonstigen Auszeichnungen erfolgt durch das Rektorat in fei-
erlicher Weise, im Regelfall im Rahmen einer akademischen Feier. Die oder der Geehrte erhält eine mit dem 
Siegel der Universität versehene Urkunde, die Verleihung ist in das Ehrenbuch der Med Uni Graz einzutragen. 
Das Ehrenzeichen geht mit der Verleihung in das Eigentum der Geehrten oder des Geehrten über.

§ 5. Widerruf
(1)  Das Rektorat hat verliehene akademische Ehrungen und sonstige Auszeichnungen auf Grund eines 

Rektoratsbeschlusses sowie eines Senatsbeschlusses jeweils mit Zweidrittelmehrheit zu widerru-
fen, wenn sich die geehrte Person durch späteres Verhalten der Ehrung unwürdig erweist oder 
sich nachträglich ergibt, dass die Ehrung erschlichen worden ist. Das Ehrenzeichen und die Urkun-
de sind einzuziehen und der Widerruf im Ehrenbuch der Universität zu vermerken.

(2) Der Widerruf erstreckt sich auch auf akademische Ehrungen und sonstige Auszeichnungen, die auf 
Grund früherer Regelungen für den Wirkungsbereich der Med Uni Graz verliehen wurden.

§ 6. Finanzierung
Zur Bestreitung der Kosten der Ehrenzeichen und Verleihungsurkunden trifft die Med Uni Graz im Budget Vor-
sorge.
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§ 7. Durchführungsbestimmungen
Nähere Bestimmungen, insbesondere über den Ablauf der akademischen Feiern anlässlich der Verleihung auf 
Grund dieses Satzungsteiles, werden vom Rektorat gemäß den akademischen Traditionen und dem Selbstver-
ständnis der Med Uni Graz festgelegt. 

IV. Abschnitt - Verleihung des Titels Gastprofessor/Gastprofessorin
§ 1. Die Verleihung des Titels einer Gastprofessorin/eines Gastprofessors dient der Anbindung von hervor-

ragenden WissenschafterInnen und ExpertInnen, die nicht in einem dauernden Dienstverhältnis zur Med 
Uni Graz stehen, sich an der Med Uni Graz aber in besonderem Maße in der Lehre und/oder Forschung en-
gagieren. GastprofessorInnen werden insbesondere als Element der Internationalisierung gesehen und/
oder bringen Spezialexpertise in Lehre und Forschung ein, welche an der Med Uni Graz in dieser Form 
anderweitig nicht vorhanden ist. 

§ 2. Voraussetzung für die Verleihung des Titels ist, dass diese Person an einer anderen in- oder ausländischen 
wissenschaftlichen Institution als Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor tätig ist oder fachein-
schlägig habilitiert ist oder über eine entsprechende vergleichbare Qualifikation oder eine besondere 
Reputation im jeweiligen Fachbereich verfügt und Bereitschaft zur Lehre während eines Aufenthaltes 
von mindestens einem Monat an der Med Uni Graz bekundet.

§ 3.  Das Rektorat kann auf Antrag einer Universitätsklinik, einer Klinischen Abteilung, eines Klinischen Insti-
tuts, eines nicht-klinischen Instituts sowie eines Research Centers (nach Befassung des Strategie Komi-
tees) und mit Zustimmung der/des jeweiligen Klinikvorständin/vorstandes, der/des jeweiligen Leiterin/
Leiters der Klinischen Abteilung, der/des jeweiligen Institutsvorständin/vorstandes, der/des jeweiligen 
Leiterin/Leiters des Research Centers, der/des jeweiligen Lehrstuhlinhaberin/Lehrstuhlinhaber und der/
des jeweiligen D&F-Institutsleiterin/Institutsleiters an derart geeignete Personen den Titel „Gastprofes-
sorin“ oder „Gastprofessor“ bzw. auf Englisch „Visiting Professor“ verleihen. Dieser Titel wird jeweils für 
ein Studienjahr vergeben, eine Verlängerung ist möglich. Begründete Anträge um Verleihung/Verlänge-
rung sind schriftlich an das Rektorat zu richten.

§ 4.  Eine Begründung eines Dienstverhältnisses zur Medizinischen Universität Graz ist damit nicht verbunden. 
Die Verleihung einer Lehrbefugnis (venia docendi) gemäß § 103 UG erfolgt dadurch nicht.

§ 5.  Die Verleihung des Titels einer Gastprofessorin/eines Gastprofessors wird dem Senat angezeigt.

V. Abschnitt - Verleihung des Titels Research Professor
§ 1. Das Rektorat verleiht gemäß den Vorgaben „Auswahlverfahren interne Karriereentwicklung, Karriere-

modell 2018+ idgF“, an wissenschaftliche MitarbeiterInnen, die die Ziele ihrer jeweiligen Entwicklungs-
vereinbarung erfüllt haben, für die Dauer ihres Arbeitsverhältnisses zur Med Uni Graz den Titel „Research 
Professor“.

§ 2. § 2. Die Verleihung des Titels eines Research Professor wird dem Senat angezeigt.

IN KRAFT TRETEN

Dieser Satzungsteil tritt mit dem Tag der Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Med Uni Graz in Kraft.
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Satzungsteil L.  
Besetzung von Professuren nach § 99a UG

Präambel
Die Medizinische Universität Graz etabliert Professuren gem. § 99a UG – in Ergänzung der Professuren gem. § 
98 UG, der Professuren gem. § 99 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 UG sowie der Laufbahnprofessuren gem. § 99 Abs. 
5 UG – als strategisches Instrument zur Gewinnung international tätiger wissenschaftlich herausragender Per-
sönlichkeiten sowie zur Stärkung und fachlichen Ergänzung ihrer profilbildenden Bereiche.

Festlegung des Kreises der Anhörungsberechtigten
§ 1. Beabsichtigt die*der Rektor*in eine Bestellung gemäß § 99a UG vorzunehmen, so legt das Rektorat den 

Kreis der Universitätsprofessor*innen des fachlichen Bereichs (Anhörungsberechtigte), dem die Stelle 
zugeordnet wird, fest. Dies erfolgt auf Basis 

 –  der in Aussicht genommenen fachlichen Widmung 

 –  der in Aussicht genommenen Organisationseinheit, welcher die*der zu berufende Universitätspro-
fessor*in zugeordnet werden soll

 –  sämtlicher, der dieser Organisationseinheit zugehörigen berufenen Universitätsprofessor*innen 

 –  ergänzender, von diesen berufenen Universitätsprofessor*innen, nominierter fachlich naheste-
hende berufener Universitätsprofessor*innen (max. drei Personen)

 –  ergänzender, vom Rektorat nominierter, fachlich nahestehender berufener Universitätsprofes-
sor*innen 

Durchführung der Anhörung
§ 2. (1) Die*Der Rektor*in informiert den gemäß § 1 festgelegten Kreis der Anhörungsberechtigten über:

1.  die für diese Professur in Aussicht genommene fachliche Widmung 

2.  die Begründung für das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 99a UG 

3.  die für die Professur nach § 99a UG in Aussicht genommene Person und ihr wissenschaftliches 
Kurzprofil

4.  einen Termin für einen Informationsaustausch zwischen der in Aussicht genommenen Person und 
den Kreis der Anhörungsberechtigten sowie der*dem Rektor*in

(2) Jede Person aus dem Kreis der gemäß § 1 festgelegten Anhörungsberechtigten, kann innerhalb ei-
ner Frist, die, sofern die*der Rektor*in keine längere Dauer festlegt, eine Woche beträgt, gegenüber 
der*dem Rektor*in individuell schriftlich zur beabsichtigten Bestellung Stellung nehmen.

Besetzung der Professur
§ 3. (1) Die*Der Rektor*in entscheidet über die Aufnahme von Berufungsverhandlungen unter Berücksichti-

gung der Erkenntnisse gem. § 2 Abs. 1 Z. 4 sowie allfälliger Stellungnahmen gem. § 2 Abs. 2. Der Arbeits-
kreis für Gleichbehandlungsfragen ist gem. § 98 Abs. 9 UG zu befassen. Darüber hinaus ist auch der wis-
senschaftliche Betriebsrat über die geplante Bestellung der*des Kandidatin*Kandidaten vor Aufnahme 
der Berufungsverhandlungen zu informieren (§ 99a Abs. 2 iVm § 98 Abs. 9 UG; § 42 Abs. 7 UG).

(2) Die*Der Rektor*in berichtet dem Senat nach Abschluss des Verfahrens über dessen Verlauf und Er-
gebnis.
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Durchführung der Qualifikationsprüfung vor einer unbefristeten Verlängerung der Bestellung
§ 4. (1) Gemäß § 99a UG berufene Universitätsprofessor*innen sind berechtigt, ein Jahr vor Ablauf des Be-

fristungszeitraums einen Antrag auf unbefristete Verlängerung ihres Arbeitsverhältnisses zu stellen. Der 
Antrag hat einen nach Vorgaben der*des Rektorin*Rektors zu erstellenden Bericht über ihre*seine Leis-
tungen sowie ein Konzept über die zukünftig geplanten Aktivitäten in Forschung und Lehre zu enthalten. 

(2) Die*Der Rektor*in entscheidet auf Basis des erstellten Berichts und Konzeptes sowie aufgrund eines 
persönlichen Gesprächs mit der*dem gem. § 99a UG berufenen Universitätsprofessor*in sowie nach An-
hörung des gemäß § 1 definierten Kreises der Anhörungsberechtigten über die unbefristete Verlänge-
rung. Die Durchführung der Qualifikationsprüfung erfolgt in Analogie zu den Evaluierungskriterien für 
§ 98 UG Universitätsprofessor*innen. Die*Der Rektor*in kann bis zu drei externe Gutachter*innen be-
stellen.

In-Kraft-Treten
§ 5. Dieser Satzungsteil tritt mit Veröffentlichung im Mitteilungsblatt in Kraft.
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